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Eine Million Menschen feierten Dresdens Geburtstag
Vielfalt bei der Stadtfestwoche auf beiden Seiten der Elbe

Die Stadtfestwoche ist zu Ende. Zehn
Tage feierten die Dresdner gemein-
sam mit Gästen den 800. Geburtstag
der Stadt. Es war ein heiteres, weltof-
fenes Fest, auf dem sich alle Genera-
tionen amüsierten. Zu den Höhepunk-
ten zählte die Hochhaussinfonie (gro-
ßes  Fo to ) .  D ie  K länge  zu  dem
berühmten Stummfilm „Panzerkreu-
zer Potemkin“ des russischen Regis-
seurs Sergei Eisenstein aus dem Jahr
1925 stammten von der britischen
Popgruppe Pet Shop Boys. Die Auf-
führung nahm auch Bezug auf die Er-
eignisse während der pol i t ischen
Wende in Dresden im Jahr 1989. Von

den Balkons des alten Plattenhoch-
hauses auf der Prager Straße spielten
Musiker der Dresdner Sinfoniker, ge-
leitet  vom Dir igenten auf  e inem
Riesenkran. Auf dem Dach: die Pet
Shop Boys.
Viele Menschen kamen auf die Haupt-
straße zum Markt der Partnerstädte
am Goldenen Reiter. Mit Informations-
ständen und kulturellen Darbietun-
gen gratulierten zwölf Partnerstädte
zum Geburtstag der Stadt, darunter
die Skopjer Folkloregruppe „Orke
Nikolov“, die das Publikum mit tradi-
tionellen Tänzen und mazedonischen
Trachten begeisterte (Foto rechts).

Viel Zuspruch erntete auch der Tag der
offenen Tür im Dresdner Rathaus. Vor
dem Eingang Goldene Pforte fuhren Kin-
der Bobbycar, Mitarbeiter des Ordnungs-
amtes leiteten sie dabei an (Foto links).
Mit dem Stadtfest ist die Open-Air-Sai-
son noch nicht zu Ende. Vom 18. bis
20. August begibt sich die Stadt unter
dem Motto „Dresden mobil“ auf Ach-
se. Mit vielfältigen Aktionen wird Spaß
an moderner Technik mit Verkehrs-
geschichte verbunden. Der historische
Festumzug durch die Innenstadt setzt
am 27. August den Schlusspunkt un-
ter die Feierlichkeiten.  Seite 2
Fotos: Füssel, Berndt, Schöne

Sondersitzung des
Stadtrates
Der Zweite Bürgermeister Herbert
Feßenmayr legte gegen die Beschlüs-
se des Stadtrates vom 20. Juli zum
UNESCO-Welterbe und zur Leipziger
Straße Widerspruch ein. Beide Punkte
stehen in der 36. Sitzung des Stadtra-
tes am 10. August erneut auf der Ta-
gesordnung, ebenso die Vergabe-
entscheidungen zur Waldschlösschen-
brücke.  Seite 10

Neue Friedhofssatzung
Der Stadtrat hat am 29. Juni die neue
Satzung für die städtischen Friedhöfe
beschlossen. Sie gilt für den Heide-
friedhof, den Urnenhain Tolkewitz, den
Nordfriedhof und den Friedhof Dölz-
schen und löst die Friedhofssatzung
von 1997 ab.  Seite 17

Grundstücksangebote
der Stadt Dresden
Die Stadt bietet Mehrfamilienhäuser
und Grundstücke zum Verkauf an. Wer
sich für die zum Teil unter Denkmal-
schutz stehenden Objekte interessiert,
wendet sich ans städtische Liegen-
schaftsamt. Bewerbungen sollen bis
12. September eingehen.  Seite 13

Das nächste AmtsblattDas nächste AmtsblattDas nächste AmtsblattDas nächste AmtsblattDas nächste Amtsblatt
erscheint am Donnerstag, 10. August.

Naturschutz: Naturschutz: Naturschutz: Naturschutz: Naturschutz: Elbtalhänge im Europäi-
schen Netz „Natura 2000“  Seite 13

Kitas:Ki tas:Ki tas:Ki tas:Ki tas: Betriebskosten für 2005 und
Elternbeiträge  Seiten 6 und 7

Bebauungspläne: Bebauungspläne: Bebauungspläne: Bebauungspläne: Bebauungspläne: Kötzschenbroder/
Lommatzscher Straße, Wohnsiedlung
Gasanstaltstraße, Sport- und Vereins-
haus „Fun Fun“, Straßenbahnhof
Mickten, Johannstadt Nord, Gärtnerei
Geisingstraße  Seiten 25–28
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Der Oberbürgermeister
gratuliert

zum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstagzum 102. Geburtstag

am 30. Juliam 30. Juliam 30. Juliam 30. Juliam 30. Juli
Martha Ermlich, Pieschen

zum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstag

am 5. Augustam 5. Augustam 5. Augustam 5. Augustam 5. August
Frida Jahr, OT Cossebaude

zum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstagzum 100. Geburtstag

am 10. Augustam 10. Augustam 10. Augustam 10. Augustam 10. August
Erna Brauny, OT Weixdorf

zum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstag

am 28. Juliam 28. Juliam 28. Juliam 28. Juliam 28. Juli
Marianne Fleischer, Cotta
Gerhart Forke, Plauen
Gretchen Noppenz, Blasewitz

am 29. Juliam 29. Juliam 29. Juliam 29. Juliam 29. Juli
Werner Matthesius, Pieschen

am 30. Juliam 30. Juliam 30. Juliam 30. Juliam 30. Juli
Herbert Lautenschläger, Leuben
Rolf Marcus, Pieschen
Gerta Meyer, Blasewitz

am 31. Juliam 31. Juliam 31. Juliam 31. Juliam 31. Juli
Ilse Arndt, Leuben
Hermann Bäthge, OT Podemus

am 1. Augustam 1. Augustam 1. Augustam 1. Augustam 1. August
Martha Zenker, Prohlis

am 3. Augustam 3. Augustam 3. Augustam 3. Augustam 3. August
Elli Heyde, Cotta
Rudolf Rebentrost, Leuben

am 4. Augustam 4. Augustam 4. Augustam 4. Augustam 4. August
Elisabeth Gierschke, Blasewitz
Hertha Krause-Kleint, Klotzsche

am 5. Augustam 5. Augustam 5. Augustam 5. Augustam 5. August
Gertrud Fleischer, Altstadt
Heinz Fleischer, Leuben
Gerhard Weber, Klotzsche

am 7. Augustam 7. Augustam 7. Augustam 7. Augustam 7. August
Klara Heidrich, Blasewitz

am 8. Augustam 8. Augustam 8. Augustam 8. Augustam 8. August
Veronika Kusebauch, Pieschen
Erich Müller, Altstadt
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Nach zehn ereignisreichen Tagen ging
die Stadtfestwoche im 800. Jubiläums-
jahr der Landeshauptstadt am Sonn-
tag zu Ende. Mit einem abwechslungs-
reichen Open-Air-Programm präsen-
tierte sich die Stadt Dresden: Zu Musik
von Klassik bis Rock, künstlerischen In-
szenierungen, Sport- und Freizeitparks
und Kinderstädten strömten bei bes-
tem Sommerwetter auf beiden Seiten
der Elbe die Gäste. Wein- und Biergär-
ten, Cafés und Restaurants in der gan-
zen Stadt lockten mit lokalen und inter-
nationalen Spezialitäten. Das verlänger-
te Stadtfest im Jubiläumsjahr zog an
wie noch nie: insgesamt über eine Milli-
on Besucher, so die Schätzung des Ver-
anstaltungsbüros 2006.

Ein friedliches und fröhliches Volksfest
Positives Resümee der Stadtfestwoche

Besondere Anziehungspunkte waren
die Inszenierungen „Moon“ und „Le-
ben am Fluss“ an der Augustusbrücke
sowie das Fest der Kulturen hinter dem
Kulturpalast. Beim magischen Him-
melstheater „Moon“ standen die Be-
sucher dicht gedrängt auf beiden Sei-
ten der Elbe, auf der Brühlschen Ter-
rasse und der Augustusbrücke. Ein
weiterer Höhepunkt war die ausverkauf-
te „Hochhaussinfonie“ der Pet Shop
Boys mit den Dresdner Sinphonikern
auf der Prager Straße. Besonders
bürgernah waren die Aktionen auf der
„Hauptstraße: Hauptsache Soziokultur“.
Regen Zuspruch fanden auch die Ver-
anstaltungen auf den großen Bühnen:
das Radeberger Open Air „classic &

modern“ auf dem Theaterplatz, der
Feldschlösschen–Sommergarten hinter
dem Kulturpalast und der Freiberger
Musikgarten mit der MDR-1-Radio-Sach-
sen-Showbühne auf dem Altmarkt.
Viele der Attrakt ionen der Stadt-
festwoche wären ohne die Unterstüt-
zung der Sponsoren des Stadt-
jubiläums 2006 nicht möglich gewe-
sen. Für die Zusammenarbeit bedankt
sich Dr. Werner Barlmeyer, Intendant
des Stadtjubiläums, bei ihnen sowie
allen Kulturbeteiligten, Gastronomen,
Organisatoren und dem Publikum: „Alle
gemeinsam haben sie die Dresdner
Stadtfestwoche zu einem großartigen
Erlebnis gemacht, zu einem positiven,
friedlichen und fröhlichen Volksfest.“

Etwa 4000 Besucher kamen am 15. und
16. Juli in das Offene Rathaus, um mit
dem frisch sanierten Rathausmann die
klare Aussicht über Dresden zu genie-
ßen und die Angebote der Koopera-
tionspartner und Fachämter zu besu-
chen. Besondere Attraktionen waren
zweifellos die Angebote zum Stadt-
jubiläum und zur Schacholympiade
2008.
Das höfische Spektakel „Annas Lä-
cheln“ vom Kreativhaus Dresden ver-
setzte sein Publikum in die Zeit Augusts
des Starken. Auch die Amtskette des
Oberbürgermeisters, die bei den Füh-
rungen durch die Räume des Stadt-
oberhauptes zu sehen war, fand gro-
ßes Interesse. Einen ersten Vorge-
schmack auf den Histor ischen
Festumzug am 27. August vermittel-
ten neun Dresdner Originale wie Hof-
narr Fröhlich und Gustel von Blasewitz,
einen Ausblick auf die Schacholym-
piade 2008 unter anderem das Kräfte-
messen mit der doppelten deutschen
Schachmeisterin Filiz Osmanodja.
Musisch wurde es mit dem Kinderchor
der Staatsoperette und der Tanzbühne
der Jugend&KunstSchule, malerisch
mit der „Kunst russischer Migranten“
und dem „Projekt Stadtbild – unstatt-
haft“ zur Wiederbelebung Dresdner
Brachen. Derart inspiriert konnten die
Kinder am Stand der Jugendwerk-

Der Rathausmann ließ bitten – und die Dresdner kamen
Mehrere Tausend Besucher beim Offenen Rathaus

stätten Prohlis und Gorbitz selbst zum
Pinsel greifen, während ihre Eltern mit
Bürgermeistern und Mitarbeitern der
Fachämter ins Gespräch kamen.

Besonderer Dank gilt den Ehrenamtli-
chen der Dresdner Tafel, die das gan-
ze Wochenende die Besucher des Rat-
hauses mit Kaffee, Kuchen, Würstchen
und Obst versorgten.
Fazit: Weil sich das Konzept „Offenes
Rathaus“ auch in diesem Jahr ausge-
zeichnet bewährt hat, wird es 2007
erneut heißen: Der Rathausmann lässt
bitten!

 Amtskette. Amtskette. Amtskette. Amtskette. Amtskette. Die Persönliche Referentin
Marianne Horns zeigte interessierten Gästen
die Amtskette bei den Führungen durch die
Räume des Oberbürgermeisters. Foto:
Berndt
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Der Oberbürgermeister
gratuliert

zum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstag

am 9. Augustam 9. Augustam 9. Augustam 9. Augustam 9. August
Ilse Friebel, OT Pappritz
Erna Lange, Prohlis

am 10. Augustam 10. Augustam 10. Augustam 10. Augustam 10. August
Alice Mannig, Blasewitz

zum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstagzum 65. Hochzeitstag

am 2. Augustam 2. Augustam 2. Augustam 2. Augustam 2. August
Fritz und Gertraud Pochert, Loschwitz

am 9. Augustam 9. Augustam 9. Augustam 9. Augustam 9. August
Rudolf und Gertraud Keil, Loschwitz

zur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeitzur Diamantenen Hochzeit

am 3. Augustam 3. Augustam 3. Augustam 3. Augustam 3. August
Helmut und Elisabeth Schulze, Altstadt
Wilhelm und Ingeborg Sädtler, Prohlis

zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit

am 28. Juliam 28. Juliam 28. Juliam 28. Juliam 28. Juli
Joachim und Gerda Fengler, Plauen
Walter und Ingrid Hoffmann, Blasewitz
Herbert und Ursula Müller, Blasewitz

am 4. Augustam 4. Augustam 4. Augustam 4. Augustam 4. August
Helmut und Anneliese Hommel, Blasewitz

Das ZMD-Schachfestival zieht Dresden
wieder in seinen Bann. Zum Auftakt gibt
es die 18. Deutsche Senioren-Einzel-
meisterschaft. Mit fast 400 Teilnehmern
ist sie das größte Senioren-Turnier der
Welt. Ein Dresdner hat die Chance, den
Sieg davonzutragen: Der 71-jährige
Wolfgang Uhlmann, Großmeister seines
Fachs, hat nach den ersten Runden eine
Spitzenposition inne und zählt bei dem
bis Sonntag andauernden Championat
zu den Favoriten.
Das ist aber nur der Auftakt. Mehrere
100 Schachspieler werden danach bei
den ZMD-Open, bei den Sächsischen

S|P|O|R|T

„Dresden sagt Schach“
 ZMD-Schachfestival macht Lust auf Schacholympiade 2008

Seniorenmeisterschaften – jeweils vom
5. bis 13. August – dem Olympischen
Schnellschach-Grand Prix unter dem
Motto „Dresden sagt Schach“ am 6. Au-
gust und der sechsten offenen Deut-
schen Familienmeisterschaft am 12. Au-
gust um Punkte und Siege kämpfen.
Wie schon der Women Chess Cup zu
Beginn des Monats werden die Wett-
kämpfe im Treff-Hotel in der Wilhelm-
Franke-Straße 90 dazu beitragen, dass
der Schachsport wieder ein Stück nä-
her in den Mittelpunkt der Öffentlich-
keit gerückt wird insbesondere im Hin-
blick auf die Schacholympiade 2008,
für die die sächsische Landeshaupt-
stadt den Zuschlag bekommen hat.
Weitere Informationen und Anmeldun-
gen: www.schachfestival.de.

■  18. Deutsche Senioren-Einzel-
meisterschaften, bis zum 30. Juli, Be-
ginn jeweils um 9 Uhr
■ ZMD-Open, vom 5. bis 13. August,
5. August Eröffnung um 16 Uhr, an-
schließend 1. Runde, 6. bis 11. Au-
gust jeweils 14 Uhr 2. bis 7. Runde, 12.
August um 9 Uhr 8. Runde, 13. Au-
gust um 9 Uhr 9. Runde, 15.30 Uhr

Sprachensommer in
Straßburg und Dresden
Vom 22. Juli bis 3. August treffen sich
16 Jugendliche aus den Partnerstäd-
ten Dresden und Straßburg im Som-
mersprachcamp. Organisiert wird die
Begegnung vom Dresdner Verein
Europa-Direkt e. V. Zunächst machen
sich die acht Mädchen und Jungen aus
Dresden auf die Reise nach Straßburg,
wo sie eine Woche lang die Partner-
stadt erkunden. Höhepunkt ist der Be-
such des Europäischen Parlaments. Die
zweite Woche verbringen die Jugend-
lichen zusammen in Dresden. Die Ex-
kursionen stehen im Zeichen des 800.
Stadtjubiläums. Während des Camps
üben sich die Jugendlichen in der
jeweils anderen Sprache.
Das Referat für europäische und inter-
nationale Angelegenheiten fördert die
Begegnung. Das Deutsch-Französische
Jugendwerk unterstützt das Projekt
ebenfalls.

Brunnen beschädigt
Die Stühle an den Springbrunnen auf
der Prager Straße laden zum Ausru-
hen ein. Doch für einige Zeitgenossen
ist es ein Erlebnis, die Stühle in die Brun-
nen zu stellen oder gar zu werfen. Die
Wasserbecken leiden darunter. Sie be-
kommen Dellen und Kratzer und die
Korrosion lässt nicht lange auf sich
warten.
Auch die Glaslogos der Drewag in den
Wasserbecken üben offenbar einen
besonderen Reiz aus. Etwa acht bzw.
vier Zentimeter lange Stücke der Über-
laufkanten der Logos wurden bereits
herausgebrochen mit dem Ergebnis,
dass der Wasserschleier nicht mehr die
gewünschte Form hat.
Die Stadt wird die Sachbeschädigun-
gen zur Anzeige bringen und die Brun-
nen überwachen lassen. Bleibt das wir-
kungslos, muss sie die Stühle an den
Brunnen entfernen.
Noch ein Hinweis: Die Brunnen sind
zum Baden und Planschen ungeeig-
net .  D ie  Wasserqual i tä t  und d ie
wassertechnischen Einbauten bergen
Gefahren.

     Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft.Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft.
Großmeister Wolfgang Uhlmann zählt zu den
Favoriten. Foto: Archiv
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Termine
Freitag, 28. JuliFreitag, 28. JuliFreitag, 28. JuliFreitag, 28. JuliFreitag, 28. Juli
12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr12.30–16 Uhr Scrabble, Begegnungs-
stätte Striesener Straße 2
14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr Führung durch die Ausstellung
„Die Frauenkirche zu Dresden“, Stadt-
museum Dresden, Wilsdruffer Straße

Sonnabend, 29. JuliSonnabend, 29. JuliSonnabend, 29. JuliSonnabend, 29. JuliSonnabend, 29. Juli
16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr igeltour: „Wer war Gottfried
Semper?“, Treff Eingang Japanisches
Palais

Sonntag, 30. JuliSonntag, 30. JuliSonntag, 30. JuliSonntag, 30. JuliSonntag, 30. Juli
9 . 3 0  U9 . 3 0  U9 . 3 0  U9 . 3 0  U9 . 3 0  Uhr Wanderung „Zwischen
Muschelfelsen, Brandungsklippe und
Ratssteinbruch“, 18 Kilometer, Treff
Bf. Dresden-Plauen, Infotelefon (03 51)
4 58 64 20, Kneippverein Dresden e. V.

Montag, 31. JuliMontag, 31. JuliMontag, 31. JuliMontag, 31. JuliMontag, 31. Juli
10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr Heide-Wanderung, Treff Drei-
kaiserhof stadtwärts, Begegnungs-
stätte Hainsberger Straße
16–18 Uhr16–18 Uhr16–18 Uhr16–18 Uhr16–18 Uhr Klöppeln, Putjatinhaus,
Meußlitzer Straße 83

Dienstag, 1. AugustDienstag, 1. AugustDienstag, 1. AugustDienstag, 1. AugustDienstag, 1. August
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr „Bibi Blocksberg“, ein Ferien-
spielfilm ab 6 Jahre, ebenso am 2. Au-
gust,   Anmeldung  Telefon  (03 51)
4 11 26 65, Jugend&KunstSchule,
Leutewitzer Ring 5
14.30–15.30 Uhr14.30–15.30 Uhr14.30–15.30 Uhr14.30–15.30 Uhr14.30–15.30 Uhr Kaffeetisch für Jung
und Älter, Begegnungsstätte Räck-
nitzhöhe 52
16–19 Uhr16–19 Uhr16–19 Uhr16–19 Uhr16–19 Uhr Offene Keramikwerkstatt für
al le Altersgruppen, Jugend&Kunst
Schule, Gamigstraße 24

Mittwoch, 2. AugustMittwoch, 2. AugustMittwoch, 2. AugustMittwoch, 2. AugustMittwoch, 2. August
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr Basteln, malen, lesen ab 5 Jah-
re, ebenso am 3./4. August, Anmeldung
Telefon  (03 51) 89 96 07 40, Jugend&
KunstSchule, Räcknitzhöhe 35 a
15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr15–17.30 Uhr Zeichnen und Malen für
Senioren, riesa efau Kulturverein Dres-
den, Adlergasse 14

Donnerstag, 3. AugustDonnerstag, 3. AugustDonnerstag, 3. AugustDonnerstag, 3. AugustDonnerstag, 3. August
13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr Handarbeit für einen hu-
manen Zweck, Begegnungsstätte
Räcknitzhöhe 52
20 Uhr20 Uhr20 Uhr20 Uhr20 Uhr Familienfest am Rakuofen, An-
meldung Telefon  (03 51) 89 96 07 40,
Jugend& KunstSchule, Schloss Alb-
rechtsberg

Freitag, 4. AugustFreitag, 4. AugustFreitag, 4. AugustFreitag, 4. AugustFreitag, 4. August
9–10 Uhr9–10 Uhr9–10 Uhr9–10 Uhr9–10 Uhr Medizinische Gymnastik,
Begegnungsstätte Sagarder Weg 5
16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr16 Uhr Führung durch die Ausstellun-
gen, Städt ische Galer ie Dresden,
Wilsdruffer Straße

Anzeige
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Musik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in Dresden
■ 29. und 30. Juli, 20.30 bzw. 20.00 Uhr
Wasserpalais Schloss Pillnitz
Pillnitzer Klassik-Open-Air 2006
Das Berliner Kammerorchester und Phil-
harmonie präsentieren ein Galakonzert
zu Mozarts 250. Geburtstag. Beim
Konzertabend „Swing goes Classic“
spielen Altmeister Andrej Hermlin und
sein SwingDanceOrchestra Musik von
Glenn Miller bis Frank Sinatra.
Internet: www.opern-festspiele.de,
Eintrittskarten: (01 80) 5 57 00 00

■ 5. August, 20.00 Uhr
Frauenkirche Dresden
MDR-Musiksommer: English Concert &
Choir
Werke von Johann Sebastian Bach:
Praeludium und Fuge h-Moll BWV 893
aus dem „Wohltemperierten Klavier“;
Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-
Dur BWV 1048; „Jesu, meine Freude“
Motette BWV 227; das Brandenburg-
ische Konzert Nr. 4 G-Dur BWV 1049
sowie Jonathan Doves Köthener Mes-
se. Leitung und Violine: Andrew Manze
Internet: www.mdr.de/musiksommer,
Telefon (03 41) 14 14 14 Ticketgalerie

Dresdner Stadtgeschichte(n)Dresdner Stadtgeschichte(n)Dresdner Stadtgeschichte(n)Dresdner Stadtgeschichte(n)Dresdner Stadtgeschichte(n)
■ 2. August, 18.00 Uhr
„Piatta Forma“, Brühlsche Terrasse
Vortrag von Harry Schumann: „Vom
Zeughaus zum Albertinum“
Unter der Brühlschen Terrasse befin-
den sich Teile der einst imposanten
Wehranlagen Dresdens. In einem Vor-
tragszyklus referieren Mitglieder des
Vereins über Geschichte, Architektur
und Erbauer der Festung.
Internet:  www.dresdner-verein-
bruehlsche-terrasse.de, Telefon (03 51)
8 03 22 57

■ 3. August, 19.00 Uhr
Gemeindezentrum der Jüdischen Ge-
meinde zu Dresden
Vom „jüdischen Weib“ zur „Priesterin
des Hauses“
Bis ins frühe 19. Jahrhundert war das
Judentum eine Religion, die Frauen nur
eine marginale Rolle zuschrieb. In ih-
rem Vortrag „Feminisierung des deut-
schen Judentums im Zeitalter der
Emanzipation“ beschäftigt sich Dr.
Simone Lässig mit der Frage, warum
sich dies im 19. Jahrhundert ändern
musste.
Internet: www.hatikva.de, Tel.: (03 51)
65 60 70

Bis 15. August wird auf der St. Peters-
burger Straße zwischen Pirnaischem Platz
und Georgplatz gebaut. Die Fahrbahn
wird erneuert und ein durchgängiger
Radweg östlich und westlich der Straße
angelegt und markiert. Die Firma Eurovia
Bau GmbH übernimmt die Arbeiten im
Auftrag des Straßen- und Tiefbauamtes.
Die Bausumme beträgt 180 630 Euro.
Während der Bauzeit rollt der Verkehr
durch die Baustelle. Die Zufahrten zum
Dr.-Külz-Ring und zur Kreuzstraße blei-
ben befahrbar bis zum Einbau der

Straßenbau auf der St. Petersburger Straße
Asphaltschichten, dann werden sie
wechselseitig gesperrt. Auch die Geh-
wege sind bis zur Asphaltierung pas-
sierbar, dann muss die Querung an der
Kreuzstraße gesperrt und ein ausge-
schilderter Umweg genommen werden.
Die Zufahrt zum Parkplatz Ringstraße/
Kreuzstraße bleibt offen und wird nur
während des Asphalteinbaus gesperrt.
Während der Bauzeit kann der Verkehr
weniger Fahrspuren nutzen. Die Stadt
bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf
Behinderungen einzustellen.
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Internationales
Jugendtheaterfestival

Öffentliche Veranstaltungen
am 28. Juli und 2. August

Anzeige

An mehr als 240 Stellen wirbt seit kur-
zem dieses städtische Großplakat für das
internationale Jugendtheaterfestival vom
26. Juli bis 4. August in Dresden. Es
vereint Jugendliche aus Polen Tschechi-
en, Schottland und Deutschland. Sie ver-
ständigen sich mit Theater über die Welt
von Morgen und das gemeinsame
Haus Europa. Initiiert vom Theater Jun-
ge Generation und unterstützt von
zahlreichen Partnern entstand auf
dem Gelände des Gymnasiums Drei-
königschule das YoungEuroTheatre-
Laboratory 06 (YET06).

Jugendliche aus vier Ländern

Die Konzeption stellt neben den in den
einzelnen Ländern erarbeiteten Insze-
nierungen die gemeinsame Theater-
arbeit in den Vordergrund. Die theatrale
Umsetzung erfolgt in gemischt natio-
nalen Gruppen unter der Leitung von
vier internationalen Regisseuren.

Zwei öffentliche Vorstellungen

Geplant sind zudem zwei öffentliche
Veranstaltungen: die feierliche Eröff-
nung des Hauses „Bruchstück eine
Hausbesetzung“ für Freitag, 28. Juli,
20 Uhr, und die eigentliche Präsentati-
on unter dem Titel „Durchbruch – eine
Hausbesichtigung“ für Mittwoch, 2. Au-
gust, 20 Uhr. Sie mündet in die offiziel-
le Abschlussveranstaltung des Jugend-
theaterfestivals YET06.

Am 18. Juli beendete Roland Putz-Am 18. Juli beendete Roland Putz-Am 18. Juli beendete Roland Putz-Am 18. Juli beendete Roland Putz-Am 18. Juli beendete Roland Putz-
gergergergerger,,,,, Ortsamtsleiter von Pieschen und Ortsamtsleiter von Pieschen und Ortsamtsleiter von Pieschen und Ortsamtsleiter von Pieschen und Ortsamtsleiter von Pieschen und
A l t s t ad t ,  s e i nen  D i ens t  be i  de rA l t s t ad t ,  s e i nen  D i ens t  be i  de rA l t s t ad t ,  s e i nen  D i ens t  be i  de rA l t s t ad t ,  s e i nen  D i ens t  be i  de rA l t s t ad t ,  s e i nen  D i ens t  be i  de r
Landeshauptstadt.  Über 13 JahreLandeshauptstadt.  Über 13 JahreLandeshauptstadt.  Über 13 JahreLandeshauptstadt.  Über 13 JahreLandeshauptstadt.  Über 13 Jahre
leitete er das Ortsamt Pieschen, gutleitete er das Ortsamt Pieschen, gutleitete er das Ortsamt Pieschen, gutleitete er das Ortsamt Pieschen, gutleitete er das Ortsamt Pieschen, gut
zwei Jahre zusätzlich das Ortsamtzwei Jahre zusätzlich das Ortsamtzwei Jahre zusätzlich das Ortsamtzwei Jahre zusätzlich das Ortsamtzwei Jahre zusätzlich das Ortsamt
Altstadt.Altstadt.Altstadt.Altstadt.Altstadt.

Herr PutzgerHerr PutzgerHerr PutzgerHerr PutzgerHerr Putzger,,,,, was sind Ihnen die was sind Ihnen die was sind Ihnen die was sind Ihnen die was sind Ihnen die
wichtigsten Ziele, die Sie in Pieschenwichtigsten Ziele, die Sie in Pieschenwichtigsten Ziele, die Sie in Pieschenwichtigsten Ziele, die Sie in Pieschenwichtigsten Ziele, die Sie in Pieschen
und Altstadt umsetzen konnten?und Altstadt umsetzen konnten?und Altstadt umsetzen konnten?und Altstadt umsetzen konnten?und Altstadt umsetzen konnten?
Die Infrastruktur wurde ausgebaut, das
Wohnumfeld und die Lebensqualität
verbessert. Pieschen war eines der
ruinösesten Wohngebiete in Dresden.
Mein Ziel, dieses Wohngebiet attraktiv
zu gestalten, ist erfüllt. Das zeigt sich
auch daran, dass es in Pieschen einen
leichten Zuzug gibt. Über 600 Millio-
nen Euro sind allein im Sanierungs-
gebiet investiert worden, um bröckeln-
den Putz, graue Fassaden, einsturz-
gefährdete Wände, Ofenheizungen,
Außentoiletten, undichte Dächer und
feuchte Wohnungen abzuschaffen.
Über jedes Haus, jede Brache oder Fa-
brik, wo Bauleute zu sehen waren, freu-
te man sich.
Leider gibt es allerhand Grundstücke,
an denen noch nichts gemacht wurde,
weil die Eigentümer weit weg sind und
kein Geld investieren. Leider kann die
Stadtverwaltung wenig oder gar nichts
gegen solche Eigentümer tun, solange
keine Gefahr von den  Grundstücken
ausgeht.
Verbindungen zu Investoren, Bauher-
ren und Gewerbetreibenden waren
wichtig, wenn es galt, für Schulen, Kin-
dertagesstätten, Spielplätze und nicht
zuletzt für unser Pieschener Hafenfest
Spenden zu bekommen. So kamen
mehrere hunderttausend Euro zusam-
men.
In der Innenstadt dominierten Proble-
me zu Verkehr, Parken, Sauberkeit und
städtebauliche Entwicklung. Im Zen-
trum gibt es nichts, was nicht von der
Öffentlichkeit wahrgenommen und dis-
kutiert wird.
Die Ortsbeiräte sind zu wichtigen Din-

„Putzger putzte Pieschen“ erfolgreich mehr als 13 Jahre
Ortsamtsleiter Roland Putzger verabschiedet sich aus dem Dienst

gen zu hören. Ich muss den Orts-
beiräten Pieschen und Altstadt beschei-
nigen, dass sie mit Hingabe Probleme
bis zur Klärung diskutieren.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-
che Aufgaben sollten als Nächstesche Aufgaben sollten als Nächstesche Aufgaben sollten als Nächstesche Aufgaben sollten als Nächstesche Aufgaben sollten als Nächstes
gelöst werden?gelöst werden?gelöst werden?gelöst werden?gelöst werden?
Gemeinsame Ziele sind Ordnung und
Sauberkeit, Radwegenetz bis nach
Radebeul, inklusive Molenbrücke über
den Pieschener Hafen, weiter bis
Kaditz. Den Elbeerlebnisweg hat das
Ortsamt Pieschen konzipiert. Er findet
beim Ortsbeirat, dem Gewerbeverein,
der Sanierungskommission große Re-
sonanz.
Das Parkplatzproblem sollte gelöst wer-
den. Wir streben Rekorde in der
Tourismusbranche an, dafür müssen
bezahlbare Parkmöglichkeiten für An-
wohner und Touristen geschaffen wer-
den.
Ein weiteres Ziel ist ein Netz von öffent-
lichen Toiletten. Zu einer freundlichen

Stadt gehören auch Bänke zum Verwei-
len. Auf dem Postplatz und dem Neu-
markt gibt es nicht eine Bank! Eine von
mir erst kürzlich initiierte Sammlung
unter der Überschrift „darf es ein Baum
oder eine Bank mehr sein“ brachte al-
lein von den Baufirmen des Postplatzes
Spenden in Höhe von 4100 Euro. Dafür
bedanke ich mich herzlich.
Um das Problem von Ordnung und
Sauberkeit geht es auch bei der Bil-
dergalerie am Bahnhof Mitte. Mir ist
es gelungen, mit der DREWAG, der
Deutschen Bahn AG, dem Verkehrs-
verbund Oberelbe, dem Sächsischen
Umschulungs- und Fortbildungswerk
und dem Verein Altstrehlen 1 Partner
zu finden, die die 54 Bögen zumau-
ern und  künstlerisch gestalten. So
haben wir eine Alt-Auto-Deponie, ei-
nen Müllabladeplatz und eine Ersatz-
toilette aus der Welt geschafft. Auch
dieses Projekt wurde mit Hilfe von
Spenden umgesetzt.

Welche Pläne haben Sie für IhrenWelche Pläne haben Sie für IhrenWelche Pläne haben Sie für IhrenWelche Pläne haben Sie für IhrenWelche Pläne haben Sie für Ihren
nächsten Lebensabschnitt?nächsten Lebensabschnitt?nächsten Lebensabschnitt?nächsten Lebensabschnitt?nächsten Lebensabschnitt?
Natürlich hat jeder Mensch Pläne. An
mich wurde von verschiedenen Gre-
mien die Bitte um Mitarbeit  herange-
tragen. Entschieden ist aber noch
nichts.

 Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Dr. Lutz Vogel, Erster Bür-
germeister der Stadt,  verabschiedete
Roland Putzger: „Danke für Ihr Engage-
ment, danke für die gute Zusammenar-
beit, danke für die gemeinsame Zeit.“
Foto: Siebert

 Plakat. Plakat. Plakat. Plakat. Plakat. Auf über 240 Werbeflächen ist
das städtische Plakat zum Internationalen
Jugendtheaterfestival zu sehen.
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II. Elternbeiträge der Stadt Dresden
für die Betreuung von Kindern in Kin-
dertageseinrichtungen und Kinder-
tagespflege nach § 2 i. V. m. § 6 der
Elternbeitragssatzung Kindertagesein-
richtungen und Kindertagespflege

1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kinderkrippen-1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kinderkrippen-1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kinderkrippen-1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kinderkrippen-1. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kinderkrippen-
alter in Kinderkrippen,  Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kinderkrippen,  Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kinderkrippen,  Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kinderkrippen,  Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kinderkrippen,  Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungen

Teil 1 Elternbeitrag

Teil 2 Beiträge allein Erziehender

2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kindergarten-2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kindergarten-2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kindergarten-2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kindergarten-2. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern im Kindergarten-
alter in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungenalter in Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Integrationseinrichtungen

Teil 1 Elternbeitrag

Teil 2 Beiträge allein Erziehender

Öffentliche Bekanntmachung

I. Betriebskosten nach § 14 Abs. 2
SächsKitaG der Stadt Dresden für das
Jahr 2005

1. Kindertageseinrichtungen1. Kindertageseinrichtungen1. Kindertageseinrichtungen1. Kindertageseinrichtungen1. Kindertageseinrichtungen

1.1 Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten
Betriebskosten je Platz
Krippe Kindergarten Hort
9 Stunden 9 Stunden 6 Stunden
in EUR in EUR in EUR

Erforderliche Personalkosten 600,49 277,53 164,35
Erforderliche Sachkosten 164,05 122,14   89,02
Erforderliche Betriebskosten 764,54 399,67 253,37

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskosten (z. B.
6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten
für 9 Stunden)

1.2 Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Krippe Kindergarten Hort
9 Stunden 9 Stunden 6 Stunden
in EUR in EUR in EUR

Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag (ungekürzt) 177,47 114,32 72,47
Gemeinde
(inkl. Eigenanteil freier Träger) 437,07 135,35 80,90

1.3 Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Personalkostenumlagen

1.3.1 Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
Aufwendungen in EUR

Abschreibungen 228.099,96
Zinsen 0
Miete 179.470,73
Gesamt 407.570,69

1.3.2 Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe Kindergarten Hort
9 Stunden 9 Stunden 6 Stunden
in EUR in EUR in EUR

Gesamt 34,20 17,88 11,33

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1 Aufwendungsersatz je Platz und Monat
Kindertagespflege
9 Stunden in EUR

Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung der
Förderleistungen der Tagespflegepersonen 438,24
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Unfallversicherung 0,53
Durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Alterssicherung 14,34
= Aufwendungsersatz 453,11

2.2 Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat
Kindertagespflege
9 Stunden in EUR

Landeszuschuss 150,00
Elternbeitrag (ungekürzt) 177,47
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier Träger) 125,64
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Teil 2 Beiträge allein Erziehender

3. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Hortkindern, Kindern3. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Hortkindern, Kindern3. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Hortkindern, Kindern3. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Hortkindern, Kindern3. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Hortkindern, Kindern
aus Vorschulklassen und Kindern, die Integrationshorte und Einrichtungenaus Vorschulklassen und Kindern, die Integrationshorte und Einrichtungenaus Vorschulklassen und Kindern, die Integrationshorte und Einrichtungenaus Vorschulklassen und Kindern, die Integrationshorte und Einrichtungenaus Vorschulklassen und Kindern, die Integrationshorte und Einrichtungen
der Ganztagesbetreuung besuchender Ganztagesbetreuung besuchender Ganztagesbetreuung besuchender Ganztagesbetreuung besuchender Ganztagesbetreuung besuchen

Teil 1 Elternbeitrag

Teil 2 Beiträge allein Erziehender

4. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertages-4. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertages-4. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertages-4. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertages-4. Monatlicher Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
pflegepflegepflegepflegepflege

Teil 1 Elternbeitrag

Teil 2 Beiträge allein Erziehender

5. Elternbeitrag für Gastkinder5. Elternbeitrag für Gastkinder5. Elternbeitrag für Gastkinder5. Elternbeitrag für Gastkinder5. Elternbeitrag für Gastkinder

Krippenkinder/TKrippenkinder/TKrippenkinder/TKrippenkinder/TKrippenkinder/Taaaaagessagessagessagessagessatztztztztz

Betreuung bis 4,5 Stunden 18,20 EUR
Betreuung von 4,5 bis 6 Stunden 24,27 EUR
Betreuung von 6 bis 7,5 Stunden 30,34 EUR
Betreuung von 7,5 bis 9 Stunden 36,41 EUR
Betreuung von 9 bis 10 Stunden 40,45 EUR
Betreuung von 10 bis 11 Stunden 44,50 EUR

Kindergartenkinder/TKindergartenkinder/TKindergartenkinder/TKindergartenkinder/TKindergartenkinder/Taaaaagessagessagessagessagessatztztztztz

Betreuung bis 4,5 Stunden   9,52 EUR
Betreuung von 4,5 bis 6 Stunden 12,69 EUR
Betreuung von 6 bis 7,5 Stunden 15,86 EUR
Betreuung von 7,5 bis 9 Stunden 19,03 EUR
Betreuung von 9 bis 10 Stunden 21,15 EUR
Betreuung von 10 bis 11 Stunden 23,26 EUR

Hortkinder/THortkinder/THortkinder/THortkinder/THortkinder/Taaaaagessagessagessagessagessatztztztztz

Nachmittagshort 10,05 EUR
Früh- und Nachmittagshort 12,07 EUR
Nachmittagshort und Mehrbetreuung 13,07 EUR
Früh- und Nachmittagshort und Mehrbetreuung 15,08 EUR
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Bewerbungen sind schriftlich (keine E-
Mail) mit der Chiffre-Nummer und den
vollständigen Unterlagen (Bewerbungs-
schreiben, ausführlicher tabellarischer
Lebenslauf, Passbild, Kopien von Ab-
schlusszeugnissen, Qualifikationsnach-
weisen, Beurteilungen und Referenzen,
insbesondere vom letzten Arbeitgeber)
zu richten an: Landeshauptstadt Dres-
den, Haupt- und Personalamt, Postfach
120020, 01001 Dresden. Unvollstän-
dige Bewerbungsunterlagen können
nicht berücksichtigt werden.

Das Schu lve rwa l tungsamt  Schu lve rwa l tungsamt  Schu lve rwa l tungsamt  Schu lve rwa l tungsamt  Schu lve rwa l tungsamt  im Ge-
schäftsbereich Allgemeine Verwaltung
schreibt folgende Stelle aus:

Amtsleiterin/AmtsleiterAmtsleiterin/AmtsleiterAmtsleiterin/AmtsleiterAmtsleiterin/AmtsleiterAmtsleiterin/Amtsleiter
Chiffre: 40060701Chiffre: 40060701Chiffre: 40060701Chiffre: 40060701Chiffre: 40060701

In der Landeshauptstadt Dresden soll
ab 1. Januar 2007 die Stelle
der Amtsleiterin/des Amtsleiters desder Amtsleiterin/des Amtsleiters desder Amtsleiterin/des Amtsleiters desder Amtsleiterin/des Amtsleiters desder Amtsleiterin/des Amtsleiters des
SchulverwaltungsamtesSchulverwaltungsamtesSchulverwaltungsamtesSchulverwaltungsamtesSchulverwaltungsamtes
besetzt werden.

Unter Beachtung der demografischen,
pädagogischen, gesellschaftlichen und
technischen Entwicklung sowie der
kommunalpolitischen Ziele der Landes-
hauptstadt Dresden ist der Schulbetrieb
und dessen Infrastruktur sicherzustel-
len. Dabei wirkt der Amtsleiter auch an
der Umsetzung des gesellschaftlichen
Auftrages der Schulen mit.
Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in
der Leitung und Koordinierung der
Aufgabenerfüllung des Amtes, Wahr-
nehmung der Fach- und Dienstaufsicht
über die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Amtes sowie in der Steue-
rung der Prozesse der Schulnetz- und
Schulentwicklungsplanung.
Für diese Aufgabe suchen wir eine er-
fahrene Führungskraft mit wissen-
schaftlichem Hochschulabschluss auf
dem Gebiet der Pädagogik oder der
Verwaltungswissenschaften bzw. mit
der Befähigung für die Laufbahn des
höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienstes. Darüber hinaus werden um-
fangreiche Kenntnisse gesellschaftli-
cher und technologischer Entwicklun-
gen und deren Auswirkungen auf die
Schule als Lern- und Lebensraum er-
wartet.
Vertiefte schulspezifische Kenntnisse,
insbesondere der Schulorganisation
sowie der pädagogischen und schul-
politischen Entwicklung und Tenden-
zen innerhalb und außerhalb der
Bundesrepublik Deutschlands, sowie
Kenntnisse im Verwaltungsrecht, Bau-
recht, Kommunal- und Sozialrecht und
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind
von Vorteil.
Wir erwarten Ihre Bewerbung, wenn

Stellenausschreibungen
Sie die Fähigkeit und Innovations-
bereitschaft haben, gewonnene Er-
kenntnisse in der Planung, Entwicklung
und Organisation von Konzepten im
Rahmen reformpädagogischer Ansät-
ze der Schulentwicklung umzusetzen
sowie kommunikations-, konflikt- und
kooperationsfähig sind.

Die Arbeitsbedingungen einschließlich
Vergütung werden einzelvertraglich
vereinbart.  Es gi l t  die Arbeitszeit-
reduzierung nach dem Anwendungs-
tarifvertrag für die Stadt Dresden vom
16. Januar 2006.
Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe
A16 ausgewiesen. Die Beschäftigung
ist auch im Beamtenverhältnis möglich.
Als Ansprechpartnerin für Rückfragen
steht Frau Seifert, Telefon (03 51) 4 88
30 79 zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe
der Chiffre und Ihres möglichen Ein-
tr i t tsdatums b i s  zum 26 .  Augus tb i s  zum 26 .  Augus tb i s  zum 26 .  Augus tb i s  zum 26 .  Augus tb i s  zum 26 .  Augus t
2006 an die Landeshauptstadt Dres-
den, Haupt- und Personalamt, PF 12
00 20, 01001 Dresden.

Das Jugendamt, Abtei lung Kinder-Jugendamt, Abtei lung Kinder-Jugendamt, Abtei lung Kinder-Jugendamt, Abtei lung Kinder-Jugendamt, Abtei lung Kinder-
und Jugendförderung, Sportinternatund Jugendförderung, Sportinternatund Jugendförderung, Sportinternatund Jugendförderung, Sportinternatund Jugendförderung, Sportinternat,
im Geschäftsbereich Soziales schreibt
folgende Stelle aus:

Erzieherin/Erzieher im SportinternatErzieherin/Erzieher im SportinternatErzieherin/Erzieher im SportinternatErzieherin/Erzieher im SportinternatErzieherin/Erzieher im Sportinternat
Chiffre: 51060701Chiffre: 51060701Chiffre: 51060701Chiffre: 51060701Chiffre: 51060701

Das Aufgabengebiet umfasst zur Siche-
rung der bestmöglichen ganzheitlichen
Entwicklung der Sporttalente in schu-
lischer, sportlicher, sozialer und per-
sönlicher Hinsicht:
■ Betreuung der jungen Sportlerinnen/
Sportler unter Berücksichtigung päda-
gogischer Bezüge sowie Förderung
von Selbstverantwortung und Selbst-
bewusstsein
■ Schaffung von vertrauensvollen Be-
ziehungen zu den Kindern und Ju-
gendlichen
■ Förderung der Entwicklung der jun-
gen Menschen durch Anlei ten zur
Gesundheitserziehung, Ernährung,
Körperpflege und Bekleidung
■ Kooperation mit weiteren Erzieherin-
nen, der Leiterin und der Nachtwache
■ enge Zusammenarbeit mit den Leh-
rern des Sportgymnasiums, der Sport-
mittelschule sowie Trainern und Eltern.
Voraussetzungen sind sportliche Inter-
essen, ein Abschluss als Erzieher und
praktische Erfahrungen in der Erzieher-
tätigkeit sowie ein Führungszeugnis
nach § 30 BZRG.
Erwartet werden soziale Kompetenz, die
Bereitschaft zum Schichtdienst und hohe
Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit.
Die Stelle ist nach TvöD, Entgeltgruppe

6 bewertet, wöchentliche Arbeitszeit
nach Anwendungstarifvertrag.
Bewerbungsfrist: 9. August 2006Bewerbungsfrist: 9. August 2006Bewerbungsfrist: 9. August 2006Bewerbungsfrist: 9. August 2006Bewerbungsfrist: 9. August 2006

Das Bauaufsichtsamt, Abt. Verwal-Bauaufsichtsamt, Abt. Verwal-Bauaufsichtsamt, Abt. Verwal-Bauaufsichtsamt, Abt. Verwal-Bauaufsichtsamt, Abt. Verwal-
tung/Baurecht, SG Grundlagentung/Baurecht, SG Grundlagentung/Baurecht, SG Grundlagentung/Baurecht, SG Grundlagentung/Baurecht, SG Grundlagen im Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung
schreibt folgende Stelle aus:

DV-Organisatorin/DV-OrganisatorDV-Organisatorin/DV-OrganisatorDV-Organisatorin/DV-OrganisatorDV-Organisatorin/DV-OrganisatorDV-Organisatorin/DV-Organisator
Chiffre: 63060701Chiffre: 63060701Chiffre: 63060701Chiffre: 63060701Chiffre: 63060701

Das Aufgabengebiet umfasst:
■ Planung der Einführung und Erwei-
terung von DV-Fachverfahren im
Bauaufsichtsamt
■ Erstellung von Prozessanalysen und
Ableitung von Lösungsvorschlägen
und Konzeptionen zum DV-Einsatz für
die bauaufsichtliche Tätigkeit
■ eigenständige Umsetzung der Kon-
zept ionen durch Eigenprogram-
mierung oder Vorbereitung der Verga-
ben an Dritte (Pflichtenheft, Auswahl
bzw. Entwicklungsbeauftragung und
Implementierung)
■ eigenständige und verantwortliche
Aufgaben für Installation, Inbetriebnah-
me, Test und Probebetrieb einzufüh-
render Verfahren, Komponenten oder
neuer Versionen
■ verantwortliche Administration, Über-
wachung und Optimierung der laufen-
den DV-Verfahren
■ Anpassung von Programmen und
Datenbeständen an veränderte gesetz-
liche (vor allem bau- und verwaltungs-
rechtliche) sowie betriebsorganisa-
torische oder DV-technische Situatio-
nen.
Voraussetzungen s ind e ine abge-
schlossene Fachhochschulausbildung
für  In format ionsverarbei tung und
langjährige einschlägige Berufserfah-
rung.
Erwartet werden:
■ gute Kenntnisse im Verwaltungs-
und Baurecht sowie in angrenzenden
Rechtszweigen
■ Kenntnisse und praktische Erfahrun-
gen mit Relationalen Datenbanksyste-
men einschließlich Access, Oracle,
ODBC und SQL und einer Program-
miersprache (z. B. Visual Basic)
■ Beherrschung der üblichen Stan-
dard-Software (MS-Office) und Werk-
zeuge
■ gute Kenntnisse der Betriebssyste-
me und Client/Server-Architektur.
■ ausgeprägtes logisches und kon-
zept ionel les Denkvermögen sowie
hohe Belastbarkeit.
Die Stelle ist nach TvöD, Entgeltgruppe
11 bewertet, wöchentliche Arbeitszeit
nach Anwendungstarifvertrag.
Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006

Die Hauptabtei lung Mobi l i tät ,  Abt.Hauptabtei lung Mobi l i tät ,  Abt.Hauptabtei lung Mobi l i tät ,  Abt.Hauptabtei lung Mobi l i tät ,  Abt.Hauptabtei lung Mobi l i tät ,  Abt.

S t r aßenve rkeh rsbehö rdeS t r aßenve rkeh rsbehö rdeS t r aßenve rkeh rsbehö rdeS t r aßenve rkeh rsbehö rdeS t r aßenve rkeh rsbehö rde im Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung
schreibt folgende Stellen aus:

Sachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e r
Verkehrsregelung Arbeits- und Bau-Verkehrsregelung Arbeits- und Bau-Verkehrsregelung Arbeits- und Bau-Verkehrsregelung Arbeits- und Bau-Verkehrsregelung Arbeits- und Bau-
stel lenstel lenstel lenstel lenstel len
Chiffre: 64060701Chiffre: 64060701Chiffre: 64060701Chiffre: 64060701Chiffre: 64060701

Das Aufgabengebiet umfasst:
■ eigenverantwortliche, selbständige
Entscheidung bei der Bearbeitung von
Anträgen auf Erteilung straßenver-
kehrsrechtlicher Anordnungen, Aus-
nahmegenehmigungen und Erlaubnis-
se zur Gewährleistung eines sicheren
und flüssigen Verkehrsablaufs an Ar-
beits- und Baustellen entsprechend
StVO §§ 45 und 46 und der zugehöri-
gen VwV sowie der RSA und weiterer
Verordnungen und Richtlinien
■ Überprüfung der Arbeits- und Bau-
stellen auf die Befolgung der erteilten
straßenverkehrsbehördlichen Anord-
nungen
■ Treffen sofortiger straßenverkehrs-
rechtlicher Maßnahmen vor Ort bei
bekannt  gewordenen Verkehrsge-
fährdungen
■ Anzeigen von Ordnungswidrigkei-
ten und selbständige Durchführung
von Anhörungsverfahren entspre-
chend OWiG und VwVfG.
■ Anordnung von Zwangsmaßnahmen
(Zwangsgeld, Ersatzvornahme) nach
pflichtgemäßem Ermessen unter Be-
achtung der VwGO, VwKG, VwVfG usw.
■ Erteilung sachbezogener schriftlicher,
mündlicher und telefonischer Auskünf-
te an Bürger und Institutionen.
Voraussetzungen sind ein Fachhoch-
schulabschluss mit Berufserfahrung,
vorzugsweise im Verkehrswesen und/
oder der Verwaltung sowie die Fahrer-
laubnis.
Erwartet werden:
■ umfassende Fachkenntnisse und Er-
fahrungen im Straßenverkehrs- und
Verwaltungsrecht
■ hohes persönliches Arrangement,
Belastbarkeit und Motivation
■ Durchsetzungsvermögen
■ gute Ortskenntnisse
■ anwendungsbereite PC-Kenntnisse.
Die Stelle ist nach TVöD, Entgeltgruppe
9 bewertet, wöchentliche Arbeitszeit nach
Anwendungstarifvertrag und befristet bis
Ende der Vertretung (Krankheit).
Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006

Der E igenbet r ieb  K inder tagese in-E igenbet r ieb  K inder tagese in-E igenbet r ieb  K inder tagese in-E igenbet r ieb  K inder tagese in-E igenbet r ieb  K inder tagese in-
richtungenrichtungenrichtungenrichtungenrichtungen im Geschäftsbereich Sozi-
ales schreibt folgende Stelle aus:

Mitarbeiterin/ Mitarbeiter Dienstleis-Mitarbeiterin/ Mitarbeiter Dienstleis-Mitarbeiterin/ Mitarbeiter Dienstleis-Mitarbeiterin/ Mitarbeiter Dienstleis-Mitarbeiterin/ Mitarbeiter Dienstleis-
tungen/Verwaltungs- und Schreib-tungen/Verwaltungs- und Schreib-tungen/Verwaltungs- und Schreib-tungen/Verwaltungs- und Schreib-tungen/Verwaltungs- und Schreib-
kraftkraftkraftkraftkraft
Chiffre EB55/123Chiffre EB55/123Chiffre EB55/123Chiffre EB55/123Chiffre EB55/123
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Das Aufgabengebiet umfasst:
1. Aufgaben im Sachgebiet Grund-
stücks-, Bauverwaltung und technische
Bewirtschaftung (50 Prozent)
■ Unterstützung der Bearbeitung von
Grundsteuer- und Straßenreinigungs-
gebührenbescheiden
■ Mitwirkung bei Ausschreibungs-
prozessen, Überprüfung von Rech-
nungen,  Unterstützung von Büro-
prozessen
■ Mitwirkung bei der Pflege von Da-
tenbanken sowie Analysetätigkeiten
2. Führen des Personalratsbüros (50
Prozent
Voraussetzungen sind:
■ ein Abschluss als Facharbeiter/in
Bürokommunikation oder vergleichba-
rer Ausbildung
■ Kenntnisse des Bürgerlichen Gesetz-
buches (Vertragsrecht) und des Säch-
sischen Personalvertretungsgesetzes
(SächsPersVG)
■ PC-Kenntnisse (Word, Excel).
Erwartet werden Selbstständigkeit, Fle-
xibilität, Belastbarkeit, Vertrauenswür-
digkeit, Durchsetzungsvermögen, die
Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit und
der Besuch von Fortbildungen zur An-
eignung von aktuellem Wissen.
Die Stelle ist nach TVöD, Entgeltgruppe
5 bewertet und vorerst befristet für
zwei Jahre (bei Eignung und Bedarf
Entfristung möglich), wöchentliche Ar-
beitszeit 40 Stunden.
Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006
Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten
Sie bitte mit Chiffre-Nr. und den ent-
sprechenden Anlagen an die Landes-
hauptstadt Dresden, Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen , PF 12 00 20,
01001 Dresden.

Das Amt für Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaftsförderung im
Geschäftsbereich Wirtschaft schreibt
folgende Stelle aus:

Sachgeb ie ts le i te r in /Sachgeb ie ts-Sachgeb ie ts le i te r in /Sachgeb ie ts-Sachgeb ie ts le i te r in /Sachgeb ie ts-Sachgeb ie ts le i te r in /Sachgeb ie ts-Sachgeb ie ts le i te r in /Sachgeb ie ts-
leiter Ansiedlungleiter Ansiedlungleiter Ansiedlungleiter Ansiedlungleiter Ansiedlung
Chiffre: 80060701Chiffre: 80060701Chiffre: 80060701Chiffre: 80060701Chiffre: 80060701

Das Aufgabengebiet umfasst:
■ inhaltliche und personelle Leitung
des Sachgebiets Ansiedlung
■ betriebswirtschaftliche Beurteilung
von Unternehmen und deren Beratung
■ Koordinierung und eigenständige,
aktive Akquise einschließlich Teilnahmen
an Messen, Seminaren sowie Werbung
für den Wirtschaftsstandort Dresden
■  Lei tung und eigenständige Er-
arbeitung und Fortschreibung von
Konzepten und Informationsmaterialien
■ Trend- und Marktbeobachtungen im
Zuge von Globalisierung und Unter-
nehmensresearch
■ Koordinierung sowie eigenständige
Projektsteuerung von Großansied-

lungen mit den Schwerpunkten:
■ Standortsuche und Erarbeitung von
Ansiedlungskonzepten, ggf. Ansied-
lungsverträgen
■ Controlling der Projekte und Wahr-
nehmung der Lotsenfunktion für alle
Planungs- und Genehmigungsver-
fahren nach innen und außen
■ Leitung von Projektgruppen und
Erarbeitung entscheidungsreifer Vor-
lagen
■ Durchführung der Haushaltsplanung
und Einwerbung von Fördermitteln
■ ständige Vertretung der Abteilungs-
leiterin/des Abteilungsleiters Akquisiti-
on, Ansiedlung und Gewerbeflächen.
Voraussetzung ist ein Hochschulab-
schluss in wissenschaftlicher, stadt-
planerischer oder bautechnischer Fach-
richtung mit langjähriger praktischer
Erfahrung.
Erwartet werden:
■ Fachkenntnisse im Bau-, Umwelt-,
Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht
■ Leistungs- und Führungsqualitäten,
Kooperationsfähigkeit und Verhand-
lungsgeschick, Durchsetzungsver-
mögen, hohe Einsatzbereitschaft, Fle-
xibilität und Belastbarkeit
■ Sprachkompetenzen: mindestens
englisch, verhandlungssicher
■ versierte EDV-Kenntnisse (MS Office)
■ Erfahrung mit Verwaltungsmoderni-
sierung und Produkten.
Die Stelle ist nach TVöD, Entgeltgruppe
13 bewertet, wöchentliche Arbeitszeit
nach Anwendungstarifvertrag.
Bewerbungsfrist: 15. August 2006Bewerbungsfrist: 15. August 2006Bewerbungsfrist: 15. August 2006Bewerbungsfrist: 15. August 2006Bewerbungsfrist: 15. August 2006

Das Amt für Stadtgrün und Abfall-Amt für Stadtgrün und Abfall-Amt für Stadtgrün und Abfall-Amt für Stadtgrün und Abfall-Amt für Stadtgrün und Abfall-
wirtschaft, wirtschaft, wirtschaft, wirtschaft, wirtschaft, Abteilung Leistungsmana-
gement und Vergabe Grün im Ge-
schäftsbereich Wirtschaft schreibt fol-
gende Stelle aus:

Abte i lungsle i ter in/Abte i lungsle i terAbte i lungsle i ter in/Abte i lungsle i terAbte i lungsle i ter in/Abte i lungsle i terAbte i lungsle i ter in/Abte i lungsle i terAbte i lungsle i ter in/Abte i lungsle i ter
LeistungsmanagemeLeistungsmanagemeLeistungsmanagemeLeistungsmanagemeLeistungsmanagement und Vergabent und Vergabent und Vergabent und Vergabent und Vergabe
GrünGrünGrünGrünGrün
Chiffre: 67060702Chiffre: 67060702Chiffre: 67060702Chiffre: 67060702Chiffre: 67060702

Das Aufgabengebiet umfasst:
1.  Leitung und Koordinierung der
Produktgruppe Grünanlagenunter-
haltung, d. h. Regelung des produkt-
übergreifenden Dienstbetriebes durch
optimales Verwaltungsmanagement
2. Die Produkte sind ständig unter dem
Aspekt der Aufgabenkritik zu analysie-
ren, weiterzuentwickeln und anzupas-
sen. Grundlage dafür sind übergeord-
nete mittel- und langfristige strategi-
sche Ziele der Amtsleitung und des
Verwaltungsvorstandes, neue Erkennt-
nisse aus Wissenschaft und Technik,
die perspektivische Finanzentwicklung
der Stadt und Gesetzesänderungen.
3. Steuerung der Leistungs- und
Finanzziele:

■ Erarbeitung von kurz-, mittel- und
langfristigen Strategien, als Zielvor-
gaben eingebunden in die Gesamtauf-
gabe des Amtes für Stadtgrün und
Abfallwirtschaft
■ Fehleranalysen, Beobachtung der
Trendentwicklung, rechtzeitiges Pro-
blemmanagement und flexibles steu-
erndes Reagieren
■ Sicherstellung eines gut organisierten
Berichtswesens im Sinne von Controlling
als Steuerungshilfe und Führungs-
unterstützung für die Produktgruppe und
als Zuarbeit für die Amtsleitung
■ Weiterentwicklung der kunden- bzw.
bürgerorientierten Arbeitsweise für alle
Produkte, insbesondere im Zusammen-
spiel mit anderen Produktgruppen/Pro-
dukten des Amtes für Stadtgrün und
Abfallwirtschaft und anderen Ämtern
der Stadt.
4. Operative Steuerung der Produkte
Grünanlagenunterhaltung:
■ Finanzbudget
■ Aufteilung des Gesamtbudgets auf
die Produkte
■ Anpassung der Aufteilung an zen-
trale oder interne Budgetkürzungen
■  Wichtung und Fest legung von
Schwerpunkten (Verkehrssicherheits-
pflichten)
■ Einflussnahme auf kostengünstige
Vertragsgestaltung
■ Ausschöpfung geeigneter Finanz-
quel len wie Spenden, Sponsoring,
Fördermittel u. ä.
■ Personalmanagement
■ Leistungserfassung und Leistungs-
abrechnung im Rahmen des Grün-
flächeninformationssystem (GIS) zur
Aufdeckung und zur Beseitigung von
Schwachstellen im System
■ Personalarbeit im Rahmen der Auf-
sichts- und Fürsorgepflicht.
5. Öffentlichkeitsarbeit: Pressearbeit,
Beteiligung an Messen und Ausstellun-
gen, Bürgerberatungen, Landschafts-
tag, ehrenamtliche Naturschutzarbeit
und Sonstiges.
Voraussetzung ist ein     Hochschulab-
schluss für Garten- und Landschafts-
bau oder Landschaftspflege.
Erwartet werden:
■ umfangreiche unternehmerische
Führungserfahrung
■ professionelles Planungsmanage-
ment
■ Kenntnisse der Verwaltungsabläufe
sowie in Verwaltungsrecht und Kosten-
und Leistungsrechnung
■ mehrjährige Berufserfahrung
■  Erfahrung mit  Verwaltungsmo-
dernisierung und Produkten.
Die Stel le ist  nach TVöD, Entgelt-
gruppe 14 bewertet,  wöchentl iche
Arbeitszeit nach Anwendungstarif-
vertrag.
Bewerbungsfrist: 18. August 2006Bewerbungsfrist: 18. August 2006Bewerbungsfrist: 18. August 2006Bewerbungsfrist: 18. August 2006Bewerbungsfrist: 18. August 2006

Das Amt für Kultur- und Denkmal-
schutz, Staatsoperette DresdenStaatsoperette DresdenStaatsoperette DresdenStaatsoperette DresdenStaatsoperette Dresden, im
Geschäftsbereich des Oberbürger-
meisters schreibt folgende Stelle aus:

Sachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e rSachbearbe i t e r i n /Sachbearbe i t e r
Marketing/Vertr iebMarketing/Vertr iebMarketing/Vertr iebMarketing/Vertr iebMarketing/Vertr ieb
Chiffre: 41060702Chiffre: 41060702Chiffre: 41060702Chiffre: 41060702Chiffre: 41060702

Das Aufgabengebiet umfasst:
■ Marktanalysen: Analysen des Mark-
tes,  der Besucherströme und des
Besucherpotentials, Untersuchung von
Trends, Aufstellung von Statistiken
■ Erweiterung und Einführung neuer
Kommunikationsmodelle (Telefonmarke-
ting): Ausbau der Vertriebsführung im
Haus sowie extern durch intensivierte
Zusammenarbeit mit Wiederverkäufern,
Vertriebspartnergewinnung, inhaltliche
Zuarbeit für Newsletter
■  Erstel lung/Beglei tung von Re-
alisierungskonzepten sowie Durchfüh-
rung von Realisierungsmaßnahmen
(Direktmarketing): Mitarbeit an der Pla-
nung für Präsentationen auf Messen,
Repräsentation der Staatsoperette Dres-
den auf Messen, Ausbau der intensi-
ven Zusammenarbeit mit Reisever-
anstaltern, Agenturen und sonstigen
Partnern, Erschließung neuer Publi-
kumskreise durch Direktkontakte
(Bildungseinrichtungen, Vereine, Un-
ternehmen usw.),  Erarbeitung und
Umsetzung von Angebotspaketen, Au-
ßendienst für Akquisition
■ Sonstiges: Pflege und Erweiterung
der Kundendatenbank unter Anwen-
dung des Ticketsystems Provenue,
Aushilfstätigkeit beim Kartenverkauf im
Bedarfsfall.
Voraussetzungen sind eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung als Werbe-
fachfrau/Werbefachmann, Werbe-
wirtschaftlerin/ Werbewirtschaftler
oder eine vergleichbare kaufmännische
Ausbildung, Kenntnisse im Vertrieb/
Marketing, gute PC-Kenntnisse, Berufs-
erfahrung, Fahrerlaubnis, Bereitschaft
zur Arbeit  an Sonnabenden sowie
Sonn- und Feiertagen entsprechend
Theaterablauf.
Erwartet werden sehr gute Umgangs-
formen, Rhetorik und Kommunikations-
fähigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit, Be-
lastbarkeit.
Die Stelle ist nach TvöD, Entgeltgruppe
8 bewertet und befristet vom 1. Sep-
tember 2006 bis 31. August 2007,
wöchentl iche Arbeitszeit  nach An-
wendungstarifvertrag.
Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006Bewerbungsfrist: 11. August 2006

Für alle Bewerbungen gilt: Frauen sind
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefor-
dert .  Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Eignung mit Vor-
rang berücksichtigt.
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Die Spielplatzwächterin
passt auf

Spielplatz Draesekestraße
neu gestaltet

Nach zweimonatiger Bauzeit wurde
Anfang des Monats der rekonstruierte,
neu gestaltete Spielplatz Draeseke-
straße, Ecke Berggartenstraße überge-
ben. Obwohl er jetzt kleiner ist als
bisher, finden Kinder verschiedenen
Alters Möglichkeiten zum Spielen.
Noch vorhandene Spielgeräte wie Wip-
pe und Drehscheibe wurden aufgear-
beitet, die von Jugendlichen in ihrer
Freizeit gebaute Schutzhütte repariert.
Die ehemalige „Spielplatzwächterin“,
eine von Bürgern in den 1990er Jah-
ren gestaltete Holzfigur, war allerdings
nicht mehr vorhanden. Sie wurde
anhand von Fotos nachgestaltet. Selbst-
verständlich blieben auch die Bäume
und Sträucher stehen. Die neue Ein-
friedung soll Hunde daran hindern,
Ihre Notdurft auf dem Spielplatz zu
verrichten.
Für die Sanierung berücksichtigte das
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
auch Wünsche aus der Bevölkerung.
Baukosten: ca. 97 000 Euro.

Transportfahrzeug
zu verkaufen
Das Brand- und Katastrophenschutz-
amt der Landeshauptstadt Dresden
verkauft meistbietend folgendes Fahr-
zeug:
Ford Transit EBS (D)
Baujahr: 1992
Motor: K51/4000, 2496 cm3

Laufleistung: 47.700 km
9 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
Lackierung: RAL 3000
HU/AU: fällig 01/07, seit Mai 2006 vor-
übergehend stillgelegt.
Das Mannschaftstransportfahrzeug
war bis Mai 2006 für die Freiwillige Feu-
erwehr Dresden im Einsatz und ist
nicht     fahrbereit. Federaufhängung,
Radläufe und Rahmen sind stellenweise
durchrostet und stark reparatur-
bedürftig. Die Sondersignalanlage wird
bei Verkauf an privat ausgebaut.
Mindestgebot: 400 Euro.
Besichtigung wochentags 8 bis 15 Uhr
nach Anmeldung unter Telefon (03 51)
8 15 54 73/70 (Herr Hocker/Friedrich).
Schriftliche Angebote bis 11. August11. August11. August11. August11. August
20062006200620062006 an: Landeshauptstadt Dresden,
Abteilung 10.61, Frau Hausdorf, Post-
fach 120020, 01001 Dresden.

Dienstausweis ungültig
Wegen Verlust bzw. Diebstahl wird ab
sofort der Dienstausweis der Landes-
hauptstadt Dresden mit der Nummer
02914 für kraftlos erklärt.

1. UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal
– Erhalt des Status
2. Vergabe-Nr. 5004/06 – Verkehrszug
Waldschlößchenbrücke PA 1, Los 1:
Straßen-, Ingenieur-, Tief- und Kanal-
bau
3. Vergabe-Nr. 5005/06 – Verkehrszug
Waldschlößchenbrücke, PA 1, Los 2:
Ausrüstung öffentliche Beleuchtung
Verkehrsanlagen und Brücke
4. Vergabe-Nr. 5010/06 – Verkehrszug
Waldschlößchenbrücke, PA 2, Los 1:
Straßenbau, Ingenieurbau, Tiefbau,

Welterbe, Waldschlösschenbrücke,
Leipziger Straße
Tagesordnung der 36. Sitzung des Stadtrates am
10. August, 16 Uhr im Plenarsaal des Rathauses

Kanalbau, Gleisbau, Straßenbegleitgrün
5. Vergabe-Nr. 5011/06 – Verkehrszug
Waldschlößchenbrücke, PA 2, Los 2:
Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung
Verkehrsanlage
6. Vergabe-Nr. 5012/06 – Verkehrs-
zug Waldschlößchenbrücke, PA 4, Er-
gänzende Verkehrsanlagen, Los 1:
Straßenbau, Tiefbau, Kanalbau, Gleis-
bau, Straßenbegleitgrün
7. Verkehrsvorhaben Leipziger Straße
zwischen Alexander-Puschkin-Platz
und Konkordienstraße (4. Bauabschnitt)

Anzeigen
Jugendgerichtshilfe:
Elternabend fällt aus
Die Elterngruppe der Jugendgerichts-
hilfe hat im August ihre Sommerpause.
Zum nächsten Elternabend am Diens-
tag 12. September sind wieder Eltern
oder andere Bezugspersonen von Ju-
gendlichen in die Königsbrücker Stra-
ße 8 eingeladen. Jeden zweiten Diens-
tag im Monat sprechen sie hier über
die Probleme ihrer Kinder und mit ih-
ren Kindern. Weitere Informationen
enthalten in den Ortsämtern ausliegen-
de Handzettel. Auch im Oktober fällt der
Elternabend aus. Weitere Informatio-
nen: Bertold und Kerstin Stark, Telefon
(03 51) 4 32 59 23/29.

Vom 2. Mai bis 6. Juni 2006 gingen bei
der Landeshauptstadt Dresden zwölf
Petitionen gegen die Kürzung der Zu-
schüsse für die Kreative Werkstatt e. V.
ein. Sie wurden unter der Nummer
P0096 registriert und bearbeitet.
Bei der Bearbeitung der Petitionen

wurde offensichtlich, dass es sich hier
um ein laufendes Verwaltungsver-
fahren handelt. Der Petitionsausschuss
stellte daraufhin das Petitionsverfahren
vorläufig ein.

gez.gez.gez.gez.gez. Christa Müller Christa Müller Christa Müller Christa Müller Christa Müller,,,,,     VVVVVorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzendeorsitzende

Mitteilung des Petitionsausschusses
Massenpetition gegen Zuschuss-Kürzung

Läden im Hochland
bleiben geschlossen
Für Sonntag, 6. August gibt es keine
Ausnahmegenehmigung für die Laden-
öffnungszeiten in der Ortschaft Schön-
feld-Weißig. Die Gemeinde hatte eine
Öffnung anlässlich des Schönfelder
Hochlandfestes beantragt. Das Fest ist
aber inzwischen verschoben worden.
Begründung des Ordnungsamtes: Das
Schönfelder Hochlandfest findet erst
einen Monat später, vom 8 bis 10. Sep-
tember statt .  Eine Ausnahmege-
nehmigung aus Anlass von Märkten,
Messen oder ähnlichen Veranstaltun-
gen ist also nicht begründet.
Wer dennoch seine Verkaufsstelle öff-
net, begeht eine Ordnungswidrigkeit
und muss mit einer Geldbuße bis zu
5000 Euro rechnen.
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Die Landeshauptstadt Dresden beabsich-
tigt,     einen Teil des P P P P Parkplaarkplaarkplaarkplaarkplatzes Ftzes Ftzes Ftzes Ftzes Fernseh-ernseh-ernseh-ernseh-ernseh-
turm turm turm turm turm am Oberwachwitzer Oberwachwitzer Oberwachwitzer Oberwachwitzer Oberwachwitzer WWWWWeg eg eg eg eg auf Tei-
len des Flurstückes Nr. 244/1 der Gemar-
kung Dresden-Wachwitz einzuziehen.
Der bezeichnete Verkehrsraum nördlich
des Oberwachwitzer Weges und östlich
der Waldmüllerstraße soll gemäß
Sammelkompensationsmaßnahme für
mehrere Verkehrsbauvorhaben entsie-
gelt und aufgeforstet werden. Nach der
Renaturierungsmaßnahme betreut das
Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft
den neu geschaffenen Laubmischwald.
Der Parkplatz wird nur gering frequen-
tiert. Die Maßnahme im Landschafts-
schutzgebiet dient unter anderem der
Verbesserung des Bodens, des Lokal-
klimas und des Wasserhaushaltes so-
wie dem Hochwasserschutz. Die über-
wiegenden Gründe des öffentlichen
Wohls für die Einziehung des Parkplatz-
teiles liegen in der Bedeutung des her-
zustellenden Grünraumes für die Allge-
meinheit. Der südliche Teil des Parkplat-
zes bleibt zur Gewährleistung der

Öffentliche Bekanntmachung einer
Absichtserklärung
Einziehung des Teiles eines öffentlichen Parkplatzes
nach § 8 SächsStrG

Funktion als Buswendeplatz, der Bereit-
stellung öffentlicher Parkflächen und als
Wertstoffsammelplatz erhalten.
Die Pläne mit der Darstellung von Lage
und Ausdehnung der einzuziehenden
Verkehrsflächen liegen ab dem auf die
Bekanntgabe folgenden Tag für die Dau-
er eines Monats bei der Landeshaupt-
stadt Dresden, Straßen- und Tiefbau-
amt, Sachgebiet Straßenverwaltung,
Technisches Rathaus, Hamburger Stra-
ße 19, 01067 Dresden, Zimmer 3095,
während der Sprechzeiten für jeder-
mann zur Einsicht aus. Während dieser
Zeit können alle, deren Interessen durch
die beabsichtigte Maßnahme berührt
werden, Einwendungen schriftlich oder
zur Niederschrift bei der Landes-
hauptstadt Dresden, Straßen- und
Tiefbauamt, Sachgebiet Straßenver-
waltung vorbringen. Nach Fristablauf
erhobene Einwendungen werden nicht
mehr berücksichtigt.

gez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitz
Leiter des Straßen- und TiefbauamtesLeiter des Straßen- und TiefbauamtesLeiter des Straßen- und TiefbauamtesLeiter des Straßen- und TiefbauamtesLeiter des Straßen- und Tiefbauamtes

Empfänger: Eigentümer, Erbbau-
berechtigte und Nutzungsberechtigte
folgender Flurstücke
Grenzen der Flurstücke 137a, 138/1,Grenzen der Flurstücke 137a, 138/1,Grenzen der Flurstücke 137a, 138/1,Grenzen der Flurstücke 137a, 138/1,Grenzen der Flurstücke 137a, 138/1,
138/2, 139, 153b, 153/1, 153/2, 154,138/2, 139, 153b, 153/1, 153/2, 154,138/2, 139, 153b, 153/1, 153/2, 154,138/2, 139, 153b, 153/1, 153/2, 154,138/2, 139, 153b, 153/1, 153/2, 154,
565 und 568  der Gemarkung Fried565 und 568  der Gemarkung Fried565 und 568  der Gemarkung Fried565 und 568  der Gemarkung Fried565 und 568  der Gemarkung Fried-----
richstadtrichstadtrichstadtrichstadtrichstadt sollen durch eine Kataster-
vermessung nach § 15 des Sächsischen
Vermessungsgesetzes (SächsVermG)
vom 12. Mai 2003 (SächsGVBI. S. 121),
das durch Artikel 4 des Gesetzes vom
24. Juni 2004 (Sächs.GVBl.S. 245, 265)
zuletzt geändert wurde, bestimmt wer-
den. Die Grenzbestimmung ist ein
Verwaltungsverfahren im Sinne des
Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Der Grenztermin findet am Freitag, 11.Freitag, 11.Freitag, 11.Freitag, 11.Freitag, 11.
August 2006, 8.00 UhrAugust 2006, 8.00 UhrAugust 2006, 8.00 UhrAugust 2006, 8.00 UhrAugust 2006, 8.00 Uhr statt.
Treffpunkt: WWWWWachsbleichstraße 8 dachsbleichstraße 8 dachsbleichstraße 8 dachsbleichstraße 8 dachsbleichstraße 8 d
Eigentümer dieser Flurstücke sind Betei-
ligte des Verwaltungsverfahrens. Der
Grenztermin ist die im § 28 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vorgesehe-
ne Anhörung Beteiligter zu den ent-
scheidungserheblichen Tatsachen. Dabei
wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an
Ort und Stelle erläutert und vor- gewie-
sen. Im Anschluss erhalten Sie im Rah-
men des § 15 Abs. 3 des Sächsischen

Vermessungsgesetzes Gelegenheit, sich
zum Grenzverlauf zu äußern.
Anlass der Grenzbestimmung ist eine
beantragte Katastervermessung der
Landeshauptstadt Dresden (Straßen-
und Tiefbauamt) an den Flurstücken
138/2 und 153b. Mit der Kataster-
vermessung sollen Flurstückgrenzen
erstmalig im Liegenschaftskataster fest-
gelegt bzw. sollen Flurstücksgrenzen
aus dem Liegenschaftskataster in die
Örtlichkeit übertragen werden.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin Ihren Per-
sonalausweis mitzubringen. Sie können
sich auch durch einen Bevollmächtigten
vertreten lassen. Dieser muss seinen
Personalausweis und eine von Ihnen un-
terschriebene schriftliche Vollmacht vor-
legen. Ich weise Sie vorsorglich daraufhin,
dass ohne Ihre Anwesenheit oder die
Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmäch-
tigten Ihre Flurstücksgrenzen bestimmt
werden können.
Rückfragen: Städt isches Vermes-
sungsamt Dresden, Telefon (03 51) 4
88 40 15.

KrügerKrügerKrügerKrügerKrüger
Leiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des Vermessungsamtes

Ankündigung eines Grenztermins

Wohnkomfort weiter
verbessert
Broschüre mit Ergebnissen
der Bürgerumfrage 2005

Fast elf Prozent der Dresdnerinnen und
Dresdner wohnen in einem eigenen
Haus und drei Prozent in der eigenen
Wohnung. Die anderen wohnen zur
Miete, Untermiete oder in einem Wohn-
heim. Die bei der Kommunalen Bürger-
umfrage 2005 durch die Kommunale
Statistikstelle ermittelten Zahlen geben
zugleich einen Einblick in die Dresdner
Wohnverhältnisse.

36 Quadratmeter Wohnfläche
pro Einwohner

Der Komfort der bewohnten Wohnun-
gen hat sich in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich verbessert. Die von
einem „Durchschnitts-Dresdner“ be-
wohnte Wohnung ist 69 Quadratmeter
groß und verfügt über 2,75 Wohnräu-
me. Jedem Einwohner stehen reich-
lich 36 Quadratmeter Wohnfläche zur
Verfügung.
Nur noch eine von hundert Wohnun-
gen verfügt über kein eigenes Bad, und
in zwei von hundert Wohnungen müs-
sen die Bewohner eine Toilette außer-
halb der Wohnung aufsuchen. In fast
jedem fünften Haushalt gibt es sogar
ein zusätzliches, separates WC außer-
halb des Bades. Die Angehörigen von
fast drei Vierteln aller Dresdner Haus-
halte verfügen über Balkon, Terrasse
oder Veranda – in diesem Punkt ist damit
„Westniveau“ erreicht.

Gebäudezentralheizung
am häufigsten

Bei der Heizungsart löst nun die Ge-
bäudezentralheizung die Fernheizung
von der Spitzenposition ab, Einzelofen-
heizung findet sich nur noch in zwei
Prozent der bewohnten Wohnungen.
Mehr als 40 Prozent der Haushalte nut-
zen für die Heizung Gas als Energieträ-
ger. Öl verwenden etwa sechs Prozent,
Kohle zwei Prozent, Weniger als ein
halbes Prozent bauen auf alternative
Energiequellen.
Ausführlichere enthält das Faltblatt 2/
2006 „Dresdner Zahlen aktuell“, kos-
tenlos erhältlich bei der Kommunalen
Statistikstelle, Nöthnitzer Straße  5, Te-
lefon (03 51) 4 88 11 00, E-Mail:
statistik@dresden.de. Alle Ergebnisse
der Kommunalen Bürgerumfrage 2005
enthält eine Broschüre für 12 Euro
gleichfalls hier erhältlich.

Umzugswünsche in
Dresden und Leipzig
Im Jahr 2005 führte nicht nur Dresden,
sondern auch die Stadt Leipzig eine
Kommunale Bürgerumfrage durch. Die
Dresdner Kommunale Statistikstelle
wertete beide Umfragen aus. Vergleich-
bar sind danach zum Beispiel die Aus-
sagen zu den Umzugswünschen und
zur Lärmbelästigung im Wohnumfeld,
wobei in Leipzig nur nach den Umzü-
gen innerhalb der nächsten zwei Jahre
(„sicher“ oder „möglicherweise“) ge-
fragt wurde.
Die Umzugsvorhaben sanken in Dres-
den auf das seit 1993 niedrigste Niveau.
Innerhalb der nächsten zwei Jahre wol-
len in beiden Städten übereinstimmend
fast 14 Prozent der Haushalte umzie-
hen. Nur unter den 35- bis 44-jährigen
Befragten ist sich in Dresden ein größe-
rer Anteil sicher, in Kürze die Wohnung
zu wechseln (darunter suchen 58 Pro-
zent eine größere Wohnung). Auf län-
gere Sicht planen weniger Dresdner als
Leipziger einen Umzug.

Die meisten wollen der Stadt
bleiben

Auch die bevorzugten Umzugsziele äh-
neln sich in beiden Städten: Fast jeder
Zweite will innerhalb des Stadtteiles/Stadt-
bezirkes bleiben, ein weiteres Viertel möch-
te zumindest die Stadt nicht verlassen.
Ins städtische Umland, wo noch in den
90er Jahren relativ viele Familien ihre
Wohnzukunft suchten, zieht es jeweils
etwa jeden 15. umzugswilligen Haushalt.
In Dresden wollen sich mehr Haushalte
Wohneigentum leisten. Betrachtet man
die jeweiligen Rahmenbedingungen,
erscheint das plausibel: Leipzig hat
nach wie vor eine höhere Arbeitslosen-
quote und das durchschnitt l iche
Haushaltsnettoeinkommen liegt in Dres-
den um etwa zehn Prozent höher als in
der Messestadt.
Die Wahrnehmung von Straßenver-
kehrslärm ist zunehmend ein wichtiges
Kriterium. Von den Befragungen fühlen
sich insgesamt mehr Dresdner als
Leipziger vom Straßenlärm in ihrer
Wohnumgebung belästigt.

Faltblatt und Broschüre jetzt
erhältlich

Ausführlichere Informationen enthält
das Faltblatt 3/2006 „Dresdner Zahlen
aktuell“, kostenlos erhältlich bei der
Kommunalen Statistikstelle, Nöthnitzer
Straße  5, Telefon (03 51) 4 88 11 00,
E-Mail: statistik@dresden.de). Alle Er-
gebnisse der Kommunalen Bürgerum-
frage 2005 enthält eine Broschüre für
12 Euro gleichfalls hier erhältlich.
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Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0308-SR35-06A0308-SR35-06A0308-SR35-06A0308-SR35-06A0308-SR35-06
UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal –UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal –UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal –UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal –UNESCO-Welterbe Dresdner Elbtal –
Erhalt des StatusErhalt des StatusErhalt des StatusErhalt des StatusErhalt des Status
Der Stadtrat beschließt:
1.  Oberbürgermeister wird beauftragt,
dem Stadtrat eine Vorlage für die Durch-
führung eines Bürgerentscheides zur
Beschlussfassung vorzulegen. Dieser ist
so zu gestalten, dass er der Stadt die Mög-
lichkeit eröffnet, den UNESCO-Welterbe-
status des Dresdner Elbtals zu erhalten.
2. Der Oberbürgermeister wird  beauf-
tragt, dem Stadtrat unverzüglich geeig-
nete Maßnahmen vorzuschlagen, die den
Erhalt des Status UNESCO Welterbe
Dresdner Elbtal sichern. Insbesondere
wird der Oberbürgermeister beauftragt,
mit dem Welterbebüro der UNESCO in
Gespräche einzutreten, um Vorschläge
zur Erfüllung der Forderungen der
UNESCO zu erarbeiten. Über den Verlauf
und die Ergebnisse der Gespräche ist der
Stadtrat zu informieren; die erarbeiteten
Vorschläge sind dem Stadtrat zum Be-
schluss vorzulegen.
3. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die weitere Vergabe von Bau-
leistungen und den Baubeginn der
Waldschlößchenbrücke bis zur Aufbe-
reitung und Entscheidung über die
Handlungsoptionen weiterhin auszuset-
zen und gleichzeitig zu sichern, dass
die aus dieser Aussetzung möglicher-
weise result ierenden f inanziel len
Entschädigungsverpflichtungen für die
Stadt minimiert werden.
4. Der Oberbürgermeister wird weiter-
hin beauftragt, weitere Maßnahmen
zur Realisierung des Verkehrszuges
Waldschlößchenbrücke oder in Zusam-
menhang damit nur im Konsens mit
der UNESCO zu veranlassen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. : 1358-SR35-06 1358-SR35-06 1358-SR35-06 1358-SR35-06 1358-SR35-06
Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadi-Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadi-Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadi-Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadi-Ersatzneubau Rudolf-Harbig-Stadi-
on; Zuschlagserteilung und Erbbau-on; Zuschlagserteilung und Erbbau-on; Zuschlagserteilung und Erbbau-on; Zuschlagserteilung und Erbbau-on; Zuschlagserteilung und Erbbau-
rechtsvertragrechtsvertragrechtsvertragrechtsvertragrechtsvertrag
Der Stadtrat beschließt:
1. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, der Bietergemeinschaft, bestehend
aus folgenden Unternehmen den Zu-
schlag zu erteilen – zum Bau, Betrieb
und Finanzierung des Ersatzbaus für das
Rudolf-Harbig-Stadion gemäß der Ange-
bote vom 29. Juni und 14. Oktober so-
wie auf der Basis des dieser Vorlage bei-
liegenden Erbbaurechtsvertrages:
HBM Stadien- und Sportstättenbau GmbH,
ABB Gebäudetechnik AG aus Hamburg,
Gegenbauer Location & Management Ser-
vice aus Berlin, Südleasing GmbH.

Bietergemeinschaft erhält Zuschlag für neues Stadion
Beschlüsse der 35. Sitzung des Stadtrates vom 20. Juli 2006

2. Der Erbbaurechtsvertrag gemäß
Anlage 1 der Vorlage wird mit folgen-
den Korrekturen bestätigt:
- Zu Seite 21, V, Punkt 4.2, erster An-
strich:
Die Zahl „572.080,80 EUR“ ist durch
„571.080,80 EUR“ zu ersetzen.
- Zu Seite 21, V, Punkt 4.2, dritter An-
strich:
Die Zahl „2.633.475,80 EUR“ ist durch
„2.632.475,80 EUR“ zu ersetzen.
- Zu Seite 24, Punkt 9, 1. Absatz:
Die jährlichen Verpflichtungen aus dem
Darlehensvertrag belaufen sich auf
2.497.475,80 EUR und nicht auf
2.061.395,00 EUR. Die Zahlen sind
auszutauschen.
- Zu Seite 25, Punkt 9, 2. Absatz:
Der Betrag für die jährlichen Zahlun-
gen zur Verbürgung gegenüber der
Landesbank Baden-Württemberg be-
läuft sich auf 2.497.475,80 EUR an-
statt 2.633.475,80 EUR. Die Zahlen
sind auszutauschen.
- Zu Anlage 2 „Verhandlungsstand
Erbbaurechtsvertrag“, I, Punkt 7:
Es muss richtig lauten: ..., dass keine
Arbeitnehmer auf den Erbbaube-
rechtigten übergehen...
Der Abschluss des Erbbaurechts-
vertrages und damit der Angebotszu-
schlag steht unter der aufschiebenden
Bedingung der rechtsaufsichtlichen
Genehmigung und der steuerlichen
Unschädlichkeit der gewählten Kon-
struktion.
3. Die Landeshauptstadt Dresden über-
nimmt zugunsten der Projektent-
wicklungsgesellschaft gemäß der Re-
gelungen des Erbbaurechtsvertrages
eine Bürgschaft  in Höhe von
40.763.415,66 EUR.
4. Zur haushalterischen Absicherung
des im Erbbaurechtsvertrag vereinbar-
ten Baukostenzuschusses wird zu-
gunsten der Haushaltsstel le
5500.985.0006 eine Verpflichtungs-
ermächtigung (VE) 2006 für 2007 in
Höhe von 4,6 Mio. EUR außerplanmä-
ßig zu Lasten der in Anlage 4 (Stand
20.07.2006) der Vorlage dargestellten
VE-Ansätze bereitgestellt.
Zur ausgabeseit igen Deckung der
Verpflichtungsermächtigung in Höhe
von 4.600 TEUR werden Eigenmittel-
anteile des Planjahres 2007 nachfol-
gender Maßnahmen herangezogen:
- Grundschule Schönfeld: 150 TEUR
- 25. Mittelschule: 200 TEUR
- Vitzthum-Gymnasium: 1.700 TEUR
- EFRE-Weißeritz: 100 TEUR

- EFRE Leipziger Vorstadt/Pieschen:
50 TEUR
- Kapitaleinlage DVB AG: 1.400 TEUR
- Äußerer Stadtring West: 1.000 TEUR
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, für 2007 diese Mittel für diese
Vorhaben entsprechend den Erforder-
nissen wieder neu einzuordnen.
5. Zur Realisierung der notwendigen
Parkplätze werden weiterhin außerplan-
mäßig Verpflichtungsermächtigungen
2006 für 2008 in der Haushaltsstelle
5500.085.0006 in Höhe von 4.250
TEUR zu Lasten der in Anlage 4 (Stand
20.07.2006) dargestellten VE-Ansätze
bereitgestellt.
Die ausgabenseitige Deckung (Eigen-
mittel) im Planjahr 2008 erfolgt zu Las-
ten der Maßnahmen
- Begleitung DVB AG-Maßnahmen: 900
TEUR
- Gewerbegebiet Altfranken: 1.400
TEUR
- Kapitaleinlage TWD (DVB AG): 1.950
TEUR.
Die finanzielle Lösung für die Parkplät-
ze ist in Richtung drastischer Kosten-
reduzierung dem Stadtrat bis zum 30.
September 2006 vorzulegen.
6. Zur haushalterischen Absicherung
der Betriebskostenzuschüsse wird ab
dem Haushaltsjahr 2009 zusätzlich ein
jährl icher Zuschuss in Höhe von
2.104.714,80 EUR zugunsten des EB
Sportstätten- und Bäderbetrieb im Haus-
halt eingeordnet. Für das Jahr 2008
werden zusätzlich 0,8 Mio. EUR einge-
ordnet.
7. Die in den Erbbaurechtsvertrag nicht
mehr hineinverhandelbaren Positionen
gemäß Anlage 2 werden zur Kenntnis
genommen.
8. Der Erbbaurechtsvertrag ist der
Rechtsaufsicht umgehend zur Geneh-
migung vorzulegen.
9. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, zur weiteren Begleitung des Vor-
habens „Ersatzneubau Rudolf-Harbig-
Stadion“ eine Lenkungsgruppe, beste-
hend aus je einer Stadträtin oder eines
Stadtrates pro Fraktion sowie dem
Stadionbeauftragten der Landes-
hauptstadt Dresden, Herrn Ulrich Fin-
ger, zu bilden.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1357-SR35-06V1357-SR35-06V1357-SR35-06V1357-SR35-06V1357-SR35-06
Finanzierung Leistungen der Grund-Finanzierung Leistungen der Grund-Finanzierung Leistungen der Grund-Finanzierung Leistungen der Grund-Finanzierung Leistungen der Grund-
sicherung nach SGB II im Haushalts-sicherung nach SGB II im Haushalts-sicherung nach SGB II im Haushalts-sicherung nach SGB II im Haushalts-sicherung nach SGB II im Haushalts-
jahr 2006jahr 2006jahr 2006jahr 2006jahr 2006
Der Stadtrat beschließt:
1. die überplanmäßige Mittelbereit-

stellung in Höhe von 12.635.000 EUR
zugunsten der Ausgaben für Kosten
der Unterkunft im Haushaltsjahr 2006,
2. die überplanmäßige Mittelbereit-
stellung in Höhe von 1.200.000 EUR
zugunsten der Ausgaben für sonstige
Kosten der Unterkunft (Mietkaution,
Mietschulden, Umzüge),  Beihi l fen
(Schuldner-, Sucht-, psych. Beratung)
sowie einmalige Leistungen (Erstaus-
stattung, Klassenfahrten) im Haus-
haltsjahr 2006.
3. Für Mindereinnahmen aus Landes-
mitteln in Höhe von insgesamt
10.085.550 EUR ist im Haushaltsvollzug
2006 eine Gegenfinanzierung im
Gesamthaushalt zur Vermeidung eines
Haushaltsfehlbetrages zu realisieren.
Die Darstellung der finanziellen Auswir-
kungen erfolgt in Anlage 2 der Vorlage.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1329-SR35-06V1329-SR35-06V1329-SR35-06V1329-SR35-06V1329-SR35-06
Verkehrsvorhaben Leipziger StraßeVerkehrsvorhaben Leipziger StraßeVerkehrsvorhaben Leipziger StraßeVerkehrsvorhaben Leipziger StraßeVerkehrsvorhaben Leipziger Straße
zwischen Alexander-Puschkin-Platzzwischen Alexander-Puschkin-Platzzwischen Alexander-Puschkin-Platzzwischen Alexander-Puschkin-Platzzwischen Alexander-Puschkin-Platz
und Konkord ienstaße (4 .  Bauab-und Konkord ienstaße (4 .  Bauab-und Konkord ienstaße (4 .  Bauab-und Konkord ienstaße (4 .  Bauab-und Konkord ienstaße (4 .  Bauab-
schnitt)schnitt)schnitt)schnitt)schnitt)
1. Der Stadtrat nimmt die Varianten-
bewertung für das Bauvorhaben Leipziger
Straße zwischen Alexander-Puschkin-
Platz und Konkordienstraße gemäß Be-
gründung zur Vorlage und Anlagen 1 und
2 der Vorlage zur Kenntnis.
2. Der Stadtrat stimmt dem Ausbau der
Leipziger Straße zwischen Alexander-
Puschkin-Platz und Konkordienstraße
gemäß Vorzugsvariante C, Lagepläne
Anlage 5 der Vorlage mit folgenden
Ergänzungen zu:
- Einrichtung von signalisierten Fuß-
gängerquerungen im Bereich Eisenberg-
er Straße und Moritzburger Straße,
- Prüfung weiterer Kfz-Abstellmöglich-
keiten im Bereich der Leipziger Straße.
3. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis,
dass die Umsetzung durch ein Plan-
feststellungsverfahren gesichert wer-
den soll.

Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:Anmerkung:
Gegen die Beschlüsse A0308-SR35-06
(UNESCO-Welterbe) und V1329-SR35-
06 (Leipziger Straße) hat der Zweite
Bürgermeister Herbert Feßenmayr Wi-
derspruch gem. § 52 SächsGemO we-
gen Rechtswidrigkeit bzw. Nachteiligkeit
für die Landeshauptstadt Dresden ein-
gelegt. Beide Punkte stehen in der 36.
Sitzung des Stadtrates am 10. August
erneut auf der Tagesordnung, ebenso
die Vergabeentscheidungen zur Wald-
schlösschenbrücke (siehe Seite 10).
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15814 – Grunaer Straße 5, Dresden-15814 – Grunaer Straße 5, Dresden-15814 – Grunaer Straße 5, Dresden-15814 – Grunaer Straße 5, Dresden-15814 – Grunaer Straße 5, Dresden-
Altstadt IAltstadt IAltstadt IAltstadt IAltstadt I
14-geschossiges Wohnhochhaus mit 180
1- und 2-Raum-Wohnungen und zur Zeit
drei Gewerbeeinheiten. Das Gebäude un-
weit des historischen Stadtzentrums wur-
de 1964/1965 errichtet. Es zeichnet sich
durch die zentrale Lage und eine sehr gute
verkehrstechnische Erschließung aus.
Etwa 87 Prozent der Wohnungen sind ver-
mietet, die Gewerbeeinheiten stehen leer.
Verkauft werden ca. 1.880 m² des noch
zu vermessenden Grundstückes, Mindest-
gebot 4.245.000,00 Euro. BieterschlussBieterschlussBieterschlussBieterschlussBieterschluss
für dieses Grundstück ist der 22. Sep-22. Sep-22. Sep-22. Sep-22. Sep-
tember 2006.tember 2006.tember 2006.tember 2006.tember 2006. Der an das Hochhaus an-
grenzende Flachbau ist nicht Gegenstand
der Ausschreibung.
0204 – Emil-Überall-Straße 12, Dres-0204 – Emil-Überall-Straße 12, Dres-0204 – Emil-Überall-Straße 12, Dres-0204 – Emil-Überall-Straße 12, Dres-0204 – Emil-Überall-Straße 12, Dres-
den-Löbtauden-Löbtauden-Löbtauden-Löbtauden-Löbtau
leer stehendes, dreigeschossiges
Wohnhaus sowie ein zweigeschossiges
Werkstattgebäude, liegt im Sanierungs-
gebiet, Grundstücksgröße: 800 m²,
Mindestgebot: 86.000,00 Euro
3322 – Zur Wetterwarte 4, Dresden-3322 – Zur Wetterwarte 4, Dresden-3322 – Zur Wetterwarte 4, Dresden-3322 – Zur Wetterwarte 4, Dresden-3322 – Zur Wetterwarte 4, Dresden-
KlotzscheKlotzscheKlotzscheKlotzscheKlotzsche
leer stehendes zweigeschossiges
Hauptgebäude mit ausgebautem Dach-
geschoss und eingeschossigem Anbau
mit Zwischentrakt, Einzeldenkmal,
Grundstücksgröße: 5.726 m², Mindest-
gebot: 333.000,00 Euro

Grundstücksangebote der Stadt Dresden
Das Liegenschaftsamt im Geschäftsbereich Finanzen und Liegenschaften bietet folgende Objekte zum Verkauf     an:

12521  -  Gü te rbahnho f s t r aße /12521  -  Gü te rbahnho f s t r aße /12521  -  Gü te rbahnho f s t r aße /12521  -  Gü te rbahnho f s t r aße /12521  -  Gü te rbahnho f s t r aße /
Lessingstraße, Dresden-LangebrückLessingstraße, Dresden-LangebrückLessingstraße, Dresden-LangebrückLessingstraße, Dresden-LangebrückLessingstraße, Dresden-Langebrück
mit einer Gartenlaube bebautes Grund-
stück, bebaubar nach § 34 BauGB, liegt
im Gebiet der Erhaltungs- und Ges-
taltungssatzung, unvermessene Teil-
fläche, Grundstücksgröße: ca. 760 m²,
Mindestgebot: 43.000,00 Euro
12422 – Weinbergstraße 1 – Dres-12422 – Weinbergstraße 1 – Dres-12422 – Weinbergstraße 1 – Dres-12422 – Weinbergstraße 1 – Dres-12422 – Weinbergstraße 1 – Dres-
den-Tden-Tden-Tden-Tden-Trachenbergerachenbergerachenbergerachenbergerachenberge
leer stehendes zweigeschossiges
Wohnhaus, Einzeldenkmal, unver-
messene Teilfläche: ca. 2.020 m², Min-
destgebot: 53.000,00 Euro
14121 – Arno-Lade-Straße, Dres-14121 – Arno-Lade-Straße, Dres-14121 – Arno-Lade-Straße, Dres-14121 – Arno-Lade-Straße, Dres-14121 – Arno-Lade-Straße, Dres-
den-Pieschenden-Pieschenden-Pieschenden-Pieschenden-Pieschen
mit abrissfähiger Bausubstanz bebau-
tes Grundstück, liegt im nach Denkmal-
recht geschützten archäologischen
Bereich, bebaubar nach § 34 BauGB,
Grundstücksgröße: 430 m², Mindest-
gebot: 26.000,00 Euro
14915 – Hofmühlenstraße 55, Dres-14915 – Hofmühlenstraße 55, Dres-14915 – Hofmühlenstraße 55, Dres-14915 – Hofmühlenstraße 55, Dres-14915 – Hofmühlenstraße 55, Dres-
den-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauen
leer stehendes zweigeschossiges Ge-
bäude, liegt im Sanierungsgebiet und
steht unter Denkmalschutz, unver-
messene Teilfläche, Grundstücksgröße:
ca. 890 m², Mindestgebot: 49.000,00
Euro
15012 – Hofmühlenstraße 57, Dres-15012 – Hofmühlenstraße 57, Dres-15012 – Hofmühlenstraße 57, Dres-15012 – Hofmühlenstraße 57, Dres-15012 – Hofmühlenstraße 57, Dres-
den-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauen
leer stehendes zweigeschossiges Wohn-

haus mit teilausgebautem Dachgeschoss,
liegt im Sanierungsgebiet und steht un-
ter Denkmalschutz, unvermessene Teil-
fläche, Grundstücksgröße: ca. 590 m²,
Mindestgebot: 23.000,00 Euro
15121 – Laubegaster Ufer15121 – Laubegaster Ufer15121 – Laubegaster Ufer15121 – Laubegaster Ufer15121 – Laubegaster Ufer,,,,, Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
LaubegastLaubegastLaubegastLaubegastLaubegast
mit sieben Garagen bebautes uner-
schlossenes Grundstück, bebaubar
nach § 34 BauGB, l iegt im Über-
schwemmungsgebiet,  Erhaltungs-
schutzgebiet, innerhalb der Denkmal-
schutzsatzung und in der Trinkwasser-
schutzzone, Grundstücksgröße: 690
m², Mindestgebot: 94.000,00 Euro
15321 – Döbelner Straße, Dresden-15321 – Döbelner Straße, Dresden-15321 – Döbelner Straße, Dresden-15321 – Döbelner Straße, Dresden-15321 – Döbelner Straße, Dresden-
TTTTTrachenbergerachenbergerachenbergerachenbergerachenberge
unbebautes Grundstück, bebaubar nach
§ 34 BauGB, Grundstücksgröße: 523
m², Mindestgebot: 20.000,00 Euro
15614 – Kaitzer Straße 107, Dres-15614 – Kaitzer Straße 107, Dres-15614 – Kaitzer Straße 107, Dres-15614 – Kaitzer Straße 107, Dres-15614 – Kaitzer Straße 107, Dres-
den-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauenden-Plauen
leer stehendes dreigeschossiges Wohn-
und Geschäftshaus, Grundstücks-
größe: 790 m², Mindestgebot:
92.000,00 Euro
15723 – Breitscheidstraße 46, Dres-15723 – Breitscheidstraße 46, Dres-15723 – Breitscheidstraße 46, Dres-15723 – Breitscheidstraße 46, Dres-15723 – Breitscheidstraße 46, Dres-
den-Reickden-Reickden-Reickden-Reickden-Reick
leer stehendes eingeschossiges Haupt-
gebäude mit leer stehendem ein-
geschossigem Anbau und einem
Pförtnerhäuschen am Rande eines
Gewerbegebietes, weiter bebaubar,

liegt im Überschwemmungsgebiet,
Grundstücksgröße: 12.656 m², Min-
destgebot: 450.000,00

Weitere Angaben enthält das jeweilige
Kurzexposee, erhältlich beim Liegen-
schaftsamt, Dr.-Külz-Ring 19, 3. Eta-
ge, vor Zimmer 130, oder unter
www.dresden.de/immobilienwww.dresden.de/immobilienwww.dresden.de/immobilienwww.dresden.de/immobilienwww.dresden.de/immobilien. Rück-
fragen: Telefon (03 51) 4 88 11 88.

Angebote, außer für Objekt 15814 –
Grunaer Straße 5, sind mit der Objekt-
nummer bis zum 12. September 200612. September 200612. September 200612. September 200612. September 2006
im Rathaus am Dr.-Külz-Ring 19 abzu-
geben oder im verschlossenen Um-
schlag an die Landeshauptstadt Dres-
den, Liegenschaftsamt, Postfach 12 00
20, 01001 Dresden oder per E-Mail an
Liegenschaftsamt@dresden.de zu sen-
den. Die Vergabe für alle angebotenen
Objekte ist freibleibend.

Mit tiefer Trauer erfüllt uns die Nach-
richt vom Tod unseres Mitarbeiters

Herrn Hans-Joachim SeitzHerrn Hans-Joachim SeitzHerrn Hans-Joachim SeitzHerrn Hans-Joachim SeitzHerrn Hans-Joachim Seitz
geboren am 10. Februar 1945
gestorben am 26. Juni 2006

Hans-Joachim Seitz arbeitete seit
dem 10. Juli 1972 in der Abtei-
lung Verkehrsleiteinrichtungen
des Straßen- und Tiefbauamtes
der Landeshauptstadt Dresden.
Er erwarb sich durch fachliche
Kompetenz und Engagement
Achtung und Anerkennung.
Wir werden ihm ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Dr. Lutz Vogel
Erster Bürgermeister
Landeshauptstadt Dresden

Irma Castillo
Vorsitzende des Personalrates
Stadtverwaltung

Das vom Freistaat Sachsen auf Grundla-
ge der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 92/
43/EWG (FFH-Richtlinie) gemeldete Gebiet
wurde von der Europäischen Kommissi-
on zur Aufnahme in das Europäische Netz
„Natura 2000“ bestätigt.
In der Landeshauptstadt Dresden sind
Teilflächen folgender Gemarkungen be-
troffen: Borsberg, Bühlau, Cunners-
dorf, Gönnsdorf, Helfenberg, Hoster-
witz, Krieschendorf, Malschendorf,
Niederpoyritz, Oberpoyritz, Pappritz,
Pillnitz, Reitzendorf, Rochwitz, Schön-
feld und Wachwitz. Für dieses Gebiet
wird unter Leitung des Regierungs-
präsidiums Dresden, Umweltfach-
bereich Radebeul ein Managementplan
zur Sicherung der Erhaltungsziele auf-
gestellt.

Bekanntmachung
Aufstellung eines Managementplanes nach Artikel 6 (3) der Richtlinie 92/43/
EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) für das sächsische Gebiet gemein-
schaftlicher Bedeutung Nr. 033E „Elbtalhänge zwischen Loschwitz und
Bonnewitz (SCI 4949-301)“

Die betroffenen Eigentümer und Nut-
zer werden hiermit gemäß § 54 Ab-
satz 2 des Sächsischen Gesetzes über
Naturschutz und Landschaftspflege
unterrichtet, dass Mitarbeiter des be-
auftragten Planungsbüros Siedlung und
Landschaft I l l ig/Kläge/Ludloff GbR
Luckau bis voraussichtlich Oktober
2007 zur Durchführung von Kar-
tierungen die betreffenden Grundstü-
cke betreten werden. Wir bitten Sie,
die Beauftragten bei ihrer Tätigkeit zu
unterstützen und ihnen die erforderli-
chen Auskünfte zu gewähren.
Der Entwurf des Managementplanes
wird den Grundeigentümern, Nut-
zungsberechtigten und Interessierten
bei einer öffentlichen Veranstaltung
vorgestellt. Der genaue Termin wird

rechtzeit ig öffentl ich bekannt ge-
macht.

Weitere Informationen:
■ Regierungspräsidium Dresden, Um-
weltfachbereich Radebeul, Referat Na-
turschutz/Landschaftspflege,
Telefon (03 51) 8 35 45 54, E-Mail:
Sabine.Steinert@rpdd.sachsen.de
■ Landeshauptstadt Dresden, untere
Naturschutzbehörde,
Telefon (03 51) 4 88 62 41, E-Mail:
umwelt.recht@dresden.de.

Landeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt Dresden
Regierungspräsidium DresdenRegierungspräsidium DresdenRegierungspräsidium DresdenRegierungspräsidium DresdenRegierungspräsidium Dresden
Untere NaturschutzbehördeUntere NaturschutzbehördeUntere NaturschutzbehördeUntere NaturschutzbehördeUntere Naturschutzbehörde
Umweltfachbereich RadebeulUmweltfachbereich RadebeulUmweltfachbereich RadebeulUmweltfachbereich RadebeulUmweltfachbereich Radebeul
Referat Naturschutz/LandschaftspflegeReferat Naturschutz/LandschaftspflegeReferat Naturschutz/LandschaftspflegeReferat Naturschutz/LandschaftspflegeReferat Naturschutz/Landschaftspflege
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Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0311-SR34-06A0311-SR34-06A0311-SR34-06A0311-SR34-06A0311-SR34-06
Umbesetzung im Ortsbeirat NeustadtUmbesetzung im Ortsbeirat NeustadtUmbesetzung im Ortsbeirat NeustadtUmbesetzung im Ortsbeirat NeustadtUmbesetzung im Ortsbeirat Neustadt
Der Stadtrat wählt für den Ortsbeirat
Neustadt die von den Parteien und
Wählervereinigungen entsprechend
dem Parteienproporz vorgeschlagenen
ordentlichen Mitglieder bzw. deren
Vertreter.
Partei/Wählervereinigung:Partei/Wählervereinigung:Partei/Wählervereinigung:Partei/Wählervereinigung:Partei/Wählervereinigung:
MitgliedMitgliedMitgliedMitgliedMitglied
Stellvertreter

CDU:CDU:CDU:CDU:CDU:
Lothar KlemmLothar KlemmLothar KlemmLothar KlemmLothar Klemm
Carol Hesselbach
Gunter ThieleGunter ThieleGunter ThieleGunter ThieleGunter Thiele
Patrick Schreiber
PDS:PDS:PDS:PDS:PDS:
Andrea Müller-HutschenreuterAndrea Müller-HutschenreuterAndrea Müller-HutschenreuterAndrea Müller-HutschenreuterAndrea Müller-Hutschenreuter
Sonja Franke
Katrin MehlhornKatrin MehlhornKatrin MehlhornKatrin MehlhornKatrin Mehlhorn
Kay Werner
Annekatrin KlepschAnnekatrin KlepschAnnekatrin KlepschAnnekatrin KlepschAnnekatrin Klepsch
Peter Walther
SPD:SPD:SPD:SPD:SPD:
DrDrDrDrDr..... Christoph Meyer Christoph Meyer Christoph Meyer Christoph Meyer Christoph Meyer
Andreas Boine
Uta StreweUta StreweUta StreweUta StreweUta Strewe
Torsten Fischer
Grüne:Grüne:Grüne:Grüne:Grüne:
Achim WesjohannAchim WesjohannAchim WesjohannAchim WesjohannAchim Wesjohann
Marco Joneleit
Andreas QuerfurthAndreas QuerfurthAndreas QuerfurthAndreas QuerfurthAndreas Querfurth
Michael Graudßus
Ulrike KolbergUlrike KolbergUlrike KolbergUlrike KolbergUlrike Kolberg
Klaus-Gunnar Bauch
TTTTTorsten Schulzeorsten Schulzeorsten Schulzeorsten Schulzeorsten Schulze
Ilka Mochert
Holger MüllerHolger MüllerHolger MüllerHolger MüllerHolger Müller
Sabine Spasow
FDP:FDP:FDP:FDP:FDP:
Frank PankotschFrank PankotschFrank PankotschFrank PankotschFrank Pankotsch
Jens Kraushaar
Bürgerliste:Bürgerliste:Bürgerliste:Bürgerliste:Bürgerliste:
Friedrich BoltzFriedrich BoltzFriedrich BoltzFriedrich BoltzFriedrich Boltz
Ulrike Schütze

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0264-SR34-06A0264-SR34-06A0264-SR34-06A0264-SR34-06A0264-SR34-06
Haushaltsbeschluss gemäß Gemein-Haushaltsbeschluss gemäß Gemein-Haushaltsbeschluss gemäß Gemein-Haushaltsbeschluss gemäß Gemein-Haushaltsbeschluss gemäß Gemein-
deordnungdeordnungdeordnungdeordnungdeordnung
Der Stadtrat beschließt:
1. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat im Oktober 2006
den Haushaltsentwurf für das Jahr
2007 vorzulegen.
2. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, im Rahmen der Diskussion zum
Haushaltsentwurf 2007 eine geeignete
Beteiligung der Dresdner Bürgerinnen
und Bürger durchzuführen. Die Ergeb-
nisse sind dem Stadtrat vorzulegen.

Eintrittspreise der Dresdner Philharmonie ab Spielzeit 2007/2008
Beschlüsse der 34. Sitzung des Stadtrates vom 13. Juli 2006

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0286-SR34-06A0286-SR34-06A0286-SR34-06A0286-SR34-06A0286-SR34-06
Mittelfristige Finanzpolitik neu be-Mittelfristige Finanzpolitik neu be-Mittelfristige Finanzpolitik neu be-Mittelfristige Finanzpolitik neu be-Mittelfristige Finanzpolitik neu be-
stimmenstimmenstimmenstimmenstimmen
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat mit dem Haushalts-
entwurf 2007 vorzulegen:
1. eine eingehende Analyse der Haus-
halts- und Finanzlage und darauf ba-
sierende Aussagen über die mittelfris-
t ige Einnahmen- und Ausgaben-
entwicklung im städtischen Haushalt,
2. eine erweiterte finanzielle Voraus-
schau bis zum Jahr 2015 (unter Ver-
zicht auf die Neuaufnahme von Kredi-
ten),
3. eine erweiterte Maßnahmeplanung
von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen bis zum Jahr
2015 (Prioritätenliste),
4. die Abrechnung der dritten Fort-
schreibung des Haushaltskonsoli-
dierungskonzeptes sowie die vierte
Fortschreibung des Haushaltskon-
solidierungskonzeptes mit der aus-
drückl ichen Prüfung, ob Tei le der
Konsolidierungsvorgaben, die nicht
ohne pol i t isch ungewoll te Folge-
wirkungen realisierbar sind, verändert
werden können,
5. ein Konzept zur Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger im Rahmen
der jährlichen Haushaltsplanung. Das
Konzept soll mittelfristig auch die Ein-
führung eines Bürgerhaushaltes bein-
halten.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0278-SR34-06A0278-SR34-06A0278-SR34-06A0278-SR34-06A0278-SR34-06
Stand der Umsetzung der E inge-Stand der Umsetzung der E inge-Stand der Umsetzung der E inge-Stand der Umsetzung der E inge-Stand der Umsetzung der E inge-
meindungsverträge der Ortschaftenmeindungsverträge der Ortschaftenmeindungsverträge der Ortschaftenmeindungsverträge der Ortschaftenmeindungsverträge der Ortschaften
und Regelung der Zuständigkeitenund Regelung der Zuständigkeitenund Regelung der Zuständigkeitenund Regelung der Zuständigkeitenund Regelung der Zuständigkeiten
und Aufgaben von Ortschaftsräten inund Aufgaben von Ortschaftsräten inund Aufgaben von Ortschaftsräten inund Aufgaben von Ortschaftsräten inund Aufgaben von Ortschaftsräten in
der Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresden
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt,
1. dem Stadtrat bis zum 30. Septem-
ber 2006 über den Stand der Umset-
zung der Eingemeindungsverträge der
Ortschaften in die Landeshauptstadt
Dresden zu berichten. Hierbei soll
insbesondere auf die über die Bestim-
mungen der SächsGemO hinausgehen-
den Festlegungen der Eingemein-
dungsverträge sowie vertraglich gere-
gelte Investitionen, Maßnahmen und
Zusagen eingegangen werden.
2. die Ortschaftsräte um Stellungnah-
men zum Stand der Umsetzungen der
Eingemeindungsverträge der Ortschaf-
ten zu bitten und diese bis zum 30.

September 2006 dem Stadtrat zur
Kenntnis zu geben,
3. die Ortschaftsräte um Stellungnah-
me zu der Vorlage über die Zuständig-
keiten und Aufgaben der Ortschafts-
räte in der Landeshauptstadt Dresden
zu bitten und diese bis zum 30. Sep-
tember 2006 dem Stadtrat zur Kennt-
nis zu geben,
4. dem Stadtrat bis zum 30. Oktober
2006 unter Beachtung von § 67
SächsGemO eine Vorlage über die Zu-
ständigkeiten und Aufgaben der
Ortschaftsräte in der Landeshauptstadt
Dresden zur Beschlussfassung vorzu-
legen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0288-SR34-06A0288-SR34-06A0288-SR34-06A0288-SR34-06A0288-SR34-06
Aktiv gegen KinderarbeitAktiv gegen KinderarbeitAktiv gegen KinderarbeitAktiv gegen KinderarbeitAktiv gegen Kinderarbeit
Der Antrag wird abgelehnt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1298-SR34-06V1298-SR34-06V1298-SR34-06V1298-SR34-06V1298-SR34-06
Haustar i fver t räge Staatsoperet teHaustar i fver t räge Staatsoperet teHaustar i fver t räge Staatsoperet teHaustar i fver t räge Staatsoperet teHaustar i fver t räge Staatsoperet te
DresdenDresdenDresdenDresdenDresden
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird ermäch-
tigt, mit der Gewerkschaft ver.di Sach-
sen und dem KAV Sachsen den der
Vorlage anliegenden „Zukunftssiche-
rungs-Tarifvertrag Staatsoperette Dres-
den“ einschließlich der Protokollnotizen
Nr. 1 bis 3 für die Landeshauptstadt
Dresden (neue Anlage 1 – Stand: 28.
Juni 2006) abzuschließen und den
Deutschen Bühnenverein zu beauftra-
gen, die der Vorlage anliegenden Haus-
tarifverträge (Anlage 2 – Entwurf vom
22. Juni 2006, laut Vorlage und neue
Anlage 3 – Stand: 28. Juni 2006) mit
der Genossenschaft Deutscher Büh-
nenangehöriger, der Vereinigung Deut-
scher Opernchöre und Bühnentänzer
e. V. sowie der Deutschen Orchester-
vereinigung mit Wirkung für die Lan-
deshauptstadt Dresden abzuschließen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1341-SR34-06V1341-SR34-06V1341-SR34-06V1341-SR34-06V1341-SR34-06
Gründung der Staatsoperette Dres-Gründung der Staatsoperette Dres-Gründung der Staatsoperette Dres-Gründung der Staatsoperette Dres-Gründung der Staatsoperette Dres-
den gGmbHden gGmbHden gGmbHden gGmbHden gGmbH
1. Der Stadtrat beschließt auf der
Grundlage des Gesellschaftsvertrages
die Gründung der „Staatsoperette
Dresden gGmbH“ als hundertprozenti-
ge Tochter der Landeshauptstadt Dres-
den zum nächstmöglichen Zeitpunkt
als künftige Betriebsgesellschaft für den
Standort am Wiener Platz.
2. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, in der Gesellschafterversam-
mlung den Intendanten der Staats-
operette Dresden, Herrn Wolfgang

Schal ler, zu deren Gründungsge-
schäftsführer zu bestellen.
3. Das Jahr 2006 wird zum Rumpf-
geschäftsjahr. Die Eröffnungsbilanz
zum 1. Januar 2007 sowie der Erfolgs-,
Vermögens- und Finanzplan 2007 sind
dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
4. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat einen Beschluss-
vorschlag für die Bestellung des Auf-
sichtsrates vorzulegen, der folgende
Zusammensetzung berücksichtigt:
a) Oberbürgermeister oder eine von ihm
vorgeschlagene Vertreterin/ein von ihm
vorgeschlagener Vertreter
b) vier Stadträtinnen oder Stadträte
c) vier Persönlichkeiten aus dem öffent-
lichen Kulturleben oder andere geeig-
nete Sachverständige
d) drei Beschäftigte der Staatsoperette
Dresden
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die Mitarbeitervertretung der
Staatsoperette um drei Personalvor-
schläge für die Besetzung des Aufsicht-
rates zu bitten.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1148-SR34-06V1148-SR34-06V1148-SR34-06V1148-SR34-06V1148-SR34-06
Prüfungsbericht des SächsischenPrüfungsbericht des SächsischenPrüfungsbericht des SächsischenPrüfungsbericht des SächsischenPrüfungsbericht des Sächsischen
Rechnungsho fes  zu r  F r ak t i ons -Rechnungsho fes  zu r  F r ak t i ons -Rechnungsho fes  zu r  F r ak t i ons -Rechnungsho fes  zu r  F r ak t i ons -Rechnungsho fes  zu r  F r ak t i ons -
f inanzierung in der Landeshaupt-f inanzierung in der Landeshaupt-f inanzierung in der Landeshaupt-f inanzierung in der Landeshaupt-f inanzierung in der Landeshaupt-
stadt Dresden; Richtl inie zur Ver-stadt Dresden; Richtl inie zur Ver-stadt Dresden; Richtl inie zur Ver-stadt Dresden; Richtl inie zur Ver-stadt Dresden; Richtl inie zur Ver-
wendung  von  F rak t i onsge lde rnwendung  von  F rak t i onsge lde rnwendung  von  F rak t i onsge lde rnwendung  von  F rak t i onsge lde rnwendung  von  F rak t i onsge lde rn
durch die Stadtratsfraktionen derdurch die Stadtratsfraktionen derdurch die Stadtratsfraktionen derdurch die Stadtratsfraktionen derdurch die Stadtratsfraktionen der
Landeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt DresdenLandeshauptstadt Dresden
1. Der Stadtrat nimmt den wesentli-
chen Inhalt des Prüfungsberichtes des
Sächsischen Rechnungshofes zur
Fraktionsfinanzierung in der Landes-
hauptstadt Dresden vom Januar 2005
zur Kenntnis.
2. Der Stadtrat beschließt die Richtli-
nie zur Verwendung von Fraktions-
geldern durch die Stadtratsfraktionen
in der Landeshauptstadt Dresden.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1247-SR34-06V1247-SR34-06V1247-SR34-06V1247-SR34-06V1247-SR34-06
R ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad t
Dresden über die Gewährung vonDresden über die Gewährung vonDresden über die Gewährung vonDresden über die Gewährung vonDresden über die Gewährung von
Zuwendungen zur  Förderung derZuwendungen zur  Förderung derZuwendungen zur  Förderung derZuwendungen zur  Förderung derZuwendungen zur  Förderung der
Gleichstellung von Frau und MannGleichstellung von Frau und MannGleichstellung von Frau und MannGleichstellung von Frau und MannGleichstellung von Frau und Mann
1. Der Stadtrat beschließt die Richtli-
nie der Landeshauptstadt Dresden über
die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der Gleichstellung von Frau
und Mann.
2. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Ausschuss für Allgemeine
Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
über die Umsetzung der Richtlinie jähr-
lich zu berichten.
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3. Vor Bescheidung der für das Jahr
2009 gestellten Anträge ist dem Aus-
schuss für Allgemeine Verwaltung,
Ordnung und Sicherheit über den An-
teil an Fachkräften bei den Antragstelle-
rinnen und Antragstellern zu berich-
ten.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1269-SR34-06V1269-SR34-06V1269-SR34-06V1269-SR34-06V1269-SR34-06
Namensgebung der 84. Grundschu-Namensgebung der 84. Grundschu-Namensgebung der 84. Grundschu-Namensgebung der 84. Grundschu-Namensgebung der 84. Grundschu-
le „In der Gartenstadt“le „In der Gartenstadt“le „In der Gartenstadt“le „In der Gartenstadt“le „In der Gartenstadt“
Die 84. Grundschule, Heinr ich-
Tessenow-Weg 28 in 01109 Dresden,
erhält den Namen „In der Gartenstadt“.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1268-SR34-06V1268-SR34-06V1268-SR34-06V1268-SR34-06V1268-SR34-06
Namensgebung der 63. Grundschu-Namensgebung der 63. Grundschu-Namensgebung der 63. Grundschu-Namensgebung der 63. Grundschu-Namensgebung der 63. Grundschu-
le „Johann Gottlieb Naumann“le „Johann Gottlieb Naumann“le „Johann Gottlieb Naumann“le „Johann Gottlieb Naumann“le „Johann Gottlieb Naumann“
Die 63. Grundschule, Wägnerstraße
24/26 in 01309 Dresden, erhält den
Namen „Johann Gottlieb Naumann“.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1276-SR34-06V1276-SR34-06V1276-SR34-06V1276-SR34-06V1276-SR34-06
Beendigung der RechtshängigkeitBeendigung der RechtshängigkeitBeendigung der RechtshängigkeitBeendigung der RechtshängigkeitBeendigung der Rechtshängigkeit
der Klagen bezügl ich der Mitwir-der Klagen bezügl ich der Mitwir-der Klagen bezügl ich der Mitwir-der Klagen bezügl ich der Mitwir-der Klagen bezügl ich der Mitwir-
kungsen t züge  des  Sächs i schenkungsen t züge  des  Sächs i schenkungsen t züge  des  Sächs i schenkungsen t züge  des  Sächs i schenkungsen t züge  des  Sächs i schen
Staatministeriums für Kultus (SMK) imStaatministeriums für Kultus (SMK) imStaatministeriums für Kultus (SMK) imStaatministeriums für Kultus (SMK) imStaatministeriums für Kultus (SMK) im
Schuljahr 2005/2006Schuljahr 2005/2006Schuljahr 2005/2006Schuljahr 2005/2006Schuljahr 2005/2006
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die Rechtshängigkeit der Klagen
bezüglich der Mitwirkungswiderrufe
des SMK im Schuljahr 2005/2006
durch Erledigungserklärung zu be-
enden.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1254-SR34-06V1254-SR34-06V1254-SR34-06V1254-SR34-06V1254-SR34-06
Sicherung der Arbeitsfähigkeit desSicherung der Arbeitsfähigkeit desSicherung der Arbeitsfähigkeit desSicherung der Arbeitsfähigkeit desSicherung der Arbeitsfähigkeit des
GesundheitsamtesGesundheitsamtesGesundheitsamtesGesundheitsamtesGesundheitsamtes
Der Stadtrat bestätigt zur Sicherung
der Arbeitsfähigkeit des Gesundheits-
amtes den Verfahrensvorschlag der
Verwaltung bei der Besetzung freier
Arztstellen im Gesundheitsamt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1325-SR34-06V1325-SR34-06V1325-SR34-06V1325-SR34-06V1325-SR34-06
Betei l igung der LandeshauptstadtBetei l igung der LandeshauptstadtBetei l igung der LandeshauptstadtBetei l igung der LandeshauptstadtBetei l igung der Landeshauptstadt
Dresden an der Finanzierung derDresden an der Finanzierung derDresden an der Finanzierung derDresden an der Finanzierung derDresden an der Finanzierung der
Eigenmittel für die Sanierung desEigenmittel für die Sanierung desEigenmittel für die Sanierung desEigenmittel für die Sanierung desEigenmittel für die Sanierung des
Evangelischen KreuzgymnasiumsEvangelischen KreuzgymnasiumsEvangelischen KreuzgymnasiumsEvangelischen KreuzgymnasiumsEvangelischen Kreuzgymnasiums
Der Stadtrat beschließt:
1. Die Landeshauptstadt Dresden be-
teiligt sich mit weiteren 1,55 Mio. EUR
an der Finanzierung der Eigenmittel für
die Sanierung des Evangel ischen
Kreuzgymnasiums.
2. Die hierfür erforderlichen Haus-
haltsmittel werden aus den Planan-
sätzen des Schulverwaltungsamtes für
die Baumaßnahme 36. Mittelschule so-
wie der Umverteilung der Verpflich-
tungsermächtigung 2006 für 2007 der
25. Grund- und Mittelschule finanziert.
3. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, eine Vereinbarung mit dem Trä-
ger des Kreuzgymnasiums abzuschlie-

ßen, in der dieser verpflichtet wird,
nach Abschluss der Sanierungs-
maßnahmen die Verwendung der städ-
tischen Zuschüsse und der Fördermittel
des Freistaates nachzuweisen und
gegebenenfalls nicht in Anspruch ge-
nommene Mittel an die Landeshaupt-
stadt Dresden zurückzugeben.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1327-SR34-06V1327-SR34-06V1327-SR34-06V1327-SR34-06V1327-SR34-06
Verkauf Wiener Platz, MK 6.3 - 6.5Verkauf Wiener Platz, MK 6.3 - 6.5Verkauf Wiener Platz, MK 6.3 - 6.5Verkauf Wiener Platz, MK 6.3 - 6.5Verkauf Wiener Platz, MK 6.3 - 6.5
Der Stadtrat beschließt:
Dem Verkauf der Flurstücke
2930/45 und 2967/6 (MK 6.3) – zu-
sammen 961 m²,
2930/44 (MK 6.4) – 961 m²,
2930/43 und 2961/6 (MK 6.5) – zu-
sammen 961 m²,
2930/48 – 213 m²,
2930/49 – 213 m²,
jeweils der Gemarkung Altstadt I
und die Bestellung von Unterbau-
rechten an den Flurstücken
2930/50 – 213 m²,
2930/51 – 213 m²,
2930/52 und 2967/10 – zusammen
213 m²,
jeweils der Gemarkung Altstadt I
an die Erste DGAG Grundstücks-
gesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz
Hamburg, Große Elbstraße 45, 22767
Hamburg, zum Preis von 3.070.000,00
EUR abzüglich 2.025.000,00 EUR für
die Erschließung wird zugestimmt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1271-SR34-06V1271-SR34-06V1271-SR34-06V1271-SR34-06V1271-SR34-06
Eintrittspreise der Dresdner Philhar-Eintrittspreise der Dresdner Philhar-Eintrittspreise der Dresdner Philhar-Eintrittspreise der Dresdner Philhar-Eintrittspreise der Dresdner Philhar-
monie ab der Spielzeit 2007/2008monie ab der Spielzeit 2007/2008monie ab der Spielzeit 2007/2008monie ab der Spielzeit 2007/2008monie ab der Spielzeit 2007/2008
Die Eintrittspreise der Dresdner Phil-
harmonie ab Spielzeit 2007/2008 wer-
den bestätigt:

Preisgestaltung ab Spielzeit 2007/Preisgestaltung ab Spielzeit 2007/Preisgestaltung ab Spielzeit 2007/Preisgestaltung ab Spielzeit 2007/Preisgestaltung ab Spielzeit 2007/
2008 der Philharmonischen Konzer-2008 der Philharmonischen Konzer-2008 der Philharmonischen Konzer-2008 der Philharmonischen Konzer-2008 der Philharmonischen Konzer-
tetetetete

AbonnementAbonnementAbonnementAbonnementAbonnement
Platzgruppen
I 19,00 Euro
II 18,00 Euro
III 16,00 Euro
IV 13,00 Euro
V 12,00 Euro

Wahlabonnement 6Wahlabonnement 6Wahlabonnement 6Wahlabonnement 6Wahlabonnement 6
Platzgruppen
I 24,00 Euro
II 22,00 Euro
III 20,00 Euro
IV 17,00 Euro
V 15,00 Euro

Wahlabonnement 3Wahlabonnement 3Wahlabonnement 3Wahlabonnement 3Wahlabonnement 3
Platzgruppen
I 28,00 Euro
II 25,00 Euro

III 23,00 Euro
IV 19,00 Euro
V 16,00 Euro

FreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkauf
Platzgruppen
I 31,00 Euro
II 29,00 Euro
III 27,00 Euro
IV 22,00 Euro
V 19,00 Euro

Ca. 25 % Ermäßigung bei allen Preis-
gruppen für Schüler/Schülerinnen,
Studenten/Studentinnen, Auszubilden-
de, Wehr- und Zivildienstleistende, in
Höhe von 50 % für Schwerstbehinder-
te (ab 80 %) und deren Begleitperso-
nen sowie Inhaber/Inhaberinnen des
Dresden-Passes.
Bei allen Konzerten im Festsaal des
Kulturpalastes erhalten Schüler/Schü-
lerinnen und Studenten/Studentinnen
15 Minuten vor Konzertbeginn Rest-
karten zum Preis von 9,00 Euro auf
allen Plätzen.
Einmal im Monat erhalten Schüler/
Schülerinnen und Studenten/Studen-
tinnen für ausgewählte Konzerte im
Festsaal des Kulturpalastes Karten zum
Sonderpreis von 9,00 Euro auf allen
Plätzen bereits im Vorverkauf.

Sonderpreise (SK) ab Spielzeit 2007/Sonderpreise (SK) ab Spielzeit 2007/Sonderpreise (SK) ab Spielzeit 2007/Sonderpreise (SK) ab Spielzeit 2007/Sonderpreise (SK) ab Spielzeit 2007/
2008:2008:2008:2008:2008:

SK 1 (KSK 1 (KSK 1 (KSK 1 (KSK 1 (Konzerte am 31.onzerte am 31.onzerte am 31.onzerte am 31.onzerte am 31. Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember,,,,,
1. Januar:1. Januar:1. Januar:1. Januar:1. Januar:
FreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkauf
Platzgruppen
I 43,00 Euro
II 40,00 Euro
III 37,00 Euro
IV 32,00 Euro
V 29,00 Euro

SK für Abonnenten am 1. Januar 2008 SK für Abonnenten am 1. Januar 2008 SK für Abonnenten am 1. Januar 2008 SK für Abonnenten am 1. Januar 2008 SK für Abonnenten am 1. Januar 2008 1)1)1)1)1):::::
Platzgruppen
I 32,00 Euro
II 30,00 Euro
III 27,00 Euro
IV 25,00 Euro
V 22,00 Euro

1 )  1 )  1 )  1 )  1 )  Preise für Abonnenten, Schüler/
Schülerinnen, Studenten/Studentin-
nen, Schwerstbehinderte (ab 80 Pro-
zent) und deren Begleitpersonen, Se-
nioren/Seniorinnen und Arbeitslose am
1. Januar 2008.

Preise für Kammerkonzerte SchlossPreise für Kammerkonzerte SchlossPreise für Kammerkonzerte SchlossPreise für Kammerkonzerte SchlossPreise für Kammerkonzerte Schloss
Albrechtsberg:Albrechtsberg:Albrechtsberg:Albrechtsberg:Albrechtsberg:
AbonnementAbonnementAbonnementAbonnementAbonnement
Platzgruppe
I 16,00 Euro

II 14,00 Euro
FreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkaufFreiverkauf
Platzgruppe
I 19,00 Euro
II 17,00 Euro
Schüler /Schüler innen/Studenten/Schüler /Schüler innen/Studenten/Schüler /Schüler innen/Studenten/Schüler /Schüler innen/Studenten/Schüler /Schüler innen/Studenten/
Studentinnen/SchwerstbehinderteStudentinnen/SchwerstbehinderteStudentinnen/SchwerstbehinderteStudentinnen/SchwerstbehinderteStudentinnen/Schwerstbehinderte
Platzgruppe
I 16,00 Euro
II 14,00 Euro

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1272-SR34-06V1272-SR34-06V1272-SR34-06V1272-SR34-06V1272-SR34-06
TTTTTrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftswechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinder-----
tageseinrichtungen Bergfelderwegtageseinrichtungen Bergfelderwegtageseinrichtungen Bergfelderwegtageseinrichtungen Bergfelderwegtageseinrichtungen Bergfelderweg
4, 01237 Dresden und Schi l fweg4, 01237 Dresden und Schi l fweg4, 01237 Dresden und Schi l fweg4, 01237 Dresden und Schi l fweg4, 01237 Dresden und Schi l fweg
36, 01237 Dresden36, 01237 Dresden36, 01237 Dresden36, 01237 Dresden36, 01237 Dresden
1. Der Stadtrat beschließt den Träger-
schaftswechsel der Kindertagesein-
richtungen Bergfelderweg 4, 01237
Dresden, und Schilfweg 36, 01237
Dresden, zum Träger  Thür inger
Sozialakademie e. V. zum 1. Juni 2006
bzw. zum 1. des Folgemonats nach
Stadtratsbeschluss.
2. Das Personal wird gemäß § 613 a
Bürgerliches Gesetzbuch übergeben.
Der Personalabbau im Rahmen des
Betr iebsüberganges erfolgt durch
Überleitung der betroffenen Beschäf-
tigten nach § 613 a BGB. Soweit die
betroffenen Beschäftigten dem Über-
gang ihres Arbeitsverhältnisses ohne
wichtigen Grund widersprechen, sind
den widersprechenden Beschäftigten
betriebsbedingte Kündigungen aus-
zusprechen. Die Möglichkeit des Ab-
schlusses eines betriebsbedingten
Auflösungsvertrages bleibt unberührt.
3. Die Stellen der vom Personalab-
bau betroffenen Beschäftigten sind
im Stellenplan des Eigenbetriebes
Kindertageseinrichtungen Dresden
unverzüglich nach dem Stadtrats-
beschluss zum Zeitpunkt des Träger-
schaftswechsels zu streichen.
4. Das Inventar und die Außenspiel-
geräte der Kindertageseinrichtungen
werden ohne Erlös an den Träger
übergeben. Der Vermögensabgang ist
erfolgsneutral als Verminderung der
Kapitalrücklage in Höhe des Buchwer-
tes des Anlagevermögens zum Zeit-
punkt des Trägerschaftswechsels zu
behandeln.
5. Der Oberbürgermeister wird mit
dem Abschluss einer Vereinbarung
zur Betriebsführung und Betriebs-
kostenfinanzierung beauftragt. Die
Betriebsleiterin des Eigenbetriebes
Kindertageseinrichtungen Dresden
wird mit dem Abschluss der Mietver-
träge beauftragt.
6. Nach einem Jahr der Übernahme
der Rechtsträgerschaft reflektiert der
Träger im Rahmen eines Entwick-
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lungsgespräches die Phase der Über-
nahme der Einrichtungen, den Stand
der Qualitätsentwicklung aus Träger-
sicht und schließt daraus folgend mit
der Qualitätsentwicklungsgruppe eine
Qualitätsentwicklungsvereinbarung ab.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1274-SR34-06V1274-SR34-06V1274-SR34-06V1274-SR34-06V1274-SR34-06
TTTTTrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftsrägerschaftswechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinderwechsel der Kinder-----
tageseinr ichtung Blüherstraße 2,tageseinr ichtung Blüherstraße 2,tageseinr ichtung Blüherstraße 2,tageseinr ichtung Blüherstraße 2,tageseinr ichtung Blüherstraße 2,
01069 Dresden01069 Dresden01069 Dresden01069 Dresden01069 Dresden

1. 1. Der Stadtrat beschl ießt den
Trägerschaftswechsel der Kindertages-
einrichtung Blüherstraße 2, 01069
Dresden, zum Träger Thüringer Sozial-
akademie e. V. zum 1. Juni 2006 bzw.
zum 1. des Folgemonats nach Stadt-
ratsbeschluss.
2. 2. Das Personal wird gemäß § 613
a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) über-
geben. Der Personalabbau im Rahmen
des Betriebsüberganges erfolgt durch
Überleitung der betroffenen Beschäf-
tigten nach § 613 a BGB. Soweit die
betroffenen Beschäftigten dem Über-
gang ihres Arbeitsverhältnisses ohne
wichtigen Grund widersprechen und
keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit
auf einer freien, geeigneten Stelle be-
steht, sind den widersprechenden Be-
schäftigten betriebsbedingte Kündi-
gungen auszusprechen. Die Möglich-
keit  des Abschlusses eines
betriebsbedingten Auflösungsvertrages
bleibt unberührt.
3. Die Stellen der vom Personalabbau
betroffenen Beschäftigten sind im
Stellenplan des Eigenbetriebes Kinder-
tageseinrichtungen Dresden unver-

züglich nach dem Stadtratsbeschluss
zum Zeitpunkt des Trägerschafts-
wechsels zu streichen.
4. Das Inventar und die Außenspiel-
geräte der Kindertageseinrichtung wer-
den ohne Erlös an den Träger überge-
ben. Der Vermögensabgang ist erfolgs-
neut ra l  a ls  Verminderung der
Kapitalrücklage in Höhe des Buchwer-
tes des Anlagevermögens zum Zeit-
punkt des Trägerschaftswechsels zu
behandeln.
5. Der Oberbürgermeister wird mit dem
Abschluss einer Vereinbarung zur Be-
triebsführung und Betriebskosten-
finanzierung beauftragt. Die Betriebs-
leiterin des Eigenbetriebes Kindertages-
einrichtungen Dresden wird mit dem
Abschluss des Mietvertrages beauf-
tragt.
6. Nach einem Jahr der Übernahme
der Rechtsträgerschaft reflektiert der
Träger im Rahmen eines Entwick-
lungsgespräches die Phase der Über-
nahme der Einrichtung, den Stand der
Qualitätsentwicklung aus Trägersicht
und schließt daraus folgend mit der
Qual i tätsentwicklungsgruppe eine
Qualitätsentwicklungsvereinbarung
ab.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1273-SR34-06V1273-SR34-06V1273-SR34-06V1273-SR34-06V1273-SR34-06
Aufnahme des Hortangebotes derAufnahme des Hortangebotes derAufnahme des Hortangebotes derAufnahme des Hortangebotes derAufnahme des Hortangebotes der
Evangelischen Grundschule, Haus-Evangelischen Grundschule, Haus-Evangelischen Grundschule, Haus-Evangelischen Grundschule, Haus-Evangelischen Grundschule, Haus-
dorfer Straße 4 in 01277 Dresden, indorfer Straße 4 in 01277 Dresden, indorfer Straße 4 in 01277 Dresden, indorfer Straße 4 in 01277 Dresden, indorfer Straße 4 in 01277 Dresden, in
den Bedarfsplan Kindertagesein-den Bedarfsplan Kindertagesein-den Bedarfsplan Kindertagesein-den Bedarfsplan Kindertagesein-den Bedarfsplan Kindertagesein-
richtungenrichtungenrichtungenrichtungenrichtungen

1. Der Stadtrat beschließt, das Hort-
angebot des Trägers der freien Jugend-
hilfe Evangelischer Schulverein Dres-

den e. V., Hausdorfer Straße 4 in 01277
Dresden, zum 1. August 2006 bzw.
zum 1. des Monats nach dem Stadtrats-
beschluss in den Bedarfsplan Kinder-
tageseinrichtungen Dresden aufzuneh-
men.
2. Der Stadtrat beschließt die Be-
zuschussung der zur Betriebsführung
notwendigen Betriebskosten nach
SächsKitaG zum 1. August 2006, vor-
behaltlich der Erteilung der Betriebs-
erlaubnis.
3. Der Oberbürgermeister wird mit
dem Abschluss einer Vereinbarung
zur Betriebsführung und Betriebs-
kostenfinanzierung und mit dem Ab-
schluss eines Mietvertrages beauf-
tragt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0247-SR34-06A0247-SR34-06A0247-SR34-06A0247-SR34-06A0247-SR34-06
Verpflichtung kommunaler Dienst-Verpflichtung kommunaler Dienst-Verpflichtung kommunaler Dienst-Verpflichtung kommunaler Dienst-Verpflichtung kommunaler Dienst-
stellen zum Kauf regional oder fairstellen zum Kauf regional oder fairstellen zum Kauf regional oder fairstellen zum Kauf regional oder fairstellen zum Kauf regional oder fair
produzierter bzw. gehandelter Blu-produzierter bzw. gehandelter Blu-produzierter bzw. gehandelter Blu-produzierter bzw. gehandelter Blu-produzierter bzw. gehandelter Blu-
menmenmenmenmen
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, die Stadtverwaltung anzuweisen,
bei der Beschaffung von Blumen vor-
rangig auf regional (bevorzugt aus öko-
logischem Anbau) bzw. fair produzier-
te Blumen zurückzugreifen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0291-SR34-06A0291-SR34-06A0291-SR34-06A0291-SR34-06A0291-SR34-06
Bericht zur GewerbeflächensituationBericht zur GewerbeflächensituationBericht zur GewerbeflächensituationBericht zur GewerbeflächensituationBericht zur Gewerbeflächensituation
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat bis zum 31. Au-
gust 2006 einen Bericht zur Gewer-
beflächensituation zur Kenntnis und
dem Ausschuss für  Wir tschaf ts-
förderung zur Diskussion vorzulegen.

Der Bericht soll folgende Schwerpunk-
te umfassen:
1. Stand der Gewerbeflächenaus-
weisung unter Berücksichtigung der
Bedarfsstruktur, der  Sanierungs-
und Umnutzungsbedarfe, der kom-
munalen Eigentumsverhältnisse und
der städtebaulichen Entwicklung
2. Bilanz der Flächenbevorratung für
künftige Unternehmensansiedlungen in
Abhängigkeit der Unternehmensgröße
3. Entwicklung und Vermarktung städ-
tischer Gewerbegebiete
4. Schlussfolgerungen für das Ge-
werbeflächenmanagement

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0306-SR34-06A0306-SR34-06A0306-SR34-06A0306-SR34-06A0306-SR34-06
Offizielle Berichterstattung vor demOffizielle Berichterstattung vor demOffizielle Berichterstattung vor demOffizielle Berichterstattung vor demOffizielle Berichterstattung vor dem
StadtraStadtraStadtraStadtraStadtrat von der t von der t von der t von der t von der TTTTTaaaaagung des gung des gung des gung des gung des WWWWWelt-elt-elt-elt-elt-
erbekomitees in Vilnius vom 8. biserbekomitees in Vilnius vom 8. biserbekomitees in Vilnius vom 8. biserbekomitees in Vilnius vom 8. biserbekomitees in Vilnius vom 8. bis
16. Juli 200616. Juli 200616. Juli 200616. Juli 200616. Juli 2006
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt,
ein Leitungsmitglied der Deutschen De-
legation zu bitten, dem Stadtrat von der
Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees
in Vilnius vom 8. bis 16. Juli 2006 auf
der beantragten Sondersitzung am 20.
Juli 2006 zu berichten. Sollte diese
Sondersitzung nicht stattfinden, erfolgt
die Berichterstattung auf der nächsten
regulären Stadtratssitzung.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1275-SR34-06V1275-SR34-06V1275-SR34-06V1275-SR34-06V1275-SR34-06
Berufung von BeamtenBerufung von BeamtenBerufung von BeamtenBerufung von BeamtenBerufung von Beamten
Der Stadtrat stimmt im Einvernehmen
mit dem Oberbürgermeister der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit des Amtsleiters im Ordnungs-
amt – Herrn Ralf Lübs – zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zu.

Anzeigen

Wegen der anhaltend hohen Tempera-
turen führen die Gewässer immer we-
niger Wasser. In den Dresdner Fließ-
gewässern, den kleineren Bächen II.
Ordnung sowie im Lockwitzbach, ist der
ökologische Mindestabfluss bereits un-
terschritten. Teilweise liegen die Abflüs-
se bereits trocken.

Niedrigwasser in Dresdner Bächen
Wasserentnahme ab sofort untersagt

Ab sofort darf deshalb aus diesen Ge-
wässern kein Wasser mehr entnommen
werden. Das Umweltamt der Landes-
hauptstadt Dresden wird die Einhaltung
dieses Verbotes kontrollieren. Zuwider-
handlungen sind Ordnungswidrigkei-
ten, die entsprechend geahndet wer-
den.
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Auf der Grundlage der §§ 4 und 14
der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18.
März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 11. Mai 2005
(SächsGVBl. S. 155), der §§ 1, 2, 9
und 10 des Sächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (SächsKAG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.
August 2004 (SächsGVBl. S. 418), ge-
ändert durch Artikel 9 der Gesetzes vom
14. Juli 2005 (SächsGVBl. S. 167, 176),
bericht igt am 28. Oktober 2005
(SächsGVBl. S. 306), und des § 7 Abs.
1 des Sächsischen Gesetzes über das
Friedhofs-, Leichen- und Bestattungs-
wesen (Sächsisches Bestattungsgesetz
– SächsBestG) vom 8. Jul i  1994
(SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Mai
2004 (GVBl. S. 148, 150), hat der Stadt-
rat der Landeshauptstadt Dresden in
seiner Sitzung am 29. Juni 2006 fol-
gende Satzung beschlossen:

InhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersicht
I .I .I .I .I . Allgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
II.I I .I I .I I .I I . OrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriftenOrdnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Gewerbliche Betätigung
III.I I I.I I I .I I I .I I I . BestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriftenBestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines
§ 8 Särge und Urnen
§ 9 Grabtiefe, Ausheben der Gräber
§ 10 Ruhezeiten von Grabstätten
§ 11 Umbettungen, Aushebungen
IVIVIVIVIV..... GrabstättenGrabstättenGrabstättenGrabstättenGrabstätten
§ 12  Allgemeines
§ 13 Reihengräber
§ 14 Wahlgräber
§ 15 Urnengräber
§ 16 Besondere Grabstätten
V. Grabstättengestaltung
§ 17 Gestaltungsgrundsätze
§ 18 Grabmalantrag, Zustimmung
§ 19 Aufstellung von Grabmalen
§ 20 Verkehrssicherheit
§ 21 Entfernung
§ 22 Grabpflege
VI.VI.VI.VI.VI. Leichenhallen und Leichenhallen und Leichenhallen und Leichenhallen und Leichenhallen und TTTTTrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiern
§ 23 Benutzung der Leichenhallen
§ 24 Trauerfeiern
VII.VII.VII.VII.VII. SchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriftenSchlussvorschriften

Satzung der Landeshauptstadt Dresden für die Friedhöfe des Eigenbetriebes
Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen Dresden (Friedhofssatzung)
Vom 29. Juni 2006

§ 25 Alte Rechte
§ 26 Haftung
§ 27 Gebühren
§ 28 Ordnungswidrigkeiten
§ 29 In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-
Treten

Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1
Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2

Allgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine BestimmungenAllgemeine Bestimmungen
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich
Diese Friedhofssatzung gilt für folgen-
de im Gebiet der Landeshauptstadt
Dresden gelegene und durch das Städ-
tische Friedhofs- und Bestattungs-
wesen Dresden, nachfolgend SFBD
genannt, verwaltete Friedhöfe und de-
ren Einrichtungen:
■ Heidefriedhof
■ Urnenhain Dresden-Tolkewitz
■ Nordfriedhof
■ Friedhof Dölzschen

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
FriedhofszweckFriedhofszweckFriedhofszweckFriedhofszweckFriedhofszweck
(1) Die kommunalen Friedhöfe der
Landeshauptstadt Dresden sind öffent-
liche Einrichtungen.
(2) Die Friedhöfe dienen der Erd-
bestattung und der Beisetzung von
Aschen (Urnen) verstorbener Personen.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Schließung und AufhebungSchließung und AufhebungSchließung und AufhebungSchließung und AufhebungSchließung und Aufhebung
(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil
kann aus wichtigem öffentlichen Grund
ganz oder teilweise für weitere Erd-
bestattungen und Beisetzungen der
Aschen von Verstorbenen gesperrt
(Schließung) oder anderen Zwecken
gewidmet werden (Aufhebung). Das-
selbe gilt entsprechend für einzelne
Grabstätten.
(2) Durch die Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Bestattungen oder Bei-
setzungen ausgeschlossen. Soweit
durch Schließung das Recht auf weite-
re Bestattungen in Wahlgräbern er-
lischt, ist den Nutzungsberechtigten
für die restliche Nutzungszeit bei Ein-
tritt eines weiteren Bestattungsfalles auf
Antrag eine andere Grabstätte auf ei-
nem städtisch verwalteten Friedhof zur
Verfügung zu stellen.
(3) Durch die Aufhebung geht die Ei-
genschaft des Friedhofes als Ruhestätte
der Toten verloren. Ist die Ruhezeit bei

Reihen-/Urnenreihengräbern bzw. die
Nutzungszeit bei
Wahl-/Urnenwahlgräbern noch nicht
abgelaufen, erfolgt auf Kosten der
Landeshauptstadt Dresden eine Um-
bettung auf einen anderen kommuna-
len Friedhof. Satz 2 gilt entsprechend
im Fall der Schließung gemäß Abs. 2,
soweit Umbettungen erforderlich wer-
den.
(4) Schließung oder Aufhebung wer-
den öffentlich bekannt gegeben (§ 8
SächsBestG). Der Nutzungsberechtigte
einer Wahlgrabstätte erhält außerdem
einen schriftlichen Bescheid. Dies gilt
nicht, wenn der Aufenthaltsort des
Nutzungsberechtigten weder bekannt
ist noch ohne zumutbaren Aufwand
ermittelt werden kann.
(5) Umbettungstermine werden drei
Monate vorher öffentlich bekannt ge-
macht. Gleichzeitig sind sie bei Reihen-
grabstätten einem Angehörigen des
Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten den
Nutzungsberechtigten mitzuteilen.
(6) Ersatzgrabstätten gemäß Abs. 2
und 3 werden von der Landeshaupt-
stadt Dresden kostenfrei, in gleichwer-
tiger Weise wie die geschlossenen oder
aufgehobenen Grabstätten hergerich-
tet. Die Ersatzwahlgrabstätten werden
Gegenstand des Nutzungsrechts.

II. OrdnungsvorschriftenII. OrdnungsvorschriftenII. OrdnungsvorschriftenII. OrdnungsvorschriftenII. Ordnungsvorschriften
§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
ÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeitenÖffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind während der an
den Eingängen bekannt gegebenen
Zeiten für Besucher geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das
Betreten eines Friedhofes oder einzel-
ner Friedhofsteile aus besonderem An-
lass vorübergehend untersagen.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Verhalten auf dem FriedhofVerhalten auf dem FriedhofVerhalten auf dem FriedhofVerhalten auf dem FriedhofVerhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen
der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des
Friedhofspersonals sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen den
Friedhof nur in Begleitung Erwachse-
ner betreten.
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere
nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art,
ausgenommen Fahrzeuge der Fried-
hofsverwaltung und der für den Fried-
hof zugelassenen Gewerbetreibenden

sowie Kinderwagen, Rollstühle und
Handwagen, zu befahren,
b) Waren aller Art sowie gewerbliche
Dienste anzubieten oder diesbezüglich
zu werben,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der
Nähe einer Beisetzungshandlung stö-
rende Arbeiten auszuführen,
d) ohne Auftrag der Angehörigen oder
ohne Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung gewerbsmäßig zu fotogra-
fieren,
e) Druckschriften zu verteilen, ausge-
nommen Drucksachen, die im Rahmen
der Bestattungsfeier notwendig und
üblich sind,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der
dafür bestimmten Stellen abzulagern,
g) den Friedhof und seine Einrichtun-
gen und Anlagen zu verunreinigen oder
zu beschädigen,
h) Einfriedungen und Hecken zu über-
steigen,
i) Grabstätten, Grabeinfassungen und
Rasenflächen unberechtigt zu betreten,
j) Hunde ohne Leine laufen zu lassen,
k) zu lärmen,
l) Sport zu treiben und zu spielen.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnah-
men zulassen, soweit sie mit dem
Zweck des Friedhofs und der Ordnung
vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht
mit einer Bestattung zusammenhän-
gende Veranstaltungen bedürfen der
Genehmigung durch die Friedhofs-
verwaltung. Sie sind spätestens 4 Tage
vorher anzumelden. Musikalische Dar-
bietungen sind dem Anliegen der je-
weiligen Veranstaltung anzupassen
und zur Unterbindung des Missbrauchs
der Friedhofsverwaltung mit der Be-
antragung textlich einzureichen.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Gewerbliche BetätigungGewerbliche BetätigungGewerbliche BetätigungGewerbliche BetätigungGewerbliche Betätigung
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner,
Bestatter, Redner und sonstige Gewer-
betreibende bedürfen für die Ausübung
ihrer gewerblichen Tätigkeit und de-
ren Umfang auf den Friedhöfen der
vorherigen Zulassung durch die
Friedhofsverwaltung.
(2) Auf ihren Antrag hin werden nur
solche Gewerbetreibende zugelassen,
die in fachlicher, betrieblicher und per-
sönlicher Hinsicht die an sie zu stellen-
den Anforderungen erfüllen. Antragstel-
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ler des Handwerks haben ihre Eintra-
gung in die Handwerksrolle, Antragstel-
ler des handwerksähnlichen Gewerbes
ihre Eintragung in das Verzeichnis ge-
mäß § 19 Handwerks- ordnung und
Antragsteller der Gärtnerberufe ihre
Eintragung in das Verzeichnis der Land-
wirtschaftskammer nachzuweisen. Ein
Antragsteller des Handwerks oder des
Gartenbaus hat ferner nachzuweisen,
dass er selbst oder sein fachlicher Ver-
treter die Meisterprüfung oder einen
vergleichbaren anerkannten berufli-
chen Abschluss abgelegt hat. Die
Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen
zulassen, soweit dies mit dem Zweck
dieser Satzung vereinbar ist.
(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zu-
lassung davon abhängig zu machen,
dass der Antragsteller einen für die
Ausführung seiner Tätigkeit ausreichen-
den Haftpflichtversicherungsschutz
nachweist.
(4) Die Zulassung ist jährlich erneut zu
beantragen.
Mit der Zulassung wird eine Berech-
tigungskarte ausgestellt, die bei der
Arbeit auf dem Friedhof mitzuführen
und auf Verlangen der Friedhofs-
verwaltung vorzulegen ist.
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre
Angestellten haben die Friedhofs-
satzung und die dazu ergangenen Re-
gelungen zu beachten. Die Gewerbe-
treibenden haften für die Schäden, die
sie oder ihre Angestellten im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit auf den
Friedhöfen schuldhaft verursachen.
(6) Unbeschadet § 5 Abs. 3 Buchst. c)
dürfen gewerbliche Arbeiten grund-
sätzlich nur in der von der Friedhofs-
verwaltung festgelegten Zeit durchge-
führt werden.
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen
Geräte und Materialien dürfen auf den
Friedhöfen nur vorübergehend und nur
an den von der Friedhofsverwaltung
genehmigten Stellen gelagert werden.
Bei Unterbrechung oder Beendigung
der Arbeiten sind die Arbeits- und La-
gerplätze wieder in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu versetzen. Erde
und sonstige Materialien sind von den
Gewerbetreibenden oder deren Ange-
stellten auf die dafür bestimmten Plät-
ze zu bringen. Abgeräumte Grabmale,
Einfassungssteine und Fundament-
platten sind grundsätzlich vom Fried-
hof zu entfernen. Gewerblich genutzte
Geräte dürfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen der Friedhöfe
gereinigt werden.
(8) Die Gewerbetreibenden dürfen zur
Ausübung ihrer Tätigkeit nur die be-
festigten Friedhofswege mit dafür in

Bezug auf Größe und Gewicht geeig-
neten Fahrzeugen befahren. Die Fahr-
geschwindigkeit darf 10 km/h nicht
überschreiten.
(9) Die Friedhofsverwaltung kann die
Zulassung der Gewerbetreibenden, die
gegen die Vorschriften des Friedhofes
verstoßen oder bei denen die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 ganz oder
teilweise nicht mehr gegeben sind, auf
Zeit oder Dauer entziehen.

III. BestattungsvorschriftenIII. BestattungsvorschriftenIII. BestattungsvorschriftenIII. BestattungsvorschriftenIII. Bestattungsvorschriften
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines
(1) Erd- und Feuerbestattungen sind
unverzüglich nach Eintritt des Todes mit
den erforderlichen Unterlagen entspre-
chend SächsBestG bei der Friedhofs-
verwaltung anzumelden. Wird eine Be-
stattung in einem vorher erworbenen
Wahlgrab/Urnenwahlgrab beantragt, ist
auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.
(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort
und Zeit der Erdbestattung oder der
Aschenbeisetzung fest, wobei sie Wün-
sche der Hinterbliebenen nach Möglich-
keit berücksichtigt.
(3)  Erdbestattungen, Aschenbei-
setzungen sowie Exhumierungen und
Urnenaushebungen sind auf den Fried-
höfen ausschließlich von der Friedhofs-
verwaltung vorzunehmen. Zu diesen
Bestattungshandlungen gehören auch
die Aushebung und Verfüllung der Grä-
ber, der Transport sowie das Absen-
ken der Särge und Urnen.
(4) Die Friedhofsverwaltung kann ge-
statten, dass der Sarg von anderen
befähigten Personen bis zur Grabstät-
te getragen und gesenkt wird.
(5) Särge und Urnen werden unterir-
disch grundsätzlich in direktem Kon-
takt mit dem umgebenden Erdreich
abgesenkt. Urnen können auch oberir-
disch im Kolumbarium Dresden-
Tolkewitz beigesetzt werden.
(6) Die Erdbestattung konservierter
Leichen ist auf den Friedhöfen nicht
zugelassen. Ausnahmen sind möglich
bei Toten, die im Ausland gestorben
sind und nach ausländischen Vorschrif-
ten vor der Überführung konserviert
werden mussten.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Särge und UrnenSärge und UrnenSärge und UrnenSärge und UrnenSärge und Urnen
(1) Die Särge müssen festgefügt und
so abgedichtet sein, dass jedes Durch-
sickern von Feuchtigkeit ausgeschlos-
sen ist. Särge, Sargausstattungen und
Sargabdichtungen müssen aus ver-
rottbaren Werkstoffen hergestellt sein.
Die Särge sollen bei Erdbestattungen
höchstens 210 cm lang, 80 cm hoch
und in der Mitte der Sarglängsachse

70 cm breit sein. Sind in Ausnahme-
fällen größere Särge erforderlich, ist die
Zustimmung der Friedhofsverwaltung
bei der Anmeldung der Bestattungen
einzuholen.
(2) Es dürfen nur Aschekapseln und
Urnen verwendet werden, deren Mate-
r ial  innerhalb der Ruhezeit  einer
Urnengrabstätte verrottet.
(3) Bei oberirdischen Beisetzungen ist
eine Urnenhöhe von maximal 28 cm
möglich.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
Grabtiefe, Ausheben der GräberGrabtiefe, Ausheben der GräberGrabtiefe, Ausheben der GräberGrabtiefe, Ausheben der GräberGrabtiefe, Ausheben der Gräber
(1) Die Tiefe der einzelnen Gräber be-
trägt von der Erdoberfläche (ohne Hü-
gel) bis zur Oberkante des Sarges
mindestens 100 cm, bis zur Oberkante
der Urne mindestens 50 cm.
(2) Die Gräber für Erdbestattungen
müssen voneinander durch mindestens
30 cm starke Erdwände getrennt sein.
(3) Sofern beim Ausheben der Gräber
Grabmale, Fundamente oder Grab-
zubehör durch die Friedhofsverwaltung
entfernt werden müssen, sind die
dadurch entstehenden Kosten durch
den Nutzungsberechtigten der Fried-
hofsverwaltung zu erstatten.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
Ruhezeiten von GrabstättenRuhezeiten von GrabstättenRuhezeiten von GrabstättenRuhezeiten von GrabstättenRuhezeiten von Grabstätten
(1) Die Ruhezeit für Aschen Verstorbe-
ner beträgt 20 Jahre. Die Ruhezeit für
Leichen beträgt für Kinder bis zum voll-
endeten 2. Lebensjahr zehn Jahre, für
Kinder vom 2. bis 13. Lebensjahr 15
Jahre, für ältere Verstorbene 20 Jahre.
(2) Sind nach Ablauf der Ruhezeit noch
Gebeine oder Aschen vorhanden, so
können diese mit Zustimmung der
Friedhofsverwaltung umgebettet wer-
den.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
Umbettungen, AusgrabungenUmbettungen, AusgrabungenUmbettungen, AusgrabungenUmbettungen, AusgrabungenUmbettungen, Ausgrabungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätz-
lich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen und Ausgrabungen
von Leichen und Aschen bedürfen,
unbeschadet der sonstigen gesetzli-
chen Vorschriften, der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung und des zuständigen
Gesundheitsamtes. Die Zustimmung
darf nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes, in den ersten acht Jahren der
Ruhezeit nur bei Vorliegen eines drin-
genden öffentlichen Interesses erteilt
werden.
(3) Umbettungen und Ausgrabungen
von Leichen und Aschen sind bei der
Friedhofsverwaltung unbeschadet wei-
terer behördlicher Genehmigungen zu
beantragen. Antragsberechtigt ist bei

Umbettungen aus Reihengräbern der
verfügungsberechtigte Angehörige, bei
Umbettungen aus Wahlgräbern der
Nutzungsberechtigte.
(4) Alle Umbettungen oder Ausgrabun-
gen werden von der Friedhofsver-
waltung durchgeführt. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung/Ausgrabung.
(5) Die Kosten der Umbettung oder
Ausgrabungen und den Ersatz durch
eventuell entstandene Schäden, die an
benachbarten Grabstätten und Anlagen
entstehen, haben die Antragsteller zu
tragen, es sei denn, es liegt ein Ver-
schulden der Friedhofsverwaltung vor.
(6)  Der Ablauf der Ruhezeit  oder
Nutzungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.
(7) Ausbettungen aus Urnengemein-
schaftsanlagen und Urnengemein-
schaftsgräbern werden grundsätzlich
nicht vorgenommen.

IVIVIVIVIV..... Grabstätten Grabstätten Grabstätten Grabstätten Grabstätten
§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum
des Friedhofseigentümers. An ihnen
können Rechte nur nach dieser Sat-
zung erworben werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschie-
den in:
a) Reihengräber,
b) Wahlgräber,
c) Urnenreihengräber,
d) Urnenwahlgräber,
e) Urnengemeinschaftsanlagen und
Urnengemeinschaftsgräber,
f) Urnennischen (Kolumbarium),
g) Baumgräber,
h) sonstige Gräber,
i) besondere Grabstätten.
(3) Es besteht kein Anspruch auf Er-
werb des Nutzungsrechtes an einer der
Lage nach bestimmten Grabstätte oder
auf Unveränderlichkeit der Umgebung.
Für die Zuteilung (Reihengrab) bzw.
Verleihung (Wahlgrab) des Nutzungs-
rechtes wird ein Stellenschein erteilt.
Das Nutzungsrecht entsteht nach Zah-
lung der fälligen Gebühr und der Aus-
händigung der Verleihungsurkunde.
(4) Jede Veränderung der Anschrift des
Inhabers des Stellenscheins oder sei-
nes Vertreters ist  der Fr iedhofs-
verwaltung schriftlich mitzuteilen.
(5) Das zu einer Grabstätte gehörende
Hinter land muss bei Erwerb oder
Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an
der Grabstätte mit erworben werden.
Die Nutzungszeit entspricht den Vor-
schriften für die Grabstätte. Beisetzun-
gen im Hinterland sind unzulässig.
(6) Lebzeitenstellen können von der
Friedhofsverwaltung an natürliche Per-
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sonen für max. 20 Jahre vergeben
werden, wenn die Beisetzung in ein
Wahlgrab oder Urnenwahlgrab später
ansteht. Ansonsten gelten die Bestim-
mungen eines Wahlgrabes und Urnen-
wahlgrabes.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
ReihengräberReihengräberReihengräberReihengräberReihengräber
(1) Reihengräber sind Grabstätten für
Erdbestattungen, die der Reihe nach
belegt und im Todesfall für die Dauer
der Ruhezeit des zu Bestattenden zu-
geteilt werden Eine Verlängerung des
Nutzungsrechtes des Reihengrabes ist
nicht möglich.
(2) In jedem Reihengrab wird grund-
sätzlich nur eine Leiche bestattet. Die
Grabmaße betragen 130 cm x 260 cm.
Es ist zulässig, in einem Reihengrab
die Leichen eines Familienangehörigen
und eines Kindes unter einem Jahr zu
bestatten.
(3) Auf den Ablauf der Ruhezeit weist
die Friedhofsverwaltung durch öffentli-
che Bekanntmachung (Schaukasten)
und durch ein Hinweisschild auf dem
betreffenden Grabfeld hin. Die Angehö-
rigen der hier Bestatteten haben nach
Ablauf der Ruhezeit die oberirdische
Beräumung durchzuführen. Geschieht
dies nicht innerhalb von 3 Monaten, kann
die Friedhofsverwaltung das Grab-
zubehör ohne weiteres beseitigen. Eine
Aufbewahrungs- oder Schadenersatz-
pflicht besteht nicht. Der Aufwand für
die Beräumung der Grabstätten geht zu
Lasten der Angehörigen.

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
WahlgräberWahlgräberWahlgräberWahlgräberWahlgräber
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für
Erdbestattungen, an denen auf Antrag
ein Nutzungsrecht für die Dauer der
Ruhezeit entsprechend § 10 verliehen
und deren Lage im Benehmen mit dem
Erwerber bestimmt wird.
(2) Wahlgräber werden als ein- oder
mehrstellige Grabstätten vergeben. Die
Grabmaße einer einstelligen Grabstätte
betragen 130 cm x 260 cm, bei
mehrstelligen Gräbern das jeweils Mehr-
fache davon. In einem Einfachgrab kann
eine Leiche bestattet werden. Die zu-
sätzliche Beisetzung von bis zu zwei
Aschen je Einfachgrab und bis zu vier
Aschen im mehrstelligen Grab kann
gestattet werden.
(3) Eine besondere Form des Wahl-
grabes stellt das Kinderwahlgrab dar. In
einem Kinderwahlgrab kann nur eine
Leiche beigesetzt werden, die Grabmaße
betragen bis zum vollendeten 2. Lebens-
jahr 100 cm x 120 cm und bis zum
vollendeten 13. Lebensjahr 120 cm x
240 cm.

(4) Der Nutzungsberechtigte hat im
Rahmen dieser Satzung das Recht, im
Wahlgrab bestattet zu werden und bei
Eintritt eines Bestattungsfalles über
andere Beisetzungen in der Grabstätte
zu entscheiden.
(5) Während der Nutzungszeit darf eine
Bestattung nur stattfinden, wenn die
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht über-
schreitet oder ein Nutzungsrecht
mindestens für die Zeit bis zum Ablauf
der Ruhezeit wiedererworben ist.
(6) Die Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für das gesamte Wahlgrab ist
für jeweils fünf Jahre möglich. Der An-
trag ist vom Nutzungsberechtigten vor
Ablauf der Nutzungszeit  bei  der
Friedhofsverwaltung zu stellen.
(7) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts
wird der jeweilige Nutzungsberechtigte
entweder schriftlich oder durch eine
öffentliche Bekanntmachung auf dem
Friedhof (Schaukasten) und durch ein
Hinweisschild auf der Grabstätte hin-
gewiesen.
(8) Das Nutzungsrecht kann nur durch
eine einzelne natürliche Personen er-
worben werden. Bei der Verleihung des
Nutzungsrechts soll dessen Erwerber
für den Fall seines Ablebens aus nach-
folgendem Personenkreis seinen Nach-
folger im Nutzungsrecht bestimmen.
Es bedarf dazu der Zustimmung der
Friedhofsverwaltung. Trifft der Nut-
zungsberechtigte bis zu seinem Able-
ben keine solche Regelung, geht das
Nutzungsrecht  in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des ver-
storbenen Nutzungsberechtigten über:
a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) auf die Adoptiv- oder Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der
Berechtigung ihrer Väter und Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die Neffen, Nichten oder sonsti-
ge mit dem Nutzungsberechtigten ver-
wandte bzw. verschwägerte Personen,
i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden
Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis
d) und f) bis i) wird jeweils der Älteste
Nutzungsberechtigter.
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das
Nutzungsrecht unverzüglich nach Er-
werb auf sich umschreiben zu lassen.
Unterlässt er dies oder verzichtet er auf
das Nutzungsrecht, so tritt derjenige
als Rechtsnachfolger an seine Stelle,
der in der Reihenfolge nach Absatz 9
Satz 4 a) bis i) der Nächste ist.
(10) Der Nutzungsberechtigte ist zur
Gestaltung, Pflege und Unterhaltung
des Grabes entsprechend dieser Sat-

zung verpflichtet. Über die Art der Ge-
staltung und die Pflege des Grabes
kann der Nutzungsberechtigte im Rah-
men dieser Satzung und der dazu er-
gangenen Gestaltungsrichtlinien ent-
scheiden.

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
UrnengräberUrnengräberUrnengräberUrnengräberUrnengräber
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden
in
a) Urnenreihengräbern,
b) Urnenwahlgräbern,
c) Wahlgräbern,
d) Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)
und Urnengemeinschaftsgräbern (UGG),
e) Urnennischen im Kolumbarium,
f) Baumgräbern,
g) sonstigen Gräbern.
(2) Urnenreihengräber sind Aschen-
grabstätten, die der Reihe nach belegt
und im Todesfall für die Dauer der Ru-
hezeit zur Beisetzung einer Asche ab-
gegeben werden. Ein Wiedererwerb
des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.
Das Grabmaß eines Urnenreihengrabes
beträgt 100 cm x 100 cm, Abweichun-
gen ergeben sich je nach Grablage
davon.
Urnenreihengräber sind auf dem Heide-
friedhof und dem Urnenhain in Dres-
den-Tolkewitz vorhanden.
(3) Urnenwahlgräber sind für Urnen-
bestattungen bestimmte Grabstätten,
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht
für die Dauer der Ruhezeit verliehen
und deren Lage gleichzeitig im Beneh-
men mit dem Erwerber festgelegt wird.
Die Grabmaße entsprechen den Rege-
lungen Abs. 2, bei mehrstelligen Urnen-
wahlgräbern das Mehrfache. In einem
Urnenwahlgrab können max. vier Ur-
nen bestattet werden. In einem mehr-
stelligen Urnenwahlgrab können bis zu
8 Urnen beigesetzt werden. Ausnah-
men bedürfen der schriftlichen Geneh-
migung der Friedhofsverwaltung.
(4) Urnengemeinschaftsanlagen sind
Urnenreihengräber auf einer Rasen-
fläche ohne Kennzeichnung der einzel-
nen Grabstätte. Die zu bestattenden
Personen werden der Reihe nach bei-
gesetzt. Die Lage der einzelnen Urnen
wird im Grabverzeichnis festgelegt. Die
Gestaltung und Pflege der einheitlichen
Rasenfläche ohne Kennzeichnung der
einzelnen Grabstätte obliegt ausschließ-
lich der Friedhofsverwaltung.
Urnengemeinschaftsgräber sind Ur-
nenreihengräber, die der Reihe nach
belegt und nach Ablauf der Ruhezeit
eingeebnet werden.
Die Urnengemeinschaftsgräber wer-
den mit einem Grabmal angelegt.
Um eine ordnungsgemäße Grabpflege
zu gewährleisten, dürfen auf den Ur-

nengemeinschaftsanlagen und Urnen-
gemeinschaftsgräbern weder Grab-
lichter noch weiterer Grabschmuck
abgelegt werden. Angehörige haben
auf die Gestaltung und Pflege keinen
Einfluss. Das individuelle Bepflanzen
auf diesen Flächen ist untersagt.
(5) Aschen können außer in Grabfeldern
auch in Urnennischen im Kolumbari-
um des Urnenhains Dresden-Tolkewitz
oberirdisch beigesetzt werden.
(6) Baumgräber sind Gräber auf dem
Heidefriedhof, in denen Urnen in der
Nähe eines Baumes beigesetzt werden.
Es besteht kein Anspruch auf Zuwei-
sung eines bestimmten Baumes. Die
Grabstellen werden nicht gekennzeich-
net, und die Pflege wird durch den
Friedhof vorgenommen.
(7) Zur Bestattung von Föten besteht
auf dem Heidefriedhof eine gesonderte
Grabanlage.
(8) Über Beisetzungen auf dem VdN-
Ehrenhain auf dem Heidefriedhof ist
entsprechend dem Stadtratsbeschluss
zur „Weiterbehandlung von Ehren-
gräbern und Grabanlagen die auf Dres-
dens Friedhöfen zwischen 1945 und
1989 angelegt wurden“, Nr. 698-32-
92, veröffentlicht im Amtsblatt 9/92
vom 2. März 1992, zu verfahren.
(9) Soweit sich aus der Friedhofs-
satzung nichts anderes ergibt, gelten
die Vorschriften für die Reihengräber
und für die Wahlgräber entsprechend
auch für Urnengräber.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
Besondere GrabstättenBesondere GrabstättenBesondere GrabstättenBesondere GrabstättenBesondere Grabstätten
(1) Unbeschadet der Regelungen nach
dem Sächsischen Denkmalschutz-
gesetz obliegt die Zuerkennung der
Schutzwürdigkeit von Grabstätten be-
deutender Persönlichkeiten und kultu-
rell oder geschichtlich wertvoller Grab-
male und/oder Grabstätten der Landes-
hauptstadt Dresden.
(2) Die in Abs. 1 genannten Grabstät-
ten werden in ein vom Amt für Kultur
und Denkmalschutz  und Amt für
Stadtgrün und Abfallwirtschaft ge-
meinsam abgest immtes und vom
Stadtrat beschlossenes Verzeichnis
aufgenommen. Die Eintragung der
Grabstätte oder des Grabmals wird
dem Grabnutzungsberechtigten be-
kannt gegeben.
(3) Die in dem Verzeichnis aufgenom-
menen Grabstätten und Grabmale dür-
fen nur mit Zustimmung der Landes-
hauptstadt Dresden verändert oder
entfernt werden. Nach Erlöschen der
Grabnutzungsrechte sollen sie auf
Kosten der Landeshauptstadt Dresden
oder durch Dritte erhalten und gepflegt
werden.  Seite 20
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(4) Denkmalgeschützte Grabstätten/Grab-
denkmäler, bei welchen die Nutzungs-
zeit abgelaufen ist und nicht mehr ver-
längert wurde, können als Wahlgräber/
Urnenwahlgräber durch Grabpaten-
schaften neu vergeben und belegt wer-
den. Mit Vergabe der Grabpatenschaft
bleibt das Grabmal im Besitz der Landes-
hauptstadt Dresden. Der Grabpate kann
das Grabmal kostenfrei nutzen und
verpflichtet sich dazu, die Grabauf-
bauten zu pflegen und ggf. die Kosten
für die Sanierung zu tragen. Alle Maß-
nahmen sind mit der Friedhofsverwal-
tung und der Denkmalschutzbehörde
abzustimmen und vertraglich zu regeln
(Vertrag über Grabpatenschaft).
(5) Besondere Grabstätten sind u. a.
Grabstätten der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft. Diese Grabstätten
bleiben dauernd bestehen. Die Ver-
pflichtung zum Erhalt dieser Grabstät-
ten regelt das Gräbergesetz.

VVVVV..... Grabstättengestaltung Grabstättengestaltung Grabstättengestaltung Grabstättengestaltung Grabstättengestaltung
§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
GestaltungsgrundsätzeGestaltungsgrundsätzeGestaltungsgrundsätzeGestaltungsgrundsätzeGestaltungsgrundsätze
(1) Grabstätten und Grabmale sind so
zu gestalten und an die Umgebung
anzupassen, dass der Friedhofszweck
und der Zweck dieser Satzung sowie
die Würde des Friedhofes in seinen ein-
zelnen Teilen und in seiner Gesamtan-
lage gewahrt wird.
(2) Art, Größe und Umfang der Grab-
male und der sonstigen Grabausstat-
tungen sowie Art und Umfang der Grab-
bepflanzung richten sich nach der in
dieser Satzung als Anlage 1 beigefüg-
ten Richtlinie für die Gestaltung der
Grabmale und Grabstätten.
(3) Über Möglichkeiten der Grabstätten-
gestaltung berät die Friedhofsver-
waltung kostenlos.
(4) Die Friedhofsverwaltung begutach-
tet die nach § 18 einzureichenden
Grabmalentwürfe. Sie kann die grab-
nutzungsberechtigten Auftraggeber
zur Beratung einladen.

§ 18§ 18§ 18§ 18§ 18
Grabmalantrag, ZustimmungGrabmalantrag, ZustimmungGrabmalantrag, ZustimmungGrabmalantrag, ZustimmungGrabmalantrag, Zustimmung
(1) Grabmale dürfen nur von Fachleu-
ten errichtet, verändert oder wieder
aufgestellt werden. Deren handwerkli-
che oder künstlerische Befähigung ist
nachzuweisen.
(2) Wer ein Grabmal errichten oder ver-
ändern will, benötigt dafür die vorheri-
ge schriftliche Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Errichtung und
jede Veränderung aller sonstigen bau-
lichen Anlagen bedürfen ebenfalls der
vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Friedhofsverwaltung. Auch provi-

sorische Grabmale sind zustimmungs-
pflichtig. Diese dürfen nicht länger als
zwei Jahre nach der Bestattung ver-
wendet werden.
(3) Der Antrag ist unter Verwendung
des dafür bestimmten Vordrucks (An-
lage 2) vom Nutzungsberechtigten über
den Ersteller des Grabmales bei der
Friedhofsverwaltung einzureichen. Der
Antragsteller hat den Stellenschein vor-
zulegen. Dem Antrag ist in doppelter
Ausfertigung der Grabmalentwurf mit
Grundriss und Seitenansicht, eine
Zeichnung im Maßstab 1:10 unter An-
gabe des Materials, seiner Bearbeitung,
der Anordnung der Schrift, der Orna-
mente und der Symbole sowie der
Fundamentierung beizufügen.
Soweit es zum Verständnis erforder-
lich ist, kann die Friedhofsverwaltung
Zeichnungen der Schrift, der Ornamen-
te und der Symbole im Maßstab 1:1
unter Angabe des Materials, seiner Be-
arbeitung, des Inhaltes, der Form und
der Anordnung verlangen. In beson-
deren Fällen kann die Vorlage eines
Modells im Maßstab 1:10 oder das Auf-
stellen einer Attrappe oder Umriss-
schablone in natürlicher Größe auf der
Grabstätte verlangt werden.
(4) Die Erstel ler müssen sich vor
Einreichung des Antrages über die
bestehenden Richtlinien informieren.
Sie sind verpflichtet, dem Auftragge-
ber nur Grabmale anzubieten, die die-
sen Richtlinien entsprechen.
(5) Die Friedhofsverwaltung kann die
schriftliche Zustimmung mit einer Auf-
lage verbinden. Wird die Auflage nicht
erfüllt, ist die Zustimmung unwirksam.
In besonderen Fällen kann dem Grab-
malersteller auferlegt werden, ein Grab-
mal abnehmen zu lassen, bevor er es
aufstellt.
(6) Werden Grabmale und sonstiges
Grabzubehör ohne vorherige schriftli-
che Zustimmung oder von dieser ab-
weichend aufgestellt, kann die Fried-
hofsverwaltung Auftraggeber und Ers-
teller zur Veränderung oder Entfernung
auffordern.
Wird die Aufforderung nicht innerhalb
einer angemessenen, schriftlich festge-
setzten Frist befolgt, kann das beanstan-
dete Grabmal auf Kosten des Antrag-
stellers entfernt werden (§ 21 Abs. 3).
(7) Die  Zustimmung erlischt, wenn das
Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen zwei Jahren nach
der Zustimmung errichtet worden ist.

§ 19§ 19§ 19§ 19§ 19
Aufstellung von GrabmalenAufstellung von GrabmalenAufstellung von GrabmalenAufstellung von GrabmalenAufstellung von Grabmalen
(1) Der Grabmalersteller hat die Auf-
stellarbeiten rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzuzeigen. Bei der

Anlieferung von Grabmalen oder sons-
tigen baulichen Anlagen ist der Fried-
hofsverwaltung der genehmigte Auf-
stel lungsantrag vorzulegen.
Die Grabmale oder sonstige bauliche
Anlagen sind so zu liefern, dass sie am
Friedhofseingang von der Friedhofs-
verwaltung überprüft werden können.
Einzelheiten hierzu kann die Friedhofs-
verwaltung bestimmen.
(2) Das Aufstellen von Grabmalen und
Grabzubehör ist nur von Montag bis
Freitag zulässig.
(3) Die Grabmale sind nach den allge-
mein anerkannten Regeln des Hand-
werks so zu fundamentieren und zu
befestigen, dass sie dauernd standsi-
cher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen
oder sich senken können. Dies gilt für
sonstige bauliche Anlagen entspre-
chend. Die Fundamentierung hat ent-
sprechend den Vorschri f ten des
Steinmetzhandwerks zu erfolgen. Die
Haftung obliegt dem Grabmalersteller.
Die Friedhofsverwaltung kann über-
prüfen, ob die vorgeschriebene Funda-
mentierung durchgeführt worden ist.

§ 20§ 20§ 20§ 20§ 20
VerkehrssicherheitVerkehrssicherheitVerkehrssicherheitVerkehrssicherheitVerkehrssicherheit
(1) Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen müssen so beschaffen sein,
dass ein gefahrloses Pflegen der Grä-
ber und Begehen der Grabfelder mög-
lich ist. Sie sind dauernd in würdigem
und verkehrssicherem Zustand zu hal-
ten. Verantwortlich ist der Inhaber des
Stellenscheines.
(2) Erscheint die Standsicherheit von
Grabmalen, sonstigen baulichen Anla-
gen oder Teilen davon gefährdet, sind
die für die Unterhaltung Verantwortli-
chen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe
zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des
Verantwort l ichen Sicherungsmaß-
nahmen treffen.
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz
schriftlicher Aufforderung der Friedhofs-
verwaltung nicht innerhalb einer fest-
zusetzenden angemessenen Frist besei-
tigt, ist die Friedhofsverwaltung berech-
tigt, das Grabmal oder Teile davon auf
Kosten des Verantwortlichen zu entfer-
nen. Ist der Verantwortliche nicht be-
kannt oder ohne besonderen Aufwand
nicht zu ermitteln, genügen als Auffor-
derung eine öffentliche Bekanntma-
chung und ein Hinweisschild auf der
Grabstätte, das für die Dauer von einem
Monat aufgestellt wird.
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden
Schaden haftbar, der durch das Um-
stürzen von Grabmalen oder Grabmal-
teilen verursacht wird.

§ 21§ 21§ 21§ 21§ 21
EntfernungEntfernungEntfernungEntfernungEntfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der
Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung
der Friedhofsverwaltung entfernt wer-
den.
(2) Nach Ablauf der Ruhezeit  bei
Reihengräbern oder Ablauf der Nut-
zungszeit bei Wahlgräbern oder nach
Entziehung von Nutzungsrechten sind
die Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen, einschließlich Bepflanzungen,
zu entfernen. Geschieht dies nicht bin-
nen drei Monaten, so ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, die Grabstätte
abräumen zu lassen. Die Friedhofs-
verwaltung ist nicht verpflichtet, das
Grabmal oder sonstige bauliche Anla-
gen zu verwahren.
Sofern Grabstätten von der Friedhofs-
verwaltung abgeräumt werden, hat der
jeweilige Stelleninhaber bzw. Nut-
zungsberechtigte die Kosten zu tragen.
(3) Die Friedhofsverwaltung ist berech-
tigt, ohne ihre Zustimmung aufgestell-
te Grabmale einen Monat nach Benach-
richtigung des Inhabers des Stellen-
scheines auf dessen Kosten entfernen
zu lassen.

§ 22§ 22§ 22§ 22§ 22
GrabpflegeGrabpflegeGrabpflegeGrabpflegeGrabpflege
(1) Alle Grabstätten müssen im Rah-
men der Vorschriften des § 17 herge-
richtet und ständig gepflegt werden.
(2) Für die Herrichtung und die In-
standhaltung ist  der Inhaber des
Stellenscheins verantwortlich. Die Ver-
pflichtung erlischt mit dem Ablauf des
Nutzungsrechtes.
(3) Die für die Grabstätten Verantwort-
lichen können die Grabstätten selbst
anlegen und pflegen oder damit einen
zugelassenen Friedhofsgärtner beauf-
tragen. Die Friedhofsverwaltung kann
im Rahmen des Friedhofszweckes die
Herrichtung und die Pflege überneh-
men.
(4) Reihengräber/Urnenreihengräber
müssen innerhalb von sechs Monaten
nach der Bestattung, Wahlgräber /
Urnenwahlgräber innerhalb von 6 Mo-
naten nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechtes hergerichtet werden. Wird ein
Reihengrab/Urnenreihengrab nicht
ordnungsgemäß hergerichtet oder ge-
pflegt, hat der verantwortliche Nut-
zungsberechtigte nach schriftlicher
Aufforderung der Friedhofsverwaltung
die Grabstätte innerhalb einer angemes-
senen Frist in Ordnung zu bringen. Ist
der Verantwortliche nicht bekannt oder
nur mit besonderem Aufwand zu er-
mitteln, wird durch eine öffentliche
Bekanntmachung auf die Verpflichtung
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zur Herrichtung und Pflege hingewie-
sen. Außerdem wird der unbekannte
Verantwortliche durch ein Hinweis-
schild auf der Grabstätte aufgefordert,
sich mit der Friedhofsverwaltung in
Verbindung zu setzen. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis drei Mona-
te unbeachtet, kann die Friedhofs-
verwaltung
a) die Grabstätte abräumen, einebnen
und einsäen und
b) Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen beseitigen lassen.
(5) Für Wahlgräber/Urnenwahlgräber
gilt Abs. 4 entsprechend. Kommt der
Nutzungsberecht ig te  se iner  Ver-
p f l i ch tung n ich t  nach ,  kann d ie
Friedhofsverwaltung in diesem Fall
die Grabstätte auf seine Kosten in
Ordnung bringen lassen oder das
Nutzungsrecht ohne Entschädigung
entz iehen.  In  dem Entz iehungs-
bescheid wird der Nutzungsberech-
tigte aufgefordert, das Grabmal und
die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerha lb  von  dre i  Monaten  nach
Unanfechtbarkeit des Entziehungs-
be-scheides zu entfernen.
(6) Bei nicht ordnungsgemäßem Grab-
schmuck gelten Abs. 4 und 5 entspre-
chend. Wird die Aufforderung nicht
befolgt oder ist der Verantwortliche
nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln, kann die
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck
entfernen.
(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und
Veränderung der gärtnerischen Anla-
gen außerhalb der Grabstätten obliegt
ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

VI.VI.VI.VI.VI. Leichenhallen und  Leichenhallen und  Leichenhallen und  Leichenhallen und  Leichenhallen und TTTTTrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiern
§ 23§ 23§ 23§ 23§ 23
Benutzung der LeichenhallenBenutzung der LeichenhallenBenutzung der LeichenhallenBenutzung der LeichenhallenBenutzung der Leichenhallen
(1) Die Landeshauptstadt Dresden stellt
auf ihren Friedhöfen Leichenhallen oder
sonstige Räume, in denen die Leichen
bis zu ihrer Beisetzung aufbewahrt
werden, zur Verfügung.
(2) Leichenhallen und andere Betriebs-
räume dürfen nur in Begleitung des
Friedhofspersonals betreten werden.
(3) Das Öffnen des Sarges kann aus-
geschlossen werden, wenn der Zu-
stand der Leiche dies erforderlich
macht. Die Särge der an meldungs-
pflichtigen übertragbaren Krankheiten
Verstorbenen sind zu kennzeichnen
und gesondert aufzustellen. Sie blei-
ben grundsätzlich geschlossen. Die
Besichtigung dieser Leichen bedarf
der  vorher igen Zust immung des
Amtsarztes.
(4) Spätestens eine Viertelstunde vor
Beginn der Beisetzung sind die Särge
endgültig zu schließen.

§ 24§ 24§ 24§ 24§ 24
TTTTTrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiernrauerfeiern
(1) Trauerzeremonien finden in einem
der Feierräume (Feierhallen oder sons-
tige Räume) statt. Bei Erdbestattungen
können sie auch am Grab vorgenom-
men werden. Während der Trauerfeier
bleibt der Sarg geschlossen.
(2) Sofern keine gesundheitlichen oder
sonstige Bedenken bestehen, können
die Hinterbliebenen den in den Ver-
abschiedungsräumen aufgebahrten
Verstorbenen während der mit der
Friedhofsverwaltung vereinbarten Zei-
ten sehen.
(3) Musik- oder Gesangsdarbietungen
bedürfen der vorherigen Anmeldung
bei der Friedhofsverwaltung. Es ist
ausschließlich die in den Feierräumen
vorhandene Musikwiedergabetechnik
zu benutzen.
(4) Die Orgeln und Harmonien in den
Feierräumen dürfen grundsätzlich nur
von zugelassenen Organisten gespielt
werden.
(5) Sämtliche Ton-, Bild- bzw. sonstige
Mitschnitte von Trauer- bzw. Gedenk-
feiern und ähnlichen Veranstaltungen
sowie von Friedhofsanlagen zu kom-
merziellen Zwecken bedürfen der Er-
laubnis der Friedhofsverwaltung und
des Presseamtes der Landeshaupt-
stadt Dresden.
Aufzeichnungen bei privaten Trauer-
feiern sind durch den Auftraggeber
mit der Friedhofsverwaltung abzu-
stimmen.
(6) Trauerfeiern sind so abzuhalten,
dass die Würde des Toten und das sitt-
liche Empfinden der Allgemeinheit nicht
verletzt werden.

VII. SchlussvorschriftenVII. SchlussvorschriftenVII. SchlussvorschriftenVII. SchlussvorschriftenVII. Schlussvorschriften
§ 25§ 25§ 25§ 25§ 25
Alte RechteAlte RechteAlte RechteAlte RechteAlte Rechte
(1) Bei Grabstätten, über welche die
Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-Treten
dieser Satzung bereits verfügt hat, rich-
ten sich die entstandenen Grab-
nutzungsrechte nach den bisherigen
Vorschriften.
(2) Der Wiedererwerb und die Verlän-
gerung des Nutzungsrechts an diesen
Grabstätten richtet sich nach dieser
Satzung.
(3) Die vor dem In-Kraft-Treten die-
ser Satzung entstandenen Grabrechte
von unbegrenzter oder unbestimm-
ter  Dauer  werden auf  zwei  Nut-
zungszeiten seit Erwerb begrenzt.
Sie enden jedoch nicht vor Ablauf ei-
nes Jahres nach In-Kraft-Treten die-
ser Satzung und der Ruhezeit der
zuletz t  be igesetzten Leiche oder
Asche.

 Seite 22
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§ 26§ 26§ 26§ 26§ 26
HaftungHaftungHaftungHaftungHaftung
Die Landeshauptstadt Dresden haftet
nicht für Schäden, die durch nicht
satzungsgemäße Benutzung der
Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrich-
tungen, durch dritte Personen, Tiere,
Umwelteinflüsse oder Naturgewalten
entstehen. Ihr obliegen keine beson-
deren Obhuts- oder Überwachungs-
pf l ichten.  Im Übr igen haf tet  d ie
Landeshauptstadt Dresden nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die
Vorschriften über Amtshaftung blei-
ben unberührt.

§ 27§ 27§ 27§ 27§ 27
GebührenGebührenGebührenGebührenGebühren
Für die Benutzung der von der Lan-
deshauptstadt Dresden verwalteten
Friedhöfe und ihrer Einrichtungen
sind Gebühren nach der jeweils gel-
tenden Friedhofsgebührensatzung zu
entrichten.

§ 28§ 28§ 28§ 28§ 28
OrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124
Abs. 1 Ziff. 1 SächsGemO handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig:
1. einen Friedhof entgegen § 4 außer-
halb der bekannt gegebenen Öffnungs-
zeiten unbefugt betritt;
2. au f  e inem Fr iedhof  Ruhe und
Ordnung stört oder die Weisungen
des Fr iedhofspersonals nicht be-
folgt (§ 5 Abs. 1) bzw. gegen die
Verhaltensregeln nach § 5 Abs. 3
verstößt;
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem
Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6
Abs. 1) oder gegen Vorschriften des
§ 6 Abs. 4 bis 8 verstößt;
4. Särge oder Urnen verwendet, die
nicht den Anforderungen des § 8 ent-
sprechen;
5. Grabmale oder sonst ige Grab-
ausstattung entgegen § 18 ohne Zu-
stimmung oder von der Zustimmung
abweichend errichtet oder verändert
oder durch Dritte errichten oder ver-
ändern lässt;
6. bei der Aufstellung eines Grabmales
gegen § 19 verstößt;
7. Grabmale und sonstige Grabausstat-
tungen nicht in verkehrssicherem Zu-
stand hält (§ 20).
(2) Die Ordnungswidrigkeiten können
mit einer Geldbuße geahndet wer-
den.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
die Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist
die Landeshauptstadt Dresden.

§ 29§ 29§ 29§ 29§ 29
In-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-Treten und reten und reten und reten und reten und AußerAußerAußerAußerAußer-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-Tre-re-re-re-re-
tententententen
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach
ihrer Veröffentlichung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofs-
satzung der Landeshauptstadt Dresden
vom 16. Mai 1997 (Dresdner Amtsblatt
vom 12. Juni 1997) außer Kraft.

Dresden, 7. Juli 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr..... Lutz  Lutz  Lutz  Lutz  Lutz VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

Anlage 1 zur Friedhofssatzung: Richt-Anlage 1 zur Friedhofssatzung: Richt-Anlage 1 zur Friedhofssatzung: Richt-Anlage 1 zur Friedhofssatzung: Richt-Anlage 1 zur Friedhofssatzung: Richt-
linie für die Gestaltung der Grabma-linie für die Gestaltung der Grabma-linie für die Gestaltung der Grabma-linie für die Gestaltung der Grabma-linie für die Gestaltung der Grabma-
le und Grabstättenle und Grabstättenle und Grabstättenle und Grabstättenle und Grabstätten
1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines1. Allgemeines
Die nachstehenden Bestimmungen und
Richtlinien legen fest
■ Art, Größe und Aufstellung der Grab-
male und der sonstigen Grabausstat-
tungen,
■ Art und Umfang der Grabbepflan-
zungen.

2. Wahlmöglichkeiten2. Wahlmöglichkeiten2. Wahlmöglichkeiten2. Wahlmöglichkeiten2. Wahlmöglichkeiten
2.1 In den städtischen Friedhöfen gel-
ten besondere Gestaltungsvorschriften
mit Ausnahme der in Punkt 3.2 ge-
nannten Grabfelder.
2.2 Es besteht die Möglichkeit, eine
Grabstätte in einer Abteilung mit beson-
deren oder in einer Abteilung ohne be-
sondere Gestaltungsvorschriften zu
wählen. Wird von der Wahlmöglichkeit
bei Anmeldung einer Bestattung kein
Gebrauch gemacht, so erfolgt die Bei-
setzung in einer Abteilung mit beson-
deren Gestaltungsvorschriften.

3. Grabmale in Abteilungen ohne be-3. Grabmale in Abteilungen ohne be-3. Grabmale in Abteilungen ohne be-3. Grabmale in Abteilungen ohne be-3. Grabmale in Abteilungen ohne be-
sondere Gestaltungsvorschriftensondere Gestaltungsvorschriftensondere Gestaltungsvorschriftensondere Gestaltungsvorschriftensondere Gestaltungsvorschriften
3.1 Die Grabmale in den Abteilungen
ohne  besondere  Ges ta l tungsvor-
schriften unterliegen in Material, Ge-
staltung, Bearbeitung und Anpas-
sung an die Umgebung keinen be-
sonderen Anforderungen. Das Grabmal
darf jedoch über die Grundfläche des
Grabes nicht hinausragen und die
Durch führung  von  we i te ren  E rd-
bestattungen und Urnenbeisetzun-
gen nicht behindern. Die Maße des
Grabmales sollen in einem ausgewo-
genen Verhältnis zur Grabfläche ste-
hen und angrenzende Grabste l le
nicht beeinträchtigen.
3.2 Grabfelder ohne besondere Ge-
staltungsvorschriften sind:
Heidefriedhof:
Grabfeld für Erdbestattungen: E 11
Grabfeld für Urnenbeisetzungen: U 3
Urnenhain Tolkewitz: Grabfeld Neuer
Park R, N, T, S, M

4. Grabmale in Abteilungen mit be-4. Grabmale in Abteilungen mit be-4. Grabmale in Abteilungen mit be-4. Grabmale in Abteilungen mit be-4. Grabmale in Abteilungen mit be-
sonderen Gestaltungsvorschriftensonderen Gestaltungsvorschriftensonderen Gestaltungsvorschriftensonderen Gestaltungsvorschriftensonderen Gestaltungsvorschriften
4.1 Grundsätzlich ist das Aufstellen nur
eines Grabmales je Grabstätte gestat-
tet. In Ausnahmefällen und in Abhän-
gigkeit von der Größe der Grabstätte
kann die Friedhofsverwaltung bei
mehrstelligen Wahlgräbern/Urnen-
wahlgräbern Ausnahmen genehmigen.
4.2 Als Material sind Naturstein, Holz
oder Metall zu verwenden. Diese müs-
sen einwandfrei beschaffen, material-
gerecht verarbeitet, wetterbeständig
und bruchsicher sein. Grundsätzlich
dürfen höchstens zwei verschiedene
Materialien für ein Grabmal verwendet
werden.
4.3 Die Bearbeitung ist grundsätzlich
materialentsprechend vorzunehmen.
Grabmale aus Stein sollen behauen
sein. Feiner bearbeitete Flächen, bis
maximal zum Mattschliff, sind als
Gestaltungsmittel möglich.
An einem Grabmal sollen nicht mehr
als zwei unterschiedliche Bearbei-
tungsstufen auftreten. Steingrabmale
sollen aus einem Stück hergestellt sein.
Bei mehrteiligen Grabmalen müssen
die Einzelteile fest miteinander verbun-
den sein. Sockel sind unzulässig. Grab-
male aus Holz und Metall sind in allen
Bearbeitungsstufen zulässig. Farbige
Anstriche, ebenso gold- und silber-
farbene sind nicht gestattet.
4.4 Die Form eines Grabmales soll dem
Material gerecht werden, einfach und
ausgewogen sein. Die aufstrebende
oder lagernde Grundform muss klar
erkennbar sein. Eine Abstimmung des
Grabmales in Form und Farbe auf die
benachbarten Grabstätten ist unerläss-
lich.
4.5 Die Maße des Grabmales müssen
sich in die jeweiligen Gräberfelder ein-
ordnen und in einem ausgewogenen
Verhältnis zur Grabfläche stehen. Aus
bestattungstechnischen Gründen und
zur Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit sowie zur Erhaltung der Grab-
feldräume sind einzelne Grabmalmaße
zu begrenzen:

Stehende GrabmaleStehende GrabmaleStehende GrabmaleStehende GrabmaleStehende Grabmale
(NGF = Nettograbfläche)

max. Höhe    max. Breite    Mindeststärke

Urnen-

gräber

bis 1 m²

NGF

Urnen-

gräber

über 1m²

NGF

Einstellige

Erdgräber

Mehr-

stellige

Erdgräber

Liegende GrabmaleLiegende GrabmaleLiegende GrabmaleLiegende GrabmaleLiegende Grabmale

    max. Ansichtsfläche
Urnengräber      0,25 m²
Einstellige Erdgräber      0,45 m²
Mehrstellige Erdgräber      0,80 m²

Grabmale mit Abmessungen, die von
diesen Vorgaben abweichen, sind un-
ter besonderen Voraussetzungen mög-
lich. Sie bedürfen jedoch einer Prüfung
und ausdrückl ichen Genehmigung
durch die Friedhofsverwaltung.
4.6 Schrift und Symbole oder Orna-
mente sind als wesentl iches Ge-
staltungsmittel für alle Flächen des
Grabmales zu nutzen. Sie sind aus dem
jeweiligen Material zu entwickeln und
in Größe und Form auf die Flächen ab-
zustimmen. Schriften im Stein sind
ausreichend tief oder erhaben zu ar-
beiten, so dass allenfalls eine leichte
Tönung erforderlich ist. Dabei ist nur
ein Farbton je Grabmal zu verwenden.
Schriften bei Holz- oder Metallgrab-
malen sind vertieft oder erhaben mög-
lich.
Das Aufbringen von Metallschriften auf
Steinen ist gestattet. Gold- und Silber-
schrift bedürfen der ausdrücklichen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.
Porzellan-, Glas-, Emaille- oder Kunst-
stofftafeln und Lichtbilder sowie licht-
bildähnliche Gravuren sind nicht ge-
stattet.
4.7 In Ausnahmefäl len kann die
Friedhofsverwaltung auf Antrag Abwei-
chungen von diesen Regelungen ge-
nehmigen, dazu bedarf es einer vor-
herigen Prüfung.

5. Sonstige Grabausstattung5. Sonstige Grabausstattung5. Sonstige Grabausstattung5. Sonstige Grabausstattung5. Sonstige Grabausstattung
5.1 Grabausstattung (z. B. Grablichter
oder -laternen) müssen in einem aus-
gewogenen Verhältnis zur Grabfläche
stehen. Ihre Höhe darf 25 cm nicht
überschreiten. Sie dürfen nicht orts-
fest mit Fundament und dgl. errichtet
werden.
5.2 Grabeinfassungen sind grundsätz-
lich nicht  zulässig.
In Ausnahmefällen bedarf es vor dem
Anbringen, neben einer Genehmigung,
auch der Maß- und Materialvorgabe
durch die Friedhofsverwaltung.
5.3 Wintereindeckung duldet die
Friedhofsverwaltung nur auf den indi-
viduellen Grabbeeten, und nur, sofern
dort keine von ihr angelegte Stauden-
grundbepflanzung vorhanden ist. Die

  65 cm       40 cm             12 cm

  80 cm       45 cm             12 cm

90 cm 50 cm 13 cm

110 cm 70 cm 14 cm
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Wintereindeckung ist von den Veran-
lassenden im Frühjahr zu entfernen.

6. Anlage und Bepflanzung der Grab-6. Anlage und Bepflanzung der Grab-6. Anlage und Bepflanzung der Grab-6. Anlage und Bepflanzung der Grab-6. Anlage und Bepflanzung der Grab-
stättenstättenstättenstättenstätten
6.1 Grabfelder werden durch sand-
geschlämmte Wege, durch Rasen- oder
Plattenwege erschlossen. Diese Wege
sind ebenso wie Bäume, Sträucher und
Rasenflächen Bestandteil des Friedho-
fes und dürfen durch die für die Grab-
pflege Verantwortlichen nicht verän-
dert werden.
6.2 Grabstätten sind so bald wie mög-
lich nach der Bestattung/Beisetzung
gärtnerisch zu gestalten. Diese Arbei-
ten kann der für die Grabpflege ver-
antwortliche Stellenscheininhaber in
Auftrag geben.
6.3 Das Grabbeet ist in hügellosen
Grabfeldern in gleicher Höhe wie die
umgebenden Wege bzw. das anschlie-
ßende Gelände anzulegen. In Grab-
feldern mit zugelassener Hügelung ist
eine einheitliche Hügelhöhe von 15 cm
einzuhalten.
6.4 Grabstätten sind überwiegend flä-
chenhaft zu bepflanzen.
Die Bepflanzung soll sich in Art und Ge-
staltung der Umgebung anpassen.
Höherwachsende Gehölze, Stauden und
Rosen sind sparsam zu verwenden.

Es sind grundsätzlich nur Pflanzen zu-
lässig, die durch ihre Höhe und Breite
die benachbarten Grabstätten oder den
Betriebsablauf nicht beeinträchtigen.
Richtmaß für die max. Höhe der Be-
pflanzung ist die Höhe des Grabsteins.
Pflanzen, die für den jeweiligen Fried-
hof besonders zu empfehlen sind, wer-
den in einer Pflanzenliste aufgeführt,
die in der Friedhofsverwaltung einseh-
bar ist.
6.5 Auf bereits vorhandenen Grabstät-
ten dürfen über 1,50 m hohe Gehölze
nur in Absprache mit der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden.
Sofern solche Gehölze stören oder die
Verkehrssicherheit gefährden, können
sie durch die Friedhofsverwaltung zu
Lasten des Grabnutzers entfernt oder
zurückgeschnitten werden.
6.6 Für ausgewählte Grabfelder kann
festgelegt werden, dass Grabstätten
oder -abteilungen mit Rasen einzusäen
oder mit Polsterstauden oder Klein-
gehölzen zu bepflanzen und die Grab-
beete kleiner anzulegen sind.
In solchen Fällen wird die Grabstätte
von der Friedhofsverwaltung angelegt,
lediglich das Grabbeet ist dann die
Pflegefläche für die Verantwortlichen.
In diesem Fal le sind die Flächen
vorzugsweise mit Stauden oder Som-

merblumen zu bepflanzen.
6.7 Urnengemeinschaftsanlagen und
Urnengemeinschaftsgräber werden ge-
nerell von der Friedhofsverwaltung an-
gelegt und gepflegt. Für das Ablegen
von Blumengebinden und -sträußen auf
diesen Grabstätten sind ausschließlich
die dafür vorgesehenen Ablageschalen
und -behälter zu benutzen.
Grundsätzlich ist das Bepflanzen der
Urnengemeinschaftsanlagen/-gräber
mit individuellem Grabschmuck nicht
gestattet. Dieser wird von der Friedhofs-
verwaltung beseitigt. Eine Aufbewah-
rungs- oder Entschädigungspflicht
besteht nicht.
6.8 Platten auf Einzelgräbern sind nur
als Unterlage für Pflanzschalen gestat-
tet; auf mehrstelligen Grabstätten dür-
fen Trittplatten angeordnet werden. Sie
sollen aus Naturstein sein.
6.9 Grabstätten dürfen weder mit Kies
noch mit Sand, Splitt usw. bestreut oder
ausgestaltet werden.

7. 7. 7. 7. 7. Pflege und Schmuck der Grab-Pflege und Schmuck der Grab-Pflege und Schmuck der Grab-Pflege und Schmuck der Grab-Pflege und Schmuck der Grab-
stättenstättenstättenstättenstätten
Die Grabpflege können die Verantwort-
lichen selbst wahrnehmen oder einem
für den betreffenden Friedhof zugelas-
senen Friedhofsgärtner übertragen.
7.2 Die Wege sowie Rahmen- und

Gliederungspflanzungen in den Grab-
feldern werden von der Friedhofs-
verwaltung gepflegt. Vegetation auf den
Wegen um das Grab darf von den Ver-
antwortlichen nur mechanisch besei-
tigt werden. Die Wege dürfen nicht mit
Kies, Splitt oder ähnlichem Material
bestreut werden.
7.3 Grabstätten können mit Kränzen,
Gebinden, Pflanzen, Topfpflanzen und
Schnittblumen geschmückt werden.
Grabschmuck jeglicher Art soll frei von
unverrottbaren Bestandteilen sein. Stö-
rende Kunststoffteile darf die Friedhofs-
verwaltung ohne gesonderte Ankündi-
gung entfernen; ein Anspruch auf Er-
satz besteht nicht. Insbesondere ist es
nicht gestattet, Konservendosen, Ein-
machgläser und dgl. auf den Gräbern
und Grabmälern aufzustellen.
7.4 Unansehnlich gewordener Grab-
schmuck und sonstige Abfälle von der
Grabstätte sind in den Abfallbehältern
des Friedhofes zu entsorgen. Die auf-
gestellten Sammelbehälter für die ge-
trennte Erfassung der Abfälle sind ent-
sprechend ihrer Kennzeichnung zu
nutzen. Leere Vasen, Schalen, Töpfe,
Geräte und dgl.  dürfen nicht im
Friedhofsgelände gelagert werden.
7.5 Der Einsatz von Chemikalien jegli-

Anzeige

 Seite 24



27. Juli 2006/Nr. 29-30

24

Dresdner Amtsblatt

cher Art (wie Unkrautbekämpfungs-,
Pflanzenschutz- oder Steinreinigungs-
mittel) ist nicht gestattet.
7.6 Die Friedhofsverwaltung ist berech-
tigt, verwelkten Grabschmuck zu ent-
fernen.

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4
SächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung

von Verfahrens- oder Formvorschriften
zu Stande gekommen sein, gilt sie ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widerspro-
chen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
der Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung  begrün-

Antrag Nr.

an       
(Friedhofsverwaltung)

auf Genehmigung zur Anfertigung und Aufstellung eines Grabmals auf   

(Bezeichnung des Friedhofes)

Name der verstorbenen Person     

Todestag    Bestattungstag  

Reihengrab - Wahlgrab - Urnengrab - Urnenwahlgrab

Abteilung    Reihe Nr.
 

Besteller     
  

      
 

     
  

    , am  200

Verkaufswert     
  

(Firmenstempel und Unterschrift des Ausführenden)

       

Bemerkung der Verwaltung

1. Grabmale sind durch Dübel mit dem Gründungsstein zu verbinden

2. Allseitig gleichwertig bearbeitete Denkmale

      
 

  
  

Prüfungsgebühr             EUR      Genehmigt am      nachgeprüft bei Aufstellung

Bezahlt am       am  
 

  

        durch  
 

 
 

den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Jahresfrist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

Raum für Zeichnungen mit genauen Maßen Querschnitt
Vorderansicht

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     
  
Grundriß  Schriftprobe

 
 

 
 

 
      
 
1. Material     5. Text

2. Bearbeitung  
a) Vorderseite     

b) Seitenflächen     

c) Rückseite      

3. Schrift  
a) Art      

b) Ausführung  

c) Farbe      

4. Ornamente  
a) Ausführung  

b) Farbe      
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In der Amtlichen Bekanntmachung vom
13. Juli 2006 im Dresdner Amtsblatt
Nr. 28/2006, Seite 19, wurde die Gren-
ze des räumlichen Geltungsbereichs
des o. g. Bebauungsplans (Satzungs-
beschluss des Stadtrates vom 29. Juni
2006) teilweise fehlerhaft dargestellt.
Im folgenden Übersichtsplan ist der
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
zeichnerisch korrekt wiedergegeben.

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 79 Dresden-
Altstadt II Nr. 1 Johannstadt Nord
– Satzungsbeschluss, Berichtigung –

Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau hat in seiner Sitzung am 5.
Juli 2006 nach § 2 Absatz 1 i. V. m. §
12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB)
mit Beschluss Nr. V1306-SB37-06 die
Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes mit der Bezeichnung
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 662, Dresden-Mickten, Umnutzung
Straßenbahnhof Mickten, beschlossen.
Mit dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan sollen folgende Ziele ange-
strebt werden:
– Umnutzung und Neuentwicklung des
Gebietes mit Einrichtungen des Einzel-
handels unter möglichst weitgehender
Einbeziehung der vorhandenen Bau-
substanz,
– Errichtung einer vollsortierten
Einzelhandelseinrichtung mit ca. 1200 m²
Verkaufsfläche, eines Discounters mit
800 m² Verkaufsfläche sowie weiterer
Einrichtungen für Einzelhändler (Dro-
gerie, Blumen etc.) in der Größenord-
nung von insgesamt 1800 m² Ver-
kaufsfläche,
– Erschließung des Vorhabens von der
Sternstraße und der Lommatzscher
Straße,
– weitgehender Erhalt der Fassaden der
Wagenhallen zur Franz-Lehmann-Stra-
ße und Teileinbeziehung der Fassaden
zur Lommatzscher Straße und
– Ausbildung eines raumbildenden Ele-
ments an der Lommatzscher Straße in
Richtung Leipziger Straße (Kopffassade
der ehemaligen Wagenhalle).
Der Geltungsbereich des vorhaben-

Amtliche Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 662 Dresden-Mickten,
Umnutzung Straßenbahnhof Mickten
– Aufstellungsbeschluss, Vorstellung der Planung und frühzeitige öffentliche Auslegung –

bezogenen Bebauungsplanes Nr. 662,
Dresden-Mickten, Umnutzung Stra-
ßenbahnhof Mickten, wird begrenzt:
– im Norden durch die Lommatzscher
Straße,
– im Osten durch die Leipziger Straße,
– im Süden durch die Sternstraße und
– im Westen durch die Franz-Leh-
mann-Straße.
Der Geltungsbereich umfasst das Flur-
stück 183/1 der Gemarkung Dresden-
Mickten. Der Geltungsbereich ist in dem
folgenden Übersichtsplan zeichnerisch
dargestellt. Maßgebend ist die zeich-
nerische Darstellung im Maßstab 1 :
500.
Die Öffentlichkeit wird nach § 3 Absatz
1 Satz 1 BauGB über das Vorhaben
sowie über die voraussichtlichen Aus-

wirkungen der Planung in einer öffent-
lichen Erörterung am Dienstag, 12.Dienstag, 12.Dienstag, 12.Dienstag, 12.Dienstag, 12.
SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptember,,,,, 18.00 Uhr  18.00 Uhr  18.00 Uhr  18.00 Uhr  18.00 Uhr im Ortsamt
Pieschen, Bürgersaal, Bürgerstraße 63,
01127 Dresden, unterrichtet. Im Rah-
men der Vorstellung wird der Öffent-
lichkeit Gelegenheit gegeben, sich über
die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planung und die künftige Bebauung des
Gebietes zu informieren, sie zu erör-
tern sowie Stellungnahmen vorzubrin-
gen.
Der Vorentwurf des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 662 liegt
darüber hinaus mit seiner Begründung
vom 14. August bis einschließlich 14.vom 14. August bis einschließlich 14.vom 14. August bis einschließlich 14.vom 14. August bis einschließlich 14.vom 14. August bis einschließlich 14.
September 2006 September 2006 September 2006 September 2006 September 2006 in der Stadtverwal-
tung der Landeshauptstadt Dresden,
Foyer des Technischen Rathauses,

Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, während folgender Sprechzeiten
aus:
Montag, Freitag
9.00–12.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag
9.00–18.00 Uhr
Mittwoch
geschlossen.
Während der frühzeitigen öffentlichen
Auslegung hat jedermann die Möglich-
keit, Einsicht in den Vorentwurf des
Bebauungsplanes zu nehmen und Stel-
lungnahmen schriftlich beim Stadt-
planungsamt der Landeshauptstadt
Dresden, Postfach 12 00 20, 01001
Dresden, abzugeben oder während der
Sprechzeiten im Stadtplanungsamt,
Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, Zimmer 2006 (2. Obergeschoss),
zur Niederschrift vorzubringen.
Stellungnahmen, die nicht während der
Auslegungsfrist abgegeben werden,
können bei der Beschlussfassung über
den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Ab-
satz 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB).
Zusätzlich sind die Planunterlagen zur
Information in der Internetpräsentation
der Landeshauptstadt Dresden unter
www.dresden.de, Bereich „Stadt-
entwicklung und Umwelt, Aktuelle
Offenlagen“ einsehbar.

Dresden, 19. Juli 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

Es wird darauf hingewiesen, dass un-
abhängig von der Bekanntmachung
der Berichtigung der Bebauungsplan
Nr. 79, Dresden-Altstadt I I  Nr. 1,
Johannstadt Nord, am 13. Juli 2006 in
Kraft getreten ist.

Dresden, 24. Juli 2006
gez.gez.gez.gez.gez. i. i. i . i . i .     VVVVV..... F F F F Feßenmayreßenmayreßenmayreßenmayreßenmayr
Zweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter Bürgermeister
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau hat in seiner Sitzung am 5.
Juli 2006 mit Beschluss-Nr. V1303-
SB37-06 beschlossen, nach § 1 Ab-
satz 8 und § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) ein Änderungsverfahren für
den im Gebiet Stadterweiterung Kötz-
schenbroder Straße/Lommatzscher
Straße aufgestellten Bebauungsplan Nr.
110 durchzuführen. Der zu ändernde
Bebauungsplan trägt die Bezeichnung
Bebauungsplan Nr. 110.3, Dresden-
Kaditz/Mickten, Kötzschenbroder Stra-
ße/Lommatzscher Straße (3 . Änderung

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 110.3 Dresden-Kaditz/Mickten, Kötzschenbroder Straße/
Lommatzscher Straße (3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 110)
– Aufstellungsbeschluss –

zum Bebauungsplan Nr. 110).
Mit der Änderung des Bebauungs-
planes wird das Ziel verfolgt, die
planungsrechtlichen Grundlagen für die
Ausweisung von Wohnbauflächen für
Einfamilienhäuser in städtischen Struk-
turen zu schaffen.
Der zu ändernde Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 110.3, Dresden-Kaditz/
Mickten, Kötzschenbroder Straße/Lom-
matzscher Straße, wird begrenzt:
– im Nordosten durch die nordöstliche Gren-
ze der Flurstücke 788/12, 788/13, 788/14,
– im Osten durch die westliche Grenze

der Flurstücke 788/12, 393/9, 394/9,
396/13, 397/13,
– im Südwesten durch die südwestli-
che Grenze der Flurstücke 397/13, 398/
16, 399/17, 400/7, 401/11, 415/7,
416/7, 418/8, 418/4, 418/9, 435/2,
428/9, 428/13, 428/12, 428/15, 329/
8, 328/8, 327/10 und
– im Westen durch die östliche Grenze der
Flurstücke 788/14, 428/15 und 327/10.
Der Geltungsbereich umfasst die Flur-
stücke die Flurstücke 327/10, 328/8,
329/8, 393/9, 394/9, 396/13, 397/13,
398/16, 399/17, 400/7, 401/5, 401/11,

415/3, 415/4, 415/7, 416/3, 416/4,
416/7, 418/8, 418/9, 428/9, 428/12,
428/13, 428/15, 435, 435b, 435/2,
439/1, 788/12, 788/13, 788/14 und
Teile des Flurstücks 418/4 der Gemar-
kung Dresden-Mickten.
Der Bereich der Änderung ist in dem fol-
genden Übersichtsplan zeichnerisch dar-
gestellt. Maßgebend ist die zeichnerische
Darstellung im Maßstab 1 : 500.

Dresden, 19. Juli 2006
gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau/Stadtrat hat aufgrund von Än-
derungen und Ergänzungen des Ent-
wurfes zum Bebauungsplan am 5. Juli
2006 nach § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) mit Beschluss-Nr. V1305-SB37-
06 die erneute öffentliche Auslegung des
Bebauungsplanes beschlossen.
Der Bebauungsplan wurde insbe-
sondere in folgenden Punkten geän-
dert und ergänzt:
– Verkleinerung der Kubatur des
Ergänzungsbaues
– Durch die Änderung des Ergänzungs-
konzeptes wird nunmehr die Nutzung
für den Neubau als Funktionsgebäude
für Sportler u.a. mit Umkleide-, Sani-
tär- und Übernachtungsmöglichkeiten
festgelegt.
Die Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches ist in dem folgenden Über-
sichtsplan zeichnerisch dargestellt.
Maßgebend für den Geltungsbereich ist
allein die zeichnerische Festsetzung im
Bebauungsplan.
Der geänderte Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 298 liegt mit seiner
Begründung und den wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen zum Vorhaben vom 7.vom 7.vom 7.vom 7.vom 7.
AugustAugustAugustAugustAugust     bis einschließlich 4. Septem-bis einschließlich 4. Septem-bis einschließlich 4. Septem-bis einschließlich 4. Septem-bis einschließlich 4. Septem-
berberberberber     2006 2006 2006 2006 2006 in der Stadtverwaltung der
Landeshauptstadt Dresden, Foyer des
Technischen Rathauses, Hamburger

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 298 Dresden-Weißig Nr. 13, Erweiterung Sport- und
Vereinshaus „Fun Fun“
– Erneute öffentliche Auslegung –

Straße 19, 01067 Dresden, während
folgender Sprechzeiten aus:
Montag, Freitag: 9.00–12.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 9.00–18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen.
Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen sind verfügbar:
–  S t e l l ungnahmen  zu r  N i ede r -–  S t e l l ungnahmen  zu r  N i ede r -–  S t e l l ungnahmen  zu r  N i ede r -–  S t e l l ungnahmen  zu r  N i ede r -–  S t e l l ungnahmen  zu r  N i ede r -
schlagswasserbewirtschaftungschlagswasserbewirtschaftungschlagswasserbewirtschaftungschlagswasserbewirtschaftungschlagswasserbewirtschaftung
– Privatperson, Schreiben vom 8. Au-
gust 2003
– Stellungnahmen zu den Belangen– Stellungnahmen zu den Belangen– Stellungnahmen zu den Belangen– Stellungnahmen zu den Belangen– Stellungnahmen zu den Belangen
Boden,Boden,Boden,Boden,Boden,     WWWWWasserasserasserasserasser,,,,, Klima, Klima, Klima, Klima, Klima, Lufthygiene, Lufthygiene, Lufthygiene, Lufthygiene, Lufthygiene,
Lärm, Natur- und LandschaftsschutzLärm, Natur- und LandschaftsschutzLärm, Natur- und LandschaftsschutzLärm, Natur- und LandschaftsschutzLärm, Natur- und Landschaftsschutz
– Landeshauptstadt Dresden, Umwelt-
amt, Schreiben vom 2. März 2006
– Staatliches Umweltfachamt Radebeul,
Schreiben vom 4. und 25. August 2003
– Gutachten zur Bodenbeschaffen-– Gutachten zur Bodenbeschaffen-– Gutachten zur Bodenbeschaffen-– Gutachten zur Bodenbeschaffen-– Gutachten zur Bodenbeschaffen-
heit  und Niederschlagswasserbe-heit  und Niederschlagswasserbe-heit  und Niederschlagswasserbe-heit  und Niederschlagswasserbe-heit  und Niederschlagswasserbe-

wirtschaftungwirtschaftungwirtschaftungwirtschaftungwirtschaftung
– Geotechnisches Gutachten im Rah-
men der Planung zum Vereinsheim
Dresden, 30. März 1993, Ingenieur-
gesellschaft für Baugrund- und Alt-
lastenuntersuchung mbH
– Schallimmissionsprognose nach 18.
BimSchV, Bericht Nr. 53 653/1, Lange-
brück, 2. Dezember 2002, Müller-BBM
NL Dresden
– Grünordnungsplan zum Bebauungs-
plan Nr. 298, Glashütte, 24. April 2006,
Schulz UmweltPlanung, Glashütte.

Während der erneuten öffentlichen
Auslegung hat jedermann die Möglich-
keit, Einsicht in den geänderten Ent-
wurf des Bebauungsplanes und in die
wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen zu

nehmen und Stellungnahmen schrift-
l ich beim Stadtplanungsamt der
Landeshauptstadt Dresden, Postfach
12 00 20, 01001 Dresden, abzugeben
oder während der oben aufgeführten
Sprechzeiten im Stadtplanungsamt,
Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, Zimmer 2014 (2. Obergeschoss),
zur Niederschrift vorzubringen. Stel-
lungnahmen, die nicht während der
Auslegungsfrist abgegeben werden,
können bei der Beschlussfassung über
den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben (§ 3 Absatz 2 Halbsatz 2 BauGB).
Im gleichen Zeitraum ist auch die Ein-
sichtnahme in den geänderten Entwurf
des Bebauungsplanes und in die
bereits vorliegenden, wesentlichen
umweltbezogenen Stellungnahmen in
der Verwaltungsstel le Schönfeld-
Weißig, Zimmer 219, Bautzner Straße
3, 01328 Dresden, während der nor-
malen Sprechzeiten möglich.
Zusätzlich sind die Planunterlagen zur
Information in der Internetpräsentation
der Landeshauptstadt Dresden unter
www.dresden.de, Bereich „Stadt-
entwicklung und Umwelt, Aktuelle
Offenlagen“ einsehbar.

Dresden, 19. Juli 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

In dem nachstehend bezeichneten Ge-
biet soll ein Verfahren nach dem Gesetz
über die Bodensonderung unvermes-
sener und überbauter Grundstücke nach
der Karte (Bodensonderungsgesetz -
BoSoG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2182, 2215) durchgeführt werden.
Der Entwurf des Sonderungsplanes
dient, nach dem Bodensonderungs-
gesetz, zur Zuordnung von Grundstü-
cken zweckentsprechend ihrer Nutzung.
Der Geltungsbereich des Entwurfes des
Sonderungsplanes umfasst das Flur-Flur-Flur-Flur-Flur-
stück Nrstück Nrstück Nrstück Nrstück Nr..... 2959 2959 2959 2959 2959 der Gemarkung Dres-Gemarkung Dres-Gemarkung Dres-Gemarkung Dres-Gemarkung Dres-
den-Altstadt I.den-Altstadt I.den-Altstadt I.den-Altstadt I.den-Altstadt I. Die Lage des Sonderungs-

Amtliche Bekanntmachung

Bodensonderungsverfahren Nr. 03/98 (56) “Seevorstadt West”,
Gemarkung Dresden-Altstadt I
– Erneute Offenlage des Entwurfes des Sonderungsplanes gemäß § 8 Abs. 4 Bodensonderungsgesetz  (BoSoG) –

gebietes ist aus der Übersichtskarte (sie-
he unten) ersichtlich. Maßgebend ist die
zeichnerische Darstellung in der Flurkarte
im Maßstab 1 : 1 000.
Der Entwurf des Sonderungsplanes so-
wie die zu seiner Aufstellung verwand-
ten Unterlagen liegen vom 14. August 14. August 14. August 14. August 14. August
bis einschließlich 14. September 2006bis einschließlich 14. September 2006bis einschließlich 14. September 2006bis einschließlich 14. September 2006bis einschließlich 14. September 2006
bei der Sonderungsbehörde der Landes-
hauptstadt Dresden, dem Städtischen
Vermessungsamt, Hamburger Straße 19,
Zimmer 1045 während der Dienststun-
den zur Einsicht aus.
Alle Planbetroffenen sowie Inhaber von
Rückübertragungsansprüchen nach

dem Vermögensgesetz oder aus Resti-
tution (§ 11 Abs. 1 des Vermögenszu-
ordnungsgesetzes) oder beschränkten
dinglichen Rechten an den Grundstü-
cken können in den Entwurf des
Sonderungsplanes sowie seine Unter-
lagen einsehen und Einwände gegen
die getroffenen Festlegungen zu den
dinglichen Rechtsverhältnissen inner-
halb der Offenlegungsfrist erheben.

Dresden, 11. Juni 2006

gez. Krügergez. Krügergez. Krügergez. Krügergez. Krüger
Leiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des Vermessungsamtes
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau hat in seiner Sitzung am 5. Juli
2006 nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) mit Beschluss-Nr. V1264-SB37-
06 die Aufstellung eines Bebauungs-
planes mit der Bezeichnung Bebauungs-
plan Nr. 158, Dresden-Reick Nr. 2,
Wohnsiedlung Gasanstaltstraße, be-
schlossen.
Mit dem Bebauungsplan werden ins-
besondere folgende Planungsziele an-
gestrebt:
– Entwicklung eines qualitätsvollen
städtebaulichen Quartiers für „inner-
städtisches Wohnen im Grünen“
– Schaffung einer spannungsreichen
Verbindung von Einfamilienhäusern,
Stadtreihenhäusern und naturnahem
Landschaftsbild
– Ausbildung fehlender Raumkanten in
der Gasanstaltstraße und der Zschach-
witzer Straße
– Erarbeitung der Verkehrserschließung
für das Wohngebiet.
Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 158, Dresden-Reick Nr. 2,
Wohnsiedlung Gasanstaltstraße wird
begrenzt
– im Nordwesten durch die nordwest-

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 158
Dresden-Reick Nr. 2,
Wohnsiedlung Gasanstaltstraße
– Aufstellungsbeschluss –

lichen Flurstücksgrenzen der Flurstü-
cke bzw. Teile der Flurstücke 140/2,
140/20, 140/21, 240/3, 239 n
– im Nordosten durch die nordöstli-
chen Flurstücksgrenzen der Flurstücke
bzw. Teile der Flurstücke 240/3, 240 m,
239n
– im Südosten durch die südöstlichen
Flurstücksgrenzen der Flurstücke bzw.
Teile der Flurstücke 240 m und 140/2
– im Westen durch die westlichen
Flurstücksgrenzen der Flurstücke bzw.
Teile der Flurstücke 140/2, 140/11,
140/13, 140/15, 140/17, 140/19 und
140/21.
Der Geltungsbereich umfasst die Flur-
stücke 140/2, 140/11, 140/13, 140/15,
140/17, 140/19 und 140/21 und die
Flurstücke 239 n, 240/3, 240 m der
Gemarkung Seidnitz. Der Geltungs-
bereich ist in dem folgenden Über-
sichtsplan zeichnerisch dargestellt.
Maßgebend ist die zeichnerische Dar-
stellung im Maßstab 1:500.

Dresden, 19. Juli 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau hat in seiner Sitzung am 5.
Juli 2006 mit Beschluss-Nr. V1304-
SB37-06 beschlossen, nach § 1 Ab-
satz 8 und § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) ein Änderungsverfahren für
den im Gebiet Dresden-Striesen auf-
gestellten Bebauungsplan durchzufüh-
ren. Der zu ändernde Bebauungsplan
trägt die Bezeichnung Bebauungsplan
Nr. 90 K.1, Dresden-Striesen Nr. 13,
Geisingstraße/ehemalige Gärtnerei.
Im Zuge der verschiedenen Verhand-
lungen mit den betroffenen Grund-
stückseigentümern wurde deutlich,
dass für die konkrete Objektplanung im
Geltungsbereich der Planänderung ein
größerer planerischer Spielraum not-
wendig ist. In diesem Zusammenhang
sol len mit  der Änderung des Be-
bauungsplanes die Voraussetzungen
für eine zeitnahe Umsetzung der Pla-
nung geschaffen und u. a. die Einord-
nung eines Altenpflegeheims ermög-
licht werden.

Amtliche Bekanntmachung

Bebauungsplan Nr. 90 K.1
Dresden-Striesen Nr. 13,
Geisingstraße/ehemalige Gärtnerei
– Aufstellungsbeschluss –

Der zu ändernde Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 90 K.1, Dresden-
Striesen Nr. 13, Geisingstraße/ehema-
lige Gärtnerei, wird begrenzt:
– im Norden durch die Planstraße A
des Bebauungsplanes Nr. 90 K,
– im Osten durch die Haenel-Clauß-Str.,
– im Süden durch die Mansfelder Stra-
ße sowie deren Verlängerung gemäß
Bebauungsplan Nr. 90 K und
– im Westen durch die Geisingstraße.
Der Bereich umfasst die Flurstücke
345 b, 345 d und Teile der Flurstü-
cke 320/1, 344 a, 345, 345/1, 345/2,
345 c, 348/3, 348/15, 348/16, 348/17,
348 b der Gemarkung Striesen. Der
Bereich der Änderung ist in dem fol-
genden Übersichtsplan zeichnerisch
dargestellt. Maßgebend ist die zeich-
nerische Darstellung im Maßstab 1 :
1000.

Dresden, 24. Juli 2006
gez.gez.gez.gez.gez. i. i. i . i . i .     VVVVV..... F F F F Feßenmayreßenmayreßenmayreßenmayreßenmayr
Zweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter BürgermeisterZweiter Bürgermeister
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Hinweis: In der 31. und 33. Woche 2006
erscheint kein Dresdner Amtsblatt. Die
Ausschreibungen entnehmen Sie bitte dem
Sächsischen Ausschreibungsblatt (kosten-
pflichtig) vom Freitag der Vorwoche. Rück-
fragen: Frau Plau, Telefon (03 51) 4 20 31
83.

I Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Offizieller Name und Anschrift des öf-

fentlichen Auftraggebers: Landes-
hauptstadt Dresden, Geschäftsbereich,
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen,
Frau Schreier, PF 120020, 01001 Dres-
den, Deutschland, Tel.-Nr.: 0351 / 4 88
50 52, Fax: 0351/ 4 88 50 23,
Email: ESchreier@dresden.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben
genannten Kontaktstellen
Verdingungs-/Ausschreibungs- und er-
gänzende Unterlagen (siehe auch IV.3.3)
sind erhältlich bei: siehe Anhang A.II
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu
richten an: siehe Anhang A.III

I.2)Art des öffentlichen Auftraggeber und
Haupttätigkeiten:
Art: Regional- oder Lokalbehörde
Haupttätigkeiten: Allgemeine öffentli-
che Verwaltung
Der öffentliche Auftraggeber beschafft
im Auftrag anderer öffentlicher Auftrag-
geber: nein

II) Auftragsgegenstand
II.1.1) Bezeichnung des Auftrages durch

den Auftraggeber:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen

II.1.2) Art des Auftrags: Dienstleistung
Dienstleistungskategorie Nr.: 14
Hauptort der Dienstleistung: 01129
Dresden

II.1.3) Gegenstand der Bekanntma-
chung: Öffentlicher Auftrag

II.1.4) Angaben zur Rahmenverein-
barung: nicht zutreffend

II.1.5)     Beschreibung des AuftragsII.1.5)     Beschreibung des AuftragsII.1.5)     Beschreibung des AuftragsII.1.5)     Beschreibung des AuftragsII.1.5)     Beschreibung des Auftrags
oder Beschaffungsvorhabens:  Verga-oder Beschaffungsvorhabens:  Verga-oder Beschaffungsvorhabens:  Verga-oder Beschaffungsvorhabens:  Verga-oder Beschaffungsvorhabens:  Verga-

Ausschreibungen von Leistungen (VOL)
be-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/069/06 02.2/069/06 02.2/069/06 02.2/069/06 02.2/069/06
Unterhaltsreinigung und Wäsche-Unterhaltsreinigung und Wäsche-Unterhaltsreinigung und Wäsche-Unterhaltsreinigung und Wäsche-Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr iebverwaltung für den Eigenbetr iebverwaltung für den Eigenbetr iebverwaltung für den Eigenbetr iebverwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-Kindertageseinrichtungen der Landes-Kindertageseinrichtungen der Landes-Kindertageseinrichtungen der Landes-Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresdenhauptstadt Dresdenhauptstadt Dresdenhauptstadt Dresdenhauptstadt Dresden
    Los 1: OA Plauen
    Los 2: OA Blasewitz
    Los 3: OA Prohlis
    Los 4: OA Pieschen
    Los 5: OA Cotta
    Los 6: OA Neustadt
    Los 7: OA Altstadt
    Los 8: OA Klotzsche
    Los 9: OA Leuben
    Los 10: OA Loschwitz
    Das Angebot kann für ein, mehrere
bzw. alle Lose abgegeben werden. Pro
Bieter wird der Zuschlag auf maximal 5
Lose erteilt.

II.1.6)     Gemeinsames Vokabular für öf-
fentliche Aufträge (CPV):
    74710000-9; 74722000-6;

II.1.7) Auftrag fäl l t  unter das Be-
schaffungsübereinkommen (GPA): ja

II.1.8)     Aufteilung in Lose: ja. Angebote
sind möglich für alle Lose

II.1.9) Werden Nebenangebote/Alter-
nativvorschläge berücksichtigt:nein

II.2.2) Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Vertragsverlängerungsmöglichkeit bis
max. 31.12.2010

II.3) Beginn der Auftragsausführung:
01.01.2007
Ende der Auftragsausführung:
31.12.2007

III) Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle
und technische Information

III.1) Bedingungen für den Auftrag
III.1.2 Wesentliche Finanzierungs- und

Zahlungsbedingungen bzw. Verweisung
auf die maßgeblichen Vorschriften: sie-
he Verdingungsunterlagen

III.1.3 Rechtsform der Bietergemein-
schaft, an die der Auftrag vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit
bevollmächtigtem Vertreter

III.2) Teilnahmebedingungen

III.2.1)    Persönliche Lage des Wirtschafts-
teilnehmers - Angaben und Auflagen,
die erforderlich sind, um die Einhaltung
der Auflagen zu überprüfen: - Eigener-
klärung, aus der hervorgeht, dass der
Unternehmer seine gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie Sozialbeiträgen gemäß
gemeinsamer Bekanntmachung der
Sächsischen Staatsministerien für Wirt-
schaft und Arbeit sowie Finanzen vom
24.06.2003 bzw. für ausländische Un-
ternehmen eine Bescheinigung der zu-
ständigen Stelle des Ursprungs- oder
Herkunftslandes des Unternehmens, aus
der hervorgeht, dass das Unternehmen
die Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie Sozialbeiträgen nach den Rechts-
vorschriften des Landes erfüllt hat -
Nachweis über die Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften des
Ursprungs- oder Herkunftslandes des
Unternehmens - Nachweis einer ent-
sprechenden Betriebs- bzw. Berufs-
haftpflichtversicherungs-deckung -
Auszug aus dem Gewerbezentralregister
oder gleichwertige Bescheinigung ei-
ner Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
der/die nicht älter als 3 Monate sein
darf - Nachweis einer
Zertifizierung (z.B. DIN EN ISO 9000,
Güteschutzgemeinschaft oder gleich-
wertig/vergleichbar) - Nachweis der
Berufsgenossenschaft - Für entspre-
chende Einzelnachweise kann durch
den Bieter/Teilnehmer auch eine gülti-
ge Bescheinigung des
Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis
(ULV)der Auftragsberatungsstellen von
Sachsen, Sachsen-Anhalt  oder
Brandenburg übergeben werden.

III.2.2 Wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfähigkeit - Angaben und For-
malitäten, die erforderlich sind, um die
Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
- Angaben über den
Umsatz des Unternehmens in den letz-

ten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren bzw. solange die Firma besteht,
soweit er Leistungen betrifft, die mit
der zu vergebenden Leistung vergleich-
bar sind, unter Einschluss des Anteils
bei gemeinsam mit anderen Unterneh-
men ausgeführten Aufträgen

III.2.3)    Technische Leistungsfähigkeit -
Angaben und Formalitäten, die erfor-
derlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: - Referenzen,
Angaben über die Ausführung von Leis-
tungen in den letzten drei abgeschlos-
senen Geschäftsjahren bzw. solange die
Firma besteht, die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar sind (Auf-
traggeber, Ansprechpartner, Telefon-
nummer) - Angaben über das dem Un-
ternehmen für die Ausführung der zu
vergebenden Leistung zur Verfügung
stehende Personal und Ausrüstung -
Bescheinigung über die berufliche Be-
fähigung, insbesondere der für die Leis-
tung verantwortlichen Personen - Dar-
stellung der Unternehmensorganisation
- Darstellung der Betreuungsstruktur für
diesen Auftrag - Reinigungs-, Organi-
sations- und Qualitätssicherungs-
konzept - Benennen der Tarifl. Grund-
lagen - Nachweis der Qualifikation des
für den Auftrag vorgesehenen Ge-
bäudereinigermeisters - Management
von Ausfallzeiten - Personalenwicklung
der letzten 3 Jahre

III.2.4) Vorbehaltene Aufträge: nein
III.3) Besondere Bedingungen für

Dienstleistungsaufträge
III.3.1) Die Dienstleistungserbringung ist

einem besonderen Berufsstand vorbe-
halten: nein.

III.3.2) Juristische Personen müssen den
Namen und die berufliche Qualifikation
der für die Ausführung der Dienstleistung
verantwortlichen Person angeben: ja

IV) Verfahren
IV.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich

günstigstes Angebot in Bezug auf die

Das Städtische Vermessungsamt Dres-
den hat Daten des Liegenschafts-
katasters geändert.
Betroffenes Flurstück: GemarkungGemarkungGemarkungGemarkungGemarkung
Gittersee, Flurstück 46/17Gittersee, Flurstück 46/17Gittersee, Flurstück 46/17Gittersee, Flurstück 46/17Gittersee, Flurstück 46/17
Art der Änderung: Bildung von Flur-Bildung von Flur-Bildung von Flur-Bildung von Flur-Bildung von Flur-
stückenstückenstückenstückenstücken
Allen Betroffenen wird die Änderung der
Daten des Liegenschaftskatasters
durch Offenlegung bekannt gemacht.
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe
auf diesem Wege ergibt sich aus § 12
Abs. 5 SächsVermG.
Das Städtische Vermessungsamt Dresden
ist nach § 2 des Gesetzes über die Landes-

Daten des Liegenschaftskatasters geändert
Offenlegung nach § 12 Abs. 5 Sächsisches Vermessungsgesetz

vermessung und das Liegenschafts-
kataster im Freistaat Sachsen (Sächsisches
Vermessungsgesetz – SächsVermG) vom
12. Mai 2003 (SächsGVBl. S. 121) ), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 265),
in der jeweils geltenden Fassung, für die
Führung des Liegenschaftskatasters zu-
ständig. Der Änderung der Daten des
Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 12 SächsVermG zu-
grunde.
Die Unterlagen liegen vom 27. Juli bis27. Juli bis27. Juli bis27. Juli bis27. Juli bis
28. August 200628. August 200628. August 200628. August 200628. August 2006 im Kundenservice,
Hamburger Straße 19, Zimmer 0048

zur Einsicht bereit: Montag und Frei-
tag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag und
Donnerstag 9 bis 18 Uhr. Sie haben in
der Geschäftsstelle auch die Möglich-
keit, die Fortführungsnachweise und
die weiteren Unterlagen zu den Ände-
rungen einzusehen. Nach § 12 Abs. 5
Satz 5 SächsVermG gilt die Änderung
der Daten des Liegenschaftskatasters
sieben Tage nach Ablauf der Offen-
legungsfrist  als bekannt gegeben.
Rückfragen: Tel.: (03 51) 4 88 40 09,
E-Mail: Vermessungsamt-L@dresden.de.
Rechtsbehelfsbelehrung: Die Bildung
von Flurstücken stel l t  e inen Ver-

waltungsakt dar, gegen den die Betrof-
fenen innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch einlegen
können. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Städti-
schen Vermessungsamt Dresden,
Hamburger Straße 19, 01067 Dresden
oder beim Landesvermessungsamt
Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dres-
den einzulegen

Dresden, 11. Juli 2006

gez. Krügergez. Krügergez. Krügergez. Krügergez. Krüger
Leiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des VermessungsamtesLeiter des Vermessungsamtes
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nachstehenden Kriterien
Kriterium  1: Preis (Gewichtung: 40)
Kriterium  2: Auskömmlichkeit der pro-
duktiven Arbeitsstunden (Gewichtung:
35)
Kriterium  3: Plausibilität Stunden-
verrechnungssatz (Gewichtung: 25)

IV.2.2)     Es wird eine elektronische Auk-
tion durchgeführt: nein

IV.3) Verwaltungsinformationen
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen

Auftraggeber: 02.2/069/06
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen des-

selben Auftrags: nein
IV.3.3) Schlusstermin für die Anforderung

von oder Einsicht in Unterlagen:
04.08.2006, — Uhr
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: ja
Preis: 14,47EUR
Zahlungsbedingungen und -weise:
Scheck:
oder
Bankeinzug: Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Verdingungs-
unterlagen werden nur versandt, wenn
folgende Angaben vorliegen
- Kontoinhaber
- Kontonummer
- Bankleitzahl
- Kreditinstitut
- Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen

Liegt der Zahlungsnachweis bis
spätestens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (s. IV.3.3) nicht bei
der Saxoprint GmbH vor, erfolgt
ebenfalls keine Berücksichtigung bei
der Versendung der Ausschreibungs-
unterlagen.
Erstattung: nein

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der
Angebote bzw. Teilnahmeanträge:
15.09.2006, 10:00 Uhr

IV.3.6) Sprache(n) in der (denen) die
Angebote oder Teilnahmeanträge ver-
fasst werden können: DE

IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis
05.12.2006

IV.3.8) Zeitpunkt der Öffnung der Ange-
bote: 15.09.2006, 10:00 Uhr
Ort: Hamburger Str. 19, 01067 Dres-
den; Personen, die bei der Eröffnung
des Angebotes anwesend sein dürfen:
ja: nur Personen des Auftraggebers

VI)     Zusätzliche Informationen
VI.1) Dauerauftrag: nein
VI.2) Auftrag in Verbindung mit einem

Vorhaben und/oder Programm, das
aus Gemeinschaftsmitteln finanziert
wird:
nein

VI.4.1) Zuständige Stel le für Nach-
prüfungsverfahren: 1. Vergabekammer
des Freistaates Sachsen beim Re-
gierungspräsidium Leipzig, Postfach 10
13 64, 04013 Leipzig, Deutschland, Tel.-
Nr.: 0341 / 977 1040, Fax: 0341 / 977

1049, Email :
poststelle@rpl.sachsen.de,
Internet-Adresse (URL):
www.rpl.sachsen.de

VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die
Einlegung von Rechtsbehelfen erhält-
lich sind: Landeshauptstadt Dresden,
Zentrales Vergabebüro, PF 120020,
01001 Dresden,Deutschland, Tel.-Nr.:
0351 / 488 36 92, Fax: 0351 / 488 3693,
Email: RScholz@dresden.de

VI.5) Tag der Versendung der Bekannt-
machung: 12.07.2006

A) Anhang A: Sonstige Adressen und
Kontaktstellen

A.II) Adressen und Kontaktstellen, bei
denen Verdingungs-/Ausschreibungs-
und ergänzende Unterlagen erhältlich
sind: Saxoprint GmbH, PF 120965,
01010 Dresden, Deutschland, Tel.-Nr.:
0351 / 2044 370, Fax: 0351 / 2044 366,
Email: ausschreibungen@saxoprint.de

A.III) Adressen und Kontaktstellen, an
die Angebote/Teilnahmeanträge zu
senden sind:
Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Frau Scholz, PF 120020, 01001
Dresden, Deutschland, Tel.-Nr.: 0351 /
488 3692, Fax: 0351 / 488 3693, Email:
RScholz@dresden.de

B) Anhang B: Angaben zu den Losen
LOS Nr.: 1 - OA Plauen
1) Kurze Beschreibung:

Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der
Landeshauptstadt Dresden
2) CPV: 74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 10.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.12.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 2 - OA Blasewitz
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 8.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 3 - OA Prohlis
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 9.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 4 - OA Pieschen
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 10.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.07.2007
LOS Nr.: 5 - OA Cotta
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 11.000

Anzeige
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AbonnementsAbonnementsAbonnementsAbonnementsAbonnements
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG
Tharandter Str. 23–27, 01159 Dresden
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Torgau Druck Sächsische Lokalpresse GmbH
VertriebVertriebVertriebVertriebVertrieb
Pirnaer Rundschau Vertriebs- und Werbeagen-
tur P. Hatzirakleos
BezugsbedingungenBezugsbedingungenBezugsbedingungenBezugsbedingungenBezugsbedingungen
Das Amtsblatt erscheint wöchentlich, in der Re-
gel donnerstags. Es liegt kostenlos in den Rat-
häusern, Ortsämtern und Verwaltungsstellen der
Stadt, in den Filialen der Ostsächsischen Spar-
kasse Dresden sowie in weiteren Dresdner Büro-
häusern und Einrichtungen aus. Jahresabonne-
ment über Postversand: 63,35 Euro inklusive
Mehrwertsteuer, Versand und Porto. Die Aufnah-
me eines Abonnements ist wöchentlich möglich
bei anteiligem Abonnementpreis. Kündigungen
müssen bis zum 15. November des Jahres beim
Sächsischen Druck- und Verlagshaus nach ei-
nem Mindestbezug von einem Jahr schriftlich ein-
gegangen sein.

Hinweis: In der 31. und 33. Woche 2006
erscheint kein Dresdner Amtsblatt. Die
Ausschreibungen entnehmen Sie bitte dem
Sächsischen Ausschreibungsblatt (kosten-
pflichtig) vom Freitag der Vorwoche. Rück-
fragen: Frau Plau, Telefon (03 51) 4 20 31
83.

a) Stadtentwässerung Dresden GmbH,
Team Vertrags- und Vergabewesen
PF 10 08 10, 01078 Dresden
Telefon: (03 51) 8 22 36 53, Telefax:
(03 51) 8 22 32 83

b)b)b)b)b) Öffentliche Ausschreibung nach VOB/Öffentliche Ausschreibung nach VOB/Öffentliche Ausschreibung nach VOB/Öffentliche Ausschreibung nach VOB/Öffentliche Ausschreibung nach VOB/
AAAAA

c)c)c)c)c) Kläranlage Dresden-Kaditz, Freif-Kläranlage Dresden-Kaditz, Freif-Kläranlage Dresden-Kaditz, Freif-Kläranlage Dresden-Kaditz, Freif-Kläranlage Dresden-Kaditz, Freif-
lächengestaltung Einlaufbereichlächengestaltung Einlaufbereichlächengestaltung Einlaufbereichlächengestaltung Einlaufbereichlächengestaltung Einlaufbereich

d) Dresden-Kaditz, Scharfenberger Stra-
ße 152

e)e)e)e)e) Vergabenummer: 208.0/KA/06Vergabenummer: 208.0/KA/06Vergabenummer: 208.0/KA/06Vergabenummer: 208.0/KA/06Vergabenummer: 208.0/KA/06
Erdarbeiten
310 m³ Leitungsgräben/Schacht-
baugruben bis 1,75 m
430 m³ Kabelgräben bis 1,25 m
450 m Kabelschutzrohre DN 110
310 m³ Erdaushub unter Straßen-
flächen
Entwässerungskanalarbeiten
75 m Kanal Stz DN 100 u. DN 150
11 m Dränageleitung DN 100
2 St Fertigteilschacht DN 1000
2 St Kontrollschächte DN 300
Straßenbauarbeiten
700 m² Kleinpflaster aus Granit in
Straßenflächen liefern/einbauen ein-
schl. Unterbau
80 m Natursteinstufen aus Granit
80 m² Betonpflaster einschl. Unterbau
260 m Hoch- u. Tiefbord (Beton)
Straßenbeleuchtung u. elektrische Ver-
sorgung
3 St Straßenbeleuchtungsmasten kpl.
m. Leuchten setzen/anschließen
110 m Erdkabel f. Beleuchtung

Beton- u. Stahlbetonarbeiten
20 m³ Beton C 25/30 f. Fundamente
und Stützwände (z. .T. Sichtbetonan-
forderungen und runde Schalung, z. T.
wasserundurchlässig)
Abdichtungsarbeiten
div. Fugenabdichtungen
div. Abdichtungen v. Kabeldurch-
führungen
40 m² Wandabdichtung DIN 18195-4
Metallbauarbeiten
2 St Edelstahlhandläufe ca. 2,00 m
9 m verzinktes Stahlrohrgeländer mit
Hand- u. 3 Knieläufen, h=0,90 m
12 m verzinktes Flachstahlgeländer,
h=0,51-0,77 m
3 m Flachstahlgeländer demontieren
und aufarbeiten
Abbrucharbeiten
eingeschossiges Gebäude abbrechen
(MW, ca. 4,50x9, 50 m² Grundfläche,
Holzbinder, bit. Dachdeckung)
8 m³ Stahlbeton (Stützwand, Boden-
platte)
170 m Betonbord abbrechen
130 m² Straßenbeton u. –platten ab-
brechen
455 m² Betonpflaster aufnehmen
div. Betonbohr- u. -sägearbeiten

f) Angebote sind für die Gesamtleistung
abzugeben.

g) entfällt
h) 10/06 bis 04/07
i)i )i )i )i ) bis 11. August.2006 beibis 11. August.2006 beibis 11. August.2006 beibis 11. August.2006 beibis 11. August.2006 bei

ECOSYSTEM SAXONIA,
Gesellschaft für Umweltsysteme GmbH,
Overbeckstraße 21, 01139 Dresden
Telefon (0351) 2 11 19 18, Telefax:
(0351) 2 11 19 11

j) Höhe des Kostenbeitrages: 23 EUR
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck,
Empfänger siehe i)
Der Verrechnungsscheck ist der Anfor-
derung der Verdingungsunterlagen bei

Ecosystem Saxonia GmbH beizulegen.
Kosten werden nicht erstattet. Die
Verdingungsunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn der Nachweis über die
Zahlung vorliegt.

k)k)k)k)k) 31. August 200631. August 200631. August 200631. August 200631. August 2006
l) Stadtentwässerung Dresden GmbH,

Team Vertrags- und Vergabewesen
Scharfenberger Straße 152 01139
Dresden

m) Das Angebot ist in Deutsch abzufas-
sen.

n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen
nur Bieter oder deren Bevollmächtigte
anwesend sein.

o) 31. August 2006 10.00 Uhr
Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,Ort: Anschrift wie unter l), Faulturm,
Submissionsraum 3. 10Submissionsraum 3. 10Submissionsraum 3. 10Submissionsraum 3. 10Submissionsraum 3. 10

p) Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe
von 5 v. H. der Auftragssumme (brutto)
und Mängelansprüchebürgschaft in
Höhe von 3 v. H. der Schlussrechnungs-
summe (brutto).

q) Zahlungsbedingungen gemäß VOB/B
r) Rechtsform von Bietergemeinschaften:

Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Geforderte Eignungsnachweise: Der
Bieter hat mit dem Angebot zum
Nachweis seiner Eignung (Fachkun-
de, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit) Angaben zu machen gemäß
§ 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstaben a) bis g)
VOB/A.

t)t)t)t)t) 22. September 200622. September 200622. September 200622. September 200622. September 2006
u) Nebenangebote oder Änderungsvor-

schläge sind bei gleichzeitiger Abgabe
des Hauptangebotes zulässig.

v) Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht
Regierungspräsidium Dresden
Abteilung 3 – Wirtschaft und Arbeit
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Telefon: (03 51) 8 25 34 00, Telefax:
(03 51) 8 25 93 40

Ausschreibungen von Bauleistungen (VOB)

4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 6 - OA Neustadt
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 9.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2006
LOS Nr.: 7 - OA Altstadt

1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 10.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 8 - OA Klotzsche
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:

74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 5.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 9 - OA Leuben
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 4.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende

des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
LOS Nr.: 10 - OA Loschwitz
1) Kurze Beschreibung:
Unterhaltsreinigung und Wäsche-
verwaltung für den Eigenbetr ieb
Kindertageseinrichtungen der Landes-
hauptstadt Dresden
2) CPV:
74710000-9; 74722000-6;
3) Menge oder Umfang:
Gundfläche Unterhaltsreinigung  in m²
ca. 3.000
4) Abweichungen von der Vertrags-
laufzeit oder dem Beginn bzw. Ende
des Auftrags:
Beginn: 01.01.2007
Ende: 31.12.2007
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